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Editorial

Große Ziele
Liebe Leserinnen und Leser,

dass sich die Volksrepublik China seit einigen Jahren in die Vereinten nationen zu-
nehmend aktiv einbringt, ist nicht grundsätzlich neu. neu sind hingegen Geschwin-
digkeit und Umfang seit der Machtübernahme des Staatsoberhaupts Xi Jinping im 
Jahr 2012, die Chinas engagement auf der Weltbühne auszeichnen. Dieses reicht vom 
größeren Personaleinsatz in der Un-Friedenssicherung, im Un-Sekretariat sowie 
in Un-Sonderorganisationen über eine höhere investitionsbereitschaft in das Un-
entwicklungssystem (UnDS) bis hin zum Versuch einer Diskursverschiebung im 
Bereich der Menschenrechte. neben innerchinesischen Faktoren wurde dies auch 
durch den teilweisen amerikanischen rückzug aus dem Un-System unter US-Prä-
sident Donald trump begünstigt. infolgedessen gibt es viele Debatten darüber, wie 
stark die Volksrepublik die Vereinten nationen tatsächlich prägt. Fest steht, dass 
Chinas einfl uss in den Un wächst. Wie ist seine gegenwärtige rolle in den Un einzu-
ordnen? Diese Frage beantworten die autorinnen und autoren in dieser ausgabe.

Welchen einfl uss die internationalen Bediensteten der Volksrepublik haben, die 
in der Un-Verwaltung tätig sind, darüber ist weniger bekannt, so Courtney J. Fung 
und Lam Shing-hon. einen »neuen Kalten Krieg« zwischen China und den USa, 
wie es Un-Generalsekretär antónio Guterres fürchtet, wird es nach ansicht von 
Zhang Guihong in der rubrik ›Drei Fragen an‹ hingegen nicht geben. ein Dilemma 
offenbart sich in der Un-Friedenssicherung, argumentiert Rosemary Foot: Wäh-
rend die chinesische regierung ihre aktivitäten kontinuierlich ausbaut und die Un-
Missionen zunehmend den Schutz von Zivilpersonen in den Blick nehmen, stellt 
China die Sicherheit des Staates – und damit der amtierenden regierung – an erste 
Stelle. Der jüngste Wiedereinzug der Volksrepublik China in den Un-Menschen-
rechtsrat (HrC) ist für Katrin Kinzelbach ein ausdruck dessen, dass Beijing das 
internationale Menschenrechtssystem bis zur Unkenntlichkeit verändern will. au-
ßerdem sind die chinesischen Beiträge zum UnDS in den letzten zehn Jahren deut-
lich gestiegen, um weltweit mehr einfl uss auszuüben. es gibt jedoch hinsichtlich des 
Mitteleinsatzes äußerst unterschiedliche erwartungen an die Volksrepublik, stellen 
Mao Ruipeng und Silke Weinlich fest.
 
ich wünsche eine anregende Lektüre mit kosmopolitischen einblicken. 
Bleiben Sie gesund.

Dr. Patrick Rosenow, 
Leitender Redakteur

Neben	dem	Online-Angebot	auf	der	Webseite	der	Zeitschrift	 	VEREINTE	NATIONEN	
www.zeitschrift -vereinte-nationen.de	fi	nden	Sie	regelmäßig	aktuelle	Kurzbeiträge	zu	
UN-Themen	auf	den	Themenportalen	der	DGVN	unter	frieden-sichern.dgvn.de, menschen-
rechtedurchsetzen.dgvn.de, nachhaltig-entwickeln.dgvn.de	sowie	auf	unserem	Debattenportal	
unter dgvn.de/un-debatte/	zu	verschiedenen	Schwerpunktthemen.
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Chinas ›bürokratischer 
Fußabdruck‹ in den UN
Chinas	Verhalten	bei	der	Bereitstellung	von	Finanzmitteln,	in	Abstimmungen	und	seine	diskursiven	
Taktiken	prägen	die	Arbeit	internationaler	Institutionen.	Weniger	bekannt	ist,	welchen	Einfl	uss	die	
internationalen	Bediensteten	der	Volksrepublik	haben,	die	in	der	UN-Verwaltung	tätig	sind.

verfolgt«2. Um ihre Vision erfolgreich umzusetzen, 
versucht die Volksrepublik zum einen, ihren ›Fußab-
druck‹ in der Bürokratie des Un-Systems zu hinter-
lassen, indem chinesische Staatsbürgerinnen und 
-bürger Funktionen in der Weltorganisation über-
nehmen. So empfahl Xi Jinping im Jahr 2016, Chi-
nas Personalpool an internationalen Bediensteten 
zu stärken, um seine Beteiligung an der globalen 
ordnungspolitik voranzubringen.

in der nur begrenzt vorhandenen Literatur zur 
rolle Chinas in internationalen institutionen wird 
das thema der internationalen Bediensteten der 
Volksrepublik recht allgemein behandelt. Der 
Schwerpunkt liegt dabei überwiegend auf der ar-
beit der diplomatischen Vertretung in den verschie-
denen internationalen institutionen.3 im Gegen-
satz dazu konzentriert sich dieser Beitrag auf die 
Fachbereiche sowie auf die Bediensteten, die in den 
Un-Sekretariaten tätig sind. Diese Fokussierung 
ermöglicht es, »die Positionen und Funktionen der 
Un-Bediensteten und Fachleute, die einen Groß  -
teil der arbeit leisten,«4 genauer zu betrachten. im 
Mittelpunkt der Betrachtung stehen die hochran-
gigen Posten auf Führungsebene, die von chinesi-
schen Un-Bediensteten besetzt werden, sowie die 
Strategie, Ziele und die Leitung der täglichen auf-
gaben der organisation.

Mythos der neutralen UN-Bediensteten

in artikel 100 der Un-Charta ist das neutralitäts-
prinzip der internationalen Bediensteten verankert. 
Diese analyse geht über den Mythos des neutralen 

Die Vereinten nationen sind für die Volksre-
publik China eine wichtige arena, um ihre 
internationalen absichten zur Schau zu stel-

len. anlässlich der eröffnung der 70. Un-General-
versammlung hielt Staatsoberhaupt Xi Jinping im 
Jahr 2015 eine vielbeachtete rede, in der er die 
ideen »einer neuen gleichberechtigten partnerschaft-
lichen Zusammenarbeit« (win-win cooperation) und 
einer »Schicksalsgemeinschaft der Menschheit« (com-
munity of shared future of mankind) vorstellte.1 
Dies mündete in der Zusage Chinas gegenüber dem 
Un-System zu umfangreichen neuen Verpfl ichtun-
gen. Xi ist der ansicht, dass China »[führend] ist 
bei der reform des Global-Governance-Systems 
und ein Konzept der Fairness und Gerechtigkeit 

  1	 Stellungnahme	von	Xi	Jinping,	President	of	the	People’s	Republic	of	China	at	the	General	Debate	of	the	70th	Session	of	the	UN	General	Assembly,	
New	York,	28.9.2015,	www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/topics_665678/xjpdmgjxgsfwbcxlhgcl70znxlfh/t1305051.shtml

  2	 Xi	Jinping,	Strengthen	Cooperation	for	Advancing	the	Transformation	of	the	Global	Governance	System	and	Jointly	Promote	the	Loft	y	Task	of	
Peace	and	Development	for	Mankind,	Xinhua	Net,	28.9.2016,	www.xinhuanet.com/politics/2016-09/28/c_1119641652.htm

  3	 Siehe	etwa	Rosemary	Foot,	China,	the	UN	and	Human	Protection,	Oxford	2020;	Courtney	J.	Fung,	China	and	Intervention	at	the	UN	Security	
Council:	Reconciling	Status,	Oxford	2019.

  4	 Alanna	O’Malley,	Turning	Points:	Defi	ning	Moments	for	the	International	Civil	Service	at	the	United	Nations,	100	Years	of	International	Civil	
Service,	Nr.	7.,	Dag	Hammarskjöld	Foundation,	Uppsala	2020.
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internationalen Bediensteten hinaus. Den idealen 
entsprechend, die der ehemalige Un-Generalsekre-
tär Dag Hammarskjöld formulierte, sollen interna-
tionale Bedienstete dienen, »ohne sich einer be-
stimmten nationalen oder ideologischen Haltung 
zu unterwerfen«. Ferner sollen diese Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter »engagierte professionelle, 
nur der organisation verantwortliche Bedienstete« 
sein, die nicht von nationalen interessen, sondern 
von »integrität und Gewissenhaftigkeit« geleitet 
werden und dem ethos des öffentlichen Dienstes 
folgen.5 Dass Staaten versuchen, mittels der ernen-
nung und Besetzung bestimmter Posten im Ver-
waltungsbereich einfluss auf internationale insti-
tutionen zu nehmen, ist allerdings gut dokumen - 
tiert. Die USa sind dafür bekannt, dass sie ernen-
nungen durch den Un-Generalsekretär ablehnen 
und nominierte Kandidatinnen und Kandidaten 
abweisen, die die Sonderstellung und Souveräni- 
tät der USa gefährden könnten. in ähnlicher Wei-
se interveniert Japan, um sicherzustellen, dass die 
asiatische entwicklungsbank (aDB) unter japa-
nischer Leitung bleibt.6 andere Staaten greifen 
ein, um sicherzustellen, dass beispielsweise die Wahl 
für die Leitung einer Un-Friedensmis sion auf die 
von ihnen bevorzugte Person fällt.7 Bekannt ist 
auch, dass internationale Bedienstete aufgrund na-
tionaler Quoten und nicht wegen ihres Fachwis-
sens, ihrer technischen Fähigkeiten oder Kompe-
tenzen ausgewählt werden.8

Darüber hinaus haben verschiedene Untersu-
chungen gezeigt, dass internationale Bedienstete 
unabhängig davon ihre eigenen Präferenzen haben 
und die anliegen ihrer regierung vorantreiben 
können.9 Kritik wurde vor kurzem diesbezüglich 
an China geübt. Die USa brachten ein inoffizielles 
arbeitspapier in den Umlauf, in dem es hieß: »Dies 
steht im einklang mit den öffentlichen Äußerun-
gen eines hochrangigen chinesischen Beamten, wo-
nach von chinesischen Staatsangehörigen, die in 
internationalen organisationen arbeiten, erwartet 
wird, sich bedingungslos der chinesischen Politik 
anzuschließen.«10 Selbst der ehemalige Leiter der 
Un-Hauptabteilung für wirtschaftliche und sozia-
le angelegenheiten (United nations Department of 
economic and Social affairs – Un DeSa) im Un-
Sekreta riat, Wu Hongbo, räumte ein, dass ein »in-
ternationaler Bediensteter [und Staatsbürger der 
Volks republik China] zweifellos die interessen un-
seres Landes verteidigen wird, wenn es um die na-
tionale Souverä nität und Sicherheit Chinas geht«.11 
Wus Bemerkungen deuten darauf hin, dass das chi-
nesische diplomatische Corps bereit ist, nichtlibe-
rale Werte und Präferenzen Chinas innerhalb des 
Un-Systems zu verteidigen – genau wie auch an-
dere internationale Un-Bedienstete entsprechend 
den interessen ihres Landes handeln.

Wird es zwischen der Volksrepublik China und den USA 
einen ›neuen Kalten Krieg‹ geben?

Die	aktuelle	Beziehung	zwischen	China	und	den	USA	könnte	
vielmehr	als	ein	›Sub-Kalter	Krieg‹	bezeichnet	werden,	der	
eine	wirtschaftliche	Entkopplung,	politische	Rivalität	und	
militärische	Konfrontation	bedeutet.	Einerseits	scheint	der	
strategische	Wettstreit	zwischen	Beijing	und	Washington,	D.C.,	
langfristig,	umfassend	und	global	zu	sein.	Andererseits	aber	
bereitet	sich	keine	der	beiden	Parteien	auf	einen	Konflikt	mit	
der	jeweils	anderen	vor	und	die	Spannungen	halten	sich	
hoffentlich	in	Grenzen.	Für	den	Rest	der	Welt	stellt	die	
Polarisierung	in	erster	Linie	eine	Gefahr	dar,	worüber	
UN-Generalsekretär	António	Guterres	besorgt	ist.

Was sollten die UN aus der Sicht Chinas im Wesentlichen tun?

Die	ursprüngliche	und	wesentliche	Aufgabe	der	UN	ist	es,	
einen	weiteren	Weltkrieg	zu	verhindern	sowie	Frieden	und	
internationale	Sicherheit	zu	wahren.	Nach	75	Jahren	sind	die	
größten	Herausforderungen	für	die	Menschheit	globale	
Probleme,	wie	Terrorismus,	Finanzkrisen,	der	Klimawandel	
oder	Pandemien.	Der	Auftrag	der	UN	sowie	ihre	Agenda	
müssen	angepasst	werden	und	sich	weniger	auf	die	Kriegs-
prävention	konzentrieren,	dafür	Antworten	auf	diese	
globalen	Probleme	formulieren.	Dabei	sollten	im	UN-System	
drei	Punkte	vorrangig	behandelt	werden:	Erstens	ist	es	
wichtig, dass die UN den Menschen mehr und besser dienen, 
während	sie	für	die	Mitgliedstaaten	arbeiten.	Zweitens	sollten	
die	UN	neben	der	zwischenstaatlichen	Zusammenarbeit	auch	
der	globalen	Ordnungspolitik	mehr	Aufmerksamkeit	
schenken.	Und,	drittens,	muss	die	Kooperation	zwischen	
internationalen	Organisationen	gestärkt	werden.

Was hält China von der ›Allianz für den Multilateralismus‹?

Die	›Allianz	für	den	Multilateralismus‹	wird	in	China	sehr	
geschätzt.	Sowohl	im	Bereich	Sicherheit	als	auch	im	Bereich	
Entwicklung	ist	China	ein	großer	Unterstützer	des	Multilatera-
lismus.	Doch	gegenwärtig	befindet	sich	der	Multilateralismus	
–	angesichts	der	Tatsache,	dass	die	USA	und	einige	andere	
Staaten	den	Unilateralismus	wählen,	um	ihre	nationalen	
Interessen	durchzusetzen	–	gewissermaßen	an	einem	
Scheideweg.	Die	Koordination	zwischen	China,	Deutschland	
und	Frankreich	ist	entscheidend,	um	den	Multilateralismus	zu	
verteidigen.	Basierend	auf	ihrer	jeweiligen	Geschichte	und	
Kultur	können	die	drei	Staaten	gemeinsam	zu	einem	
vernetzten	und	inklusiven	Multilateralismus	beitragen,	wie	
UN-Generalsekretär	Guterres	kürzlich	vorschlug.

Drei Fragen an 
Zhang	Guihong

Dr. Zhang Guihong, 
geb.	1965,	ist	Professor	und	Direktor	des	
Zentrums	für	UN-Studien	an	der	Fudan	
University	in	Shanghai.	
Foto:	Privat
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Wie sieht Chinas ›bürokratischer 
Fußabdruck‹ aus?

im Gegensatz zu den von den Vereinten nationen 
festgelegten Beitragszahlungen und zusätzlichen 
Beiträgen, die China an das Un-System leistet, 
sind anzahl und anteil chinesischer Staatsbürge-
rinnen und -bürger, die in internationalen organi-
sationen tätig sind, weiterhin gering. Der anteil der 
Besetzungen durch China liegt unterhalb der emp-
fohlenen Quote für eine gleichmäßige geografi -
sche Verteilung.12 auch wenn China das bürokra-
tische Vakuum nach dem ausscheiden der USa aus 
verschiedenen multilateralen institutionen füllt, soll-
te dies nicht überbewertet werden: So waren im 
Jahr 2017 lediglich 1114 chinesische Staatsbürge-
rinnen und -bürger im Un-System tätig.13 Mit die-
sem Personalbestand liegt China an 24. Stelle aller 
Un-Mitgliedstaaten. im Vergleich stellen die USa 
fünfmal mehr Bedienstete. China liegt in der Per-
sonalbesetzung bei den Vereinten nationen außer-
dem weit hinter anderen aufstrebenden Staaten wie 
Brasilien und indien oder seinen asiatischen nach-
barn Japan und Südkorea. allerdings kann nicht 
jede ernennung gleichwertig eingestuft werden. 
administrative Posten in Feldeinsätzen oder auf-
sichtsposten in verschiedenen Bereichen sind für die 
programmatische ausrichtung und Umsetzung po-
litischer entscheidungen von Bedeutung. So be-
setzte China beispielsweise dreimal den ranghöchs-
ten militärischen Posten in Friedenseinsätzen: den 
truppenkommandeur. Seit dem Jahr 1996 hält die 
Volksrepublik einen richter am internationalen See-
gerichtshof (international tribunal for the Law of 
the Sea – itLoS) und im april 2020 wurde das Land 

für ein Jahr in die Beratungsgruppe des Menschen-
rechtsrats (HrC) berufen. Darüber hinaus über-
nimmt China eine aufsichtsfunktion und bestimmt, 
wie der HrC Untersuchungen durchführt.14

Chinas interesse an Führungspositionen inner-
halb der Vereinten nationen ist groß, denn diese 
Bediensteten verfügen über besondere Befugnisse. 
Sie können beispielsweise themen auf die agenda 
setzen, Verhandlungen und arbeitspläne koordi-
nieren und mitunter nichtöffentliche informatio-
nen weitergeben.15 Diese Führungspositionen um-

fassen sämtliche Posten der Sonderbeauftragten des 
Generalsekretärs (Special representative of the 
Secretary-General – SrSG) bis hin zu den Posten 
der Untergeneralsekretäre. Gegenwärtig werden vier 
der 15 Un-Sonderorganisationen von Chinesen ge-
leitet. Das ist die höchste anzahl an Besetzungen 
durch einen einzigen Staat, wobei zwei der organi-
sationen im Jahr 2021 beziehungsweise 2022 Wah-
len abhalten werden.16 eine reihe chinesischer Di-
plomaten bekleidet stellvertretende Führungspos- 
ten in den Vereinten nationen. Sie gehören bei-
spielsweise dem team des exekutivbüros der Welt-
bank an und sind im internationalen Währungs-
fonds (international Monetary Fund – iMF) tätig. 
Seit dem Jahr 2007 hat der Chinese Liu Zhenmin 
die Leitung der Un DeSa im rang eines Unterge-

  5	 Dag	Hammarskjöld,	Address	by	UN	Secretary-General	Dag	Hammarskjöld	at	Oxford	University,	UN	Office	of	Public	Information,	30.5.1961,	New	York.
  6	 Ngaire	Woods/Shubhra	Saxena	Kabra/Nina	Hall,	Effective	Leadership	in	International	Organizations,	Global	Agenda	Council	on	Institutional	

Governance	Systems,	4/2015,	World	Economic	Forum,	Genf.
  7	 Colum	Lynch/Robbie	Gramer,	Big-Power	Rivalries	Hamstring	Top	U.N.	Missions,	Foreign	Policy,	22.7.2020,	foreignpolicy.com/2020/07/22/

united-nations-competition-russia-china-guterres-sudan-big-power-rivalries-hamstring-top-missions/
  8	 Thomas	G.	Weiss,	International	Bureaucracy:	The	Myth	and	Reality	of	the	International	Civil	Service,	International	Affairs,	58.	Jg.,	2/1982,	S.	287–306.
  9	 Hawkins	et	al.,	Delegation	Under	Anarchy:	States,	International	Organizations,	and	Principal-Agent	Theory,	Cambridge	2006.
10	 Vince	Chadwick,	Chinese	Candidate	Takes	FAO	Top	Job	Amid	US	Concerns,	Devex,	24.6.2019,	www.devex.com/news/chinese-candidate-takes-

fao-top-job-amid-us-concerns-95163
11	 Courtney	J.	Fung/Shing-hon	Lam,	China	Already	Leads	4	of	the	15	UN	Specialized	Agencies	–	And	is	Aiming	for	a	5th,	Washington	Post,	4.3.2020,	

www.washingtonpost.com/politics/2020/03/03/china-already-leads-4-15-un-specialized-agencies-is-aiming-5th/
12	 See	Guihong	Zhang:	China	Is	Not	Only	Relying	on	Budgetary	to	Expand	Its	Influence	in	the	UN,	Global	Times,	17.1.2019,	opinion.huanqiu.com/

article/9CaKrnKh6h4
13	 UN	Docs.	HR/12NAT/08	v.	2017,	Human	Resources	by	Nationality,	Chief	Executive	Board	for	Coordination,	United	Nations	System,	 

www.unsystem.org/content/hr-nationality
14	 United	Nations	Human	Rights	Council	(HRC),	www.ohchr.org/Documents/HRBodies/SP/Nominations/CompositionCGNew2020_2021.docx
15	 Nina	Hall/Ngaire	Woods,	Theorizing	the	Role	of	Executive	Heads	in	International	Organizations,	European	Journal	of	International	Relations	(EJIR),	

24.	Jg.,	4/2017,	S.	865–886.
16	 China	leitet	derzeit	die	Hauptabteilung	für	wirtschaftliche	und	soziale	Angelegenheiten	(UN	Department	of	Economic	and	Social	Affairs	–	UN	DESA)	

und	vier	UN-Sonderorganisationen:	die	Ernährungs-	und	Landwirtschaftsorganisation	(Food	and	Agriculture	Organization	–	FAO),	die	Internationale	
Fernmeldeunion	(International	Telecommunication	Union	–	ITU),	die	Organisation	der	Vereinten	Nationen	für	industrielle	Entwicklung	(UN	
Industrial	Development	Organization	–	UNIDO)	und	die	Internationale	Zivilluftfahrt-Organisation	(International	Civil	Aviation	Organization	–	ICAO).

Chinas Interesse an Führungspositionen inner-
halb der Vereinten Nationen ist groß.
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neralsekretärs inne. Un DeSa ist die zentrale Un-
organisation, die die Umsetzung der Ziele für 
nachhal tige entwicklung (Sustainable Development 
Goals – SDGs) verfolgt und gleichzeitig die for-
schungsbezogene arbeit anderer Un-organisatio-
nen vorantreibt. in diplomatischen Kreisen ist allge-
mein bekannt, dass die »Un DeSa ein chinesisches 
Unternehmen ist, alle sind sich dessen bewusst und 
alle akzeptieren es«.17 Die Un DeSa-Studien spie-
geln den wesentlichen Kern der neuen Seidenstra-
ßen-initiative (›Belt and road initiative‹) wider, die 
etwa als Blaupause für die globale Strategie der Ver-
einten nationen zur armutsbekämpfung dient. 

Zwei weitere chinesische Diplomaten bekleiden 
derzeit Führungsämter innerhalb des Un-Systems. 
im Januar 2019 ernannte Un-Generalsekretär 
antónio Guterres den langjährigen Diplomaten 
Huang Xia zu seinem Sondergesandten für die re-
gion der Großen Seen (Special envoy of the Secre-
tary-General for the Great Lakes region). Das war 
das erste Mal, dass China mit der nominierung 
seines Kandidaten zur Besetzung eines solchen po-
litischen amtes erfolgreich war. Fast ein Jahr spä-
ter ernannte Guterres im März 2020 Guang Cong, 

der zuvor viele Jahre in Un-Missionen in afgha-
nistan, Libanon und Sudan stationiert war, zum 
stellvertretenden Sonderbeauftragten des General-
sekretärs für Südsudan und stellvertretenden Leiter 
der Mission der Vereinten nationen in Südsudan 
(United nations Mission in South Sudan – UnMiSS). 
Berichten zufolge strebt China danach, die Leitung 
der Hauptabteilung Friedensmissionen (Depart-
ment of Peace operations – DPo) zu übernehmen, 
ein amt, das seit dem Jahr 1996 für gewöhnlich 
Frankreich innehat. Chinas mutmaßlicher Plan, die 

Leitung der DPo zu übernehmen, wird angesichts 
der fehlenden Kompetenzen seiner Kandidaten auf 
der eher überschaubaren Liste nicht erfolgreich sein. 
Den Kandidaten fehlt es an den erforderlichen ope-
rativen und diplomatischen erfahrungen in den 
Bereichen Krisenmanagement, Staatsbildung und 
Mediation, um das heutige umfangreiche Mandat 
für Friedensmissionen zu übernehmen. trotzdem 
zeigt China anhand der teilnahme an Schulungen 
und dem austausch von Führungskräften weiter-
hin sein interesse an der Übernahme der Verant-
wortung dieser Posten.18

Warum ist der ›bürokratische 
Fußabdruck‹ von Bedeutung?

Die chinesische regierung bemüht sich, durch ein-
gegangene Verpflichtungen als entscheidende ›För-
derin‹ und ›Gestalterin‹ internationaler organisa-
tionen aufzutreten.19 Gleichzeitig wird beobachtet, 
wie China versucht, die Un zu instrumentalisie-
ren, um seine eigenen nationalen Werte und inte-
ressen zu legitimieren und »die Welt auf die auto-
kratie vorzubereiten«.20 China brauche seine natio- 
nalen talente, die in internationalen organisatio-
nen arbeiten, um die Werte und Modelle der Volks-
republik im ausland zu etablieren, gab ein ehema-
liger chinesischer Diplomat einst zu Wort.21 Die 
auffassung, dass China seine Staatsbürger benutzt, 
um seinen multilateralen einfluss auszuweiten, wird 
dabei recht offen geäußert. Deutlich wird, dass Chi-
na in traditionellen Politikbereichen einfluss ausübt. 
So soll China zum Beispiel seine Führungsrolle in 
der internationalen Zivilluftfahrt-organisation (in-
ternational Civil aviation organization – iCao) ein-
flussreich genutzt haben, um die agenda zu bestim-
men und seine interpretation der ›ein China‹-Politik 
durchzusetzen. andere wiederum beobachten, dass 
China in neuen Politikbereichen einfluss ausübt: 
So hat etwa »Chinas einfluss bei der ausarbeitung 
und Festlegung [internationaler] normen bei den 
Vereinten nationen in den letzten Jahren zuge-
nommen«22. in den von der Volksrepublik geführ-

17	 Colum	Lynch,	China	Enlists	U.N.	to	Promote	Its	Belt	and	Road	Project,	Foreign	Policy,	10.5.2018,	foreignpolicy.com/2018/05/10/china-enlists-u-n-
to-promote-its-belt-and-road-project/

18	 Richard	Gowan,	China’s	Pragmatic	Approach	to	UN	Peacekeeping,	Brookings	Institution,	14.9.2020,	www.brookings.edu/articles/chinas- 
pragmatic-approach-to-un-peacekeeping/

19	 China	Foreign	Relations	(1978–2018)	–	China’s	Function	in	International	Organizations	and	Global	Governance	System	is	Set	to	Become	More	
Prominent,	People’s	Daily,	13.5.2020,	world.people.com.cn/n1/2020/0513/c1002-31707831.html

20	Maaike	Okano-Heijmans/Frans-Paul	van	der	Putten,	A	United	Nations	with	Chinese	Characteristics?,	Clingendael	Report,	12/2018,	 
www.clingendael.org/sites/default/files/2018-12/China_in_the_UN_1.pdf

21	Ma	Yansheng	Envoy	(Part	1):	Speech	Focus	on	the	Type	of	Talent	That	International	Institutions	Need:	Beginning	from	UNESCO,	The	Dr.	Seaker	
Chan	Center	for	Comparative	Political	Development	Studies,	16.11.2018,	www.ccpds.fudan.edu.cn/6e/29/c4581a159273/page.htm

22	 Anna	Gross/Madhumita	Murgia/Yuan	Yang,	Chinese	Tech	Groups	Shaping	UN	Facial	Recognition	Standards,	Financial	Times,	2.12.2019,	 
www.ft.com/content/c3555a3c-0d3e-11ea-b2d6-9bf4d1957a67

Die chinesische Regierung bemüht sich, als 
entscheidende ›Förderin‹ und ›Gestalterin‹ 
internationaler Organisationen aufzutreten.
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ten Gremien der internationalen Fernmeldeunion 
(international telecommunication Union – itU) 
zur Festlegung von normen zum Mobilfunkstan-
dard 5G werden die Posten der Vorsitzenden oder 
stellvertretenden Vorsitzenden überwiegend von 
Chinesen besetzt, die in chinesischen Firmen und 
staatlichen Forschungsinstituten tätig sind.23 es sind 
die Unternehmen aus China, die die gegenwärtige 
technologie zur Gesichtserkennung, Stadtüberwa-
chung oder die 5G-Standards weiterentwickeln und 
auf den Markt bringen. Sie komplettieren Chinas 
Bemühungen zum aufbau einer ›Digitalen Seiden-
straße‹. Fachleute bestätigen: Der einfluss des Lan-
des breitet sich immer weiter aus. Dies wird bei-
spielsweise in den Un-resolutionen zum Frieden in 
afghanistan sichtbar, in der Diskussion zur Bewaff-
nung des Weltraums und hinsichtlich der Förde-
rung der sozialen und wirtschaftlichen entwicklung 
sowie in den reden hochrangiger Un-Bedienste-
ter, in denen China das eigene Vokabular wie etwa 
›Schicksalsgemeinschaft der Menschheit‹, ›neue Sei-
denstraßen-initiative‹ und ›Win-Win-Koopera tion‹ 
verwendet.24 Die expertinnen und experten be-
werten in ihren Kommentaren die Zunahme chine-
sischer internationaler Bediensteter als ein Zeichen 
der verstärkten Bemühungen der diplomatischen Ver-
tretung Chinas gegenüber diesen institutionen, denn 
diese Bediensteten gelten als empfängliche Partner 
für die Politik ihres Heimatlands und die Förde-
rung der nationalen Werte innerhalb der Un.

anknüpfend an den aufruf von Xi Jinping, Chi-
nas Kompetenzpool an internationalen Bedienste-
ten zu stärken, um die Beteiligung an der globalen 
ordnungspolitik zu untermauern, werden verschie-
dene anstrengungen unternommen. im Wesentli-
chen will die regierung ihre nationale Personal-
quote im Un-System durch eine nationale initiative 
zur entsendung von talenten aus der Volksrepub-
lik in alle ebenen der multilateralen organisation 
erhöhen.25 Spitzenuniversitäten in der Volksrepu-
blik haben vor nicht allzu langer Zeit damit begon-
nen, das Studienangebot zu erweitern und bieten 
nun abschlüsse in den Bereichen internationale 
organisationen und internationale Politik an, um 
den Studierenden sowohl Fremdsprachenkenntnis-
se als auch technisches Wissen zu vermitteln. nach 

23	 Todd	Shields/Alyza	Sebnius,	Huawei’s	Clout	Is	So	Strong	It’s	Helping	Shape	Global	5G	Rules,	Bloomberg,	1.2.2019,	www.bloomberg.com/news/
articles/2019-02-01/huawei-s-clout-is-so-strong-it-s-helping-shape-global-5g-rules

24	 UN-Dok.	S/RES/2344	v.	17.3.2017;	A/RES/73/31	v.	5.12.2018;	A/RES/73/244	v.	20.12.2018;	United	Nations	Peace	and	Development	Trust	Fund	
(UNPDF),	www.un.org/en/unpdf/2030asd.shtml

25	 Between	Dreams	and	Reality:	PKUers’	Internships	in	the	United	Nations,	Peking	University	News,	21.5.2019,	newsen.pku.edu.cn/news_events/
news/campus/8523.htm

26	 Xi,	Strengthen	Cooperation,	a.a.O.	(Anm.	2).
27	Wei	Liu,	China	Wants	More	Chinese	to	Work	in	International	Organizations,	The	Diplomat,	8.4.2018,	thediplomat.com/2018/08/china-wants-

more-chinese-to-work-in-international-organizations/

angaben des Bildungsministeriums haben diese Fa-
kultäten Vereinbarungen mit internationalen or-
ganisationen geschlossen, die es den Studierenden 
ermöglichen, Praktika in den jeweiligen organisa-
tionen zu absolvieren. Zur Unterstützung gewährt 
ihnen der Staat ein Stipendium. Xi schlug vor, die 
chinesischen talente in den internationalen orga-
nisationen mit der Politik der Partei und des Staa-
tes vertraut zu machen, damit sie gleichzeitig die 
Position Chinas verstehen.26

Themen, die Aufmerksamkeit verlangen

Xis Forderung, mehr talente aus der Volksrepu-
blik China in die internationalen organisationen 
zu entsenden, kann gegenwärtig eher als ein aus-
druck der Bemühungen als der errungenschaften 
der regierung erachtet werden. Dennoch sind zwei 
Punkte anzumerken: aufgrund der innerstaatli-

chen Bürokratie Chinas bleibt es für die Bewer-
berinnen und Bewerber des internationalen öffent-
lichen Dienstes ein »kompliziertes und weitgehend 
geschlossenes auswahlverfahren, [das] nicht nur 
langwierig und zeitintensiv ist, sondern auch viele 
talentierte Chinesinnen und Chinesen daran hin-
dert, sich um Stellen in internationalen organisa-
tionen zu bewerben«.27 obwohl einige überzeugt 
sind, dass eine reform des inländischen Bewer-
bungsverfahrens möglich ist, gibt es derzeit kaum 
anzeichen für eine solche Änderung. Darüber hin-
aus kann China nicht alle Un-Führungspositionen 
einnehmen, um die es sich bewirbt. China zog im 
Jahr 2017 seinen Kandidaten tang Qian für das amt 
des Generaldirektors der organisation der Verein-
ten nationen für erziehung, Wissenschaft und Kul-
tur (United nations educational, Scientific and 
Cultural organization – UneSCo) zurück, nach-

China will seine Personalquote im UN-System 
durch eine nationale Initiative erhöhen.
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dem es den dritten Wahlgang mit fünf zu 13 Stim-
men verloren hatte.28 im Jahr 2020 verlor der chi-
nesische Kandidat für den Posten des General - 
direktors bei der Weltorganisation für geistiges ei-
gentum (World intellectual Property organization 
– WiPo), Wang Binyang, mit 28 zu 55 Stimmen.29 
Sowohl tang als auch Wang arbeiten seit mehr als 
zwanzig Jahren in ihren jeweiligen Un-organisa-
tionen und haben für ihre politische tätigkeit und 
ihr auftreten bisher anerkennung erfahren. trotz 
ihrer Qualifikationen scheiterten die Bewerbungen 
Chinas am koordinierten Widerstand. Die Mit-
gliedstaaten hatten zahlreiche Bedenken. Diese reich-
ten von der annahme, die Kandidaten würden die 
innerstaatlichen autoritären Standards Chinas glo-
balisieren, bis hin zur Vermutung, China würde 
die Führungsbefugnisse zu seinem Vorteil nutzen. 
Dies war ausschlaggebend dafür, dass die Mit-
gliedstaaten alternativkandidaten aufstellten. im 
Jahr 2019 nominierte China den ehemaligen Leiter 
der Polizei Hongkongs, andy tsang Wai-hung, für 
die Leitung des Büros der Vereinten nationen für 
Drogen- und Verbrechensbekämpfung (United na-
tions office on Drugs and Crime – UnoDC) und 

gleichzeitig für das Un-Büro in Wien (United na-
tions office at Vienna – UnoV) im rang eines 
Untergeneralsekretärs.30 tsang hatte zwar bis da-
hin keinen Posten im Un-System inne, bekleidete 
aber leitende Posten in der anti-Drogen-organisa-
tion Chinas und war als Polizeichef Hongkongs für 
mehrere bilaterale polizeiliche Kooperationsver-
träge verantwortlich. Die nominierung scheitere 
schließlich und Un-Generalsekretär Guterres er-
nannte einen ersatzkandidaten.

Chinas Einfluss bleibt begrenzt

Während in der Vergangenheit die chinesischen 
Bediensteten in multilateralen institutionen mit den 
westlichen Werten und normen der internationa-
len institutionen sozialisiert wurden,31 stellen zu-
nehmend mehr wissenschaftliche Beobachterinnen 
und Beobachter fest, dass die chinesischen Bediens-
teten heute »mehr politische Disziplin an den tag 
legen, was sich in einem entschlossenen diplomati-
schen Verhalten äußert«.32 Unter der regierung Xi 
zeigt sich deutlich, dass »von Beginn an die ideolo-
gische orientierung verfolgt und die politische Lo-
yalität gegenüber einem charismatischen Führer 
gewahrt wird«.33 Hält der aktuelle trend an, wäre 
es möglich, auf allen Verwaltungsebenen innerhalb 
des Un-Systems zunehmend mehr chinesische Be-
dienstete zu sehen, die die Weltsicht ihres Landes 
vertreten. Doch daran einen deutlichen aufwärts-
trend festzumachen und anzunehmen, dass die in-
nenpolitischen Ziele Chinas und die Werte und 
Präferenzen der Volksrepublik in den Un dominie-
ren könnten, ist übertrieben. Der einfluss, den die 
Volksrepublik China auf solche institutionen ha-
ben wird – ihr ›Fußabdruck‹ –, bleibt weiterhin eher 
klein. Zwar strebt China Führungspositionen an, 
aber die Kampagnen beschränken sich offenbar 
auf Politikbereiche, die sich in einem westlichen 
Führungsvakuum befinden.

Aus dem Englischen von Monique Lehmann
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Haushalt der Un-Friedensmissionen sowie zum or-
dentlichen Un-Haushalt bei und stellt für Un-ein-
sätze mehr truppen zur Verfügung als die anderen 
vier ständigen Mitglieder des Un-Sicherheitsrats 
(Permanent Five – P5) zusammen.1

Wie hat China versucht, dieses Paradoxon zu 
lösen? Die Bereitstellung öffentlicher Güter, die 
zur Bekämpfung der Bedrohungen des Weltfrie-
dens und der internationalen Sicherheit beitragen, 
ist ein beachtenswertes Ziel der chinesischen re-
gierung. Doch Chinas Vorstellungen darüber, wie 
dies am besten erreicht werden kann, unterscheiden 
sich bisweilen von den Vorstellungen der Un. Dies 
zwingt die regierung in Beijing, Kompromisse ein-
zugehen oder Widerstand zu leisten. Unter der 
Führung Xi Jinpings hat der Widerstand zugenom-
men. Beijing zeigt sich zunehmend bereit, einige 
Dimensionen der gegenwärtigen Un-Friedensein-
sätze infrage zu stellen und diese umzugestalten, 
insbesondere jene aspekte, die sich auf die Ge-
währleistung der Sicherheit der Zivilbevölkerung 
in bewaffneten Konflikten konzentrieren.

Komplexere UN-Friedenseinsätze 

Die Mandate der Un-Friedenseinsätze, die inner-
halb der letzten drei Jahrzehnte durch den Un-Si-
cherheitsrat beschlossen wurden, spiegeln die aus-
weitung der Bedrohungen auf den Weltfrieden und 
die internationale Sicherheit wider. Deutlich wird, 
dass nicht nur zwischenstaatliche Konflikte, son-
dern auch der Zusammenbruch der Sicherheit in-

Warum hat sich die Haltung der chinesi-
schen regierung in Beijing gegenüber Un-
Friedenseinsätzen von einer Position der 

abneigung in der Ära unter dem Führer Mao tse-
tung hin zu einer Position der aktiven Beteiligung an 
diesen Missionen im 21. Jahrhundert geändert? 
Chinas verstärktes engagement wirkt eher para-
dox. Die chinesische regierung hält konsequent 
am Souveränitätsprinzip fest, das den Schutz der 
jeweiligen amtierenden regierung in den Mittel-
punkt stellt. Gleichzeitig hat China immer wieder 
erklärt, dass Un-Friedenseinsätze die drei grund-
legenden Prinzipien der Friedenssicherung wahren 
müssen – die Zustimmung der Konfliktparteien, 
die Unparteilichkeit und der einsatz von Gewalt 
nur zur Selbstverteidigung. Friedensmissionen sind 
jedoch komplexer geworden und ihre Mandate um-
fassen immer häufiger aufgaben, die in innerstaat-
liche Prozesse eingreifen. Der Schutz von Zivilper-
sonen in bewaffneten Konflikten (Protection of 
Civilians in armed Conflict – PoC) ist dabei eine 
der zentralen Verpflichtungen. Gleichzeitig trägt 
China heute als zweitgrößter Beitragszahler zum 

China und UN-Friedenseinsätze: 
Beijings politische Dilemmata
Die	Regierung	in	Beijing	hat	ihre	Aktivitäten	im	Rahmen	der	UN-Friedenseinsätze	kontinuierlich	
verstärkt	–	und	dies	in	einer	Zeit,	in	der	sich	die	UN-Missionen	zunehmend	dem	Schutz	von	Zivil-
personen	in	bewaffneten	Konflikten	verpflichtet	haben.	Dennoch	stellt	die	Volksrepublik	China	die	
Sicherheit	des	Staates	an	erste	Stelle.

  1	 Der	geschätzte	Anteil	Chinas	am	Haushalt	für	die	UN-Friedenssicherung	belief	sich	im	Jahr	2019	auf	15,2	Prozent.	Im	August	2020	stellte	das	
Land	insgesamt	2531	Soldatinnen	und	Soldaten	zur	Verfügung,	siehe	Hauptabteilung	Friedenssicherungseinsätze	(Department	of	Peacekeeping	
Operations	–	DPO),	How	We	Are	funded,	peacekeeping.un.org/en/how-we-are-funded	and	Troop	and	police	contributors,	peacekeeping.un.org/
en/troop-and-police-contributors;	The	State	Council/The	People’s	Republic	of	China,	China’s	Armed	Forces:	30	Years	of	UN	Peacekeeping	
Operations,	September	2020,	english.www.gov.cn/archive/whitepaper/202009/18/content_WS5f6449a8c6d0f7257693c323.html
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nerhalb eines Staates potenzielle Herausforderun-
gen für den Frieden und die internationale Sicher- 
heit darstellen. Dies schließt die massive Gewalt 
gegenüber einzelpersonen ein. Die Vereinten nati-
onen haben sich daher zum Schutz der Zivilbevöl-
kerung in bewaffneten Konflikten, insbesondere von 
Frauen und Kindern, die in Kriegszeiten opfer von 
besonders grausamen Formen des Missbrauchs wer-
den, verpflichtet. 

Der Un-Sicherheitsrat hat in der Zeit nach dem 
ost-West-Konflikt weitaus mehr Friedensmissio-
nen eingerichtet und Mandate formuliert, die oft 
gefährlicher, anspruchsvoller und eher bereit sind 

zu intervenieren als zuvor.2 Das Konzept der Sou-
veränität wurde neu definiert und Souveränität 
grundsätzlich als Verantwortung verankert. Die 
Verpflichtung, der Zivilbevölkerung in bewaffne-
ten Konflikten Schutz zu gewähren, ist seit dem 
Jahr 1999 in fast allen neuen Friedensmissionen 
integriert. Diese ist eine besonders bedeutsame ent-
wicklung, die allerdings schwer umzusetzen ist. Das 
PoC-Konzept hat eine intensive Debatte unter an-
derem darüber ausgelöst, welches Maß an mili-
tärischer robustheit erforderlich ist, um dieses 
Schutzziel zu erfüllen, wie groß die geografische 
ausdehnung des Schutzes sein soll und wie eine 
Balance zwischen den erwartungen der lokalen 
Zivilbevölkerung und den Fähigkeiten der Un-
truppen hergestellt werden kann.3 Zudem wur-
den die Friedensmissionen mit umstrittenen Man-
daten zur terrorismusbekämpfung ausgestattet, 
wie beispielsweise im Fall der Mehrdimensionalen 
integrierten Stabilisierungsmission der Vereinten 
nationen in Mali (United nations Multidimen-
sional integrated Stabilization Mission in Mali – 
MinUSMa).4

Chinas Antwort

im gleichen Zeitraum hat die chinesische regierung 
ihre Beteiligung an Un-Friedensmissionen intensi-
viert. Während China unter Mao einem engage-
ment im Bereich der Un-Friedenssicherung kritisch 
gegenüberstand und die Maßnahmen als eingriffe 
in innere angelegenheiten durch ›neoimperialisti-
sche Kräfte‹ auffasste, änderte sich die Sichtweise 
hinsichtlich der Bedeutung von Friedensmissionen 
ab den 1980er Jahren erheblich. im Jahr 1988 be-
antragte China die Mitgliedschaft im Sonderaus-
schuss für Friedenssicherungseinsätze (Special Com-
mittee on Peacekeeping operations); im Jahr 1989 
hatte die regierung fünf Militärbeobachter in die 
Beobachtertruppe der Vereinten nationen für die 
truppenentflechtung (United nations Disengage-
ment observer Force – UnDoF) im nahen osten 
entsandt und danach 20 zivile Kräfte in die Unter-
stützungseinheit der Vereinten nationen für die 
Übergangszeit (United nations transition assis-
tance Group – UntaG) nach namibia. Ferner 
wurde im Jahr 1992 ein komplettes Pionierbatail-
lon zur Übergangsbehörde der Vereinten nationen 
nach Kambodscha (United nations transitional 
authority in Cambodia – UntaC) geschickt.

Chinas Beteiligung an Un-Friedensmissionen 
hat sich seit Beginn der 2000er Jahre massiv ver-
ändert, kurz nachdem die chinesische Führung im 
Jahr 2002 das Verfügungsbereitschaftsabkommen 
der Vereinten nationen (United nations Standby 
arrangements) unterzeichnet hatte. in den Jahren 
2003 bis 2006 erhöhte sich die chinesische truppen-
beteiligung von 358 auf 1666 Personen und umfass-
te ingenieure, Polizei- und Militäreinheiten, Mili-
tärbeobachter, logistische Unterstützungseinheiten 
und medizinisches Personal. Seitdem nimmt die trup-
penbeteiligung weiter zu und liegt durchschnittlich 
bei etwa 2500 gleichzeitig dislozierten Kräften. 
Seit ende des Jahres 2012 sind einige truppenkon-
tingente auch zur Gewaltanwendung berechtigt.

Der erste dieser einsätze war ein infanteriezug, 
der im Jahr 2012 nach Südsudan entsandt wurde. 
Danach wurden im Jahr 2013 Kampftruppen mit 
einer Stärke von 400 Personen in Mali stationiert, 
gefolgt von der entsendung eines infanteriebatail-
lons nach Südsudan im Jahr 2015.5 China hatte die 

  2	 Alex	Bellamy/Charles	T.	Hunt,	Twenty-first	Century	UN	Peace	Operations:	Protection,	Force	and	the	Changing	Security	Environment,	Internatio-
nal	Affairs,	91.	Jg.,	6/2015,	S.	1277.	Die	Autoren	beziehen	sich	auf	UN-Dok.	S/RES/2086	v.	21.1.2013,	insbesondere	Abs.	8.

  3	 Anfang	September	2015	suchten	rund	186	000	Zivilpersonen	in	Südsudan	den	Schutz	der	militärischen	und	polizeilichen	UN-Friedenstruppen	
innerhalb	eines	POC-Geländes,	siehe	Bellamy/Hunt,	Twenty-first	Century	UN	Peace	Operations,	a.a.O.	(Anm.	2),	S.	1291.

  4	 UN	Doc.	S/PV.7727,	SC/12426	und	S/RES/2295	v.	29.6.2016;	siehe	auch	John	Karlsrud,	UN-Friedenssicherung	und	Terrorismusbekämpfung:	
seltsame	Bettgenossen?,	VEREINTE	NATIONEN	(VN),	4/2017,	S.	153–158.

  5	 Jean-Pierre	Cabestan,	China’s	Involvement	in	Africa’s	Security:	The	Case	of	China’s	Participation	in	the	UN	Mission	to	Stabilize	Mali,	China	
Quarterly,	59.	Jg.,	September	2018,	S.	713–734.

Chinas Beteiligung an UN-Friedensmissionen 
hat sich seit Beginn der 2000er Jahre massiv 
verändert.
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nach Südsudan entsandten truppen mit einer rei-
he hochentwickelter ausrüstungsgegenstände ver-
sehen, die zur erfüllung eines klaren Mandats zum 
Schutz der Zivilbevölkerung eingesetzt werden konn-
ten.6 Diese zusätzliche entsendung von Kampftrup-
pen – oder ›truppenschutzeinheiten‹ beziehungs-
weise ›Wachmannschaften‹, wie die chinesische 
regierung sie üblicherweise bezeichnet – gilt in den 
Un und China selbst als bedeutender Wendepunkt 
in Beijings offizieller Haltung gegenüber den Un-
Friedenseinsätzen. Diese entscheidung zog aller-
dings erhebliche Konsequenzen für einen Staat nach 
sich, der immer wieder die traditionellen Grund-
sätze der Un-Friedenssicherung betont.

Die Gründe für Beijings Beteiligung an Frie-
denseinsätzen sind zum einen instrumenteller art, 
um die interessen des Landes zu wahren, zum an-
deren diffus, etwa um auf internationaler ebene als 
verantwortungsbewusster Großstaat wahrgenom-
men zu werden, der sich seiner Verpflichtungen als 
Mitglied der P5 zur Bereitstellung globaler Sicher-
heitsgüter bewusst ist.7 Unter der Führung Hu Jin-
taos veränderten sich auch die anforderungen an 
Sicherheitsvorkehrungen für die eigene Bevölke-
rung. insbesondere vor dem Hintergrund der mas-
siven auswanderung chinesischer Staatsbürgerin-
nen und -bürger, die im ausland in instabilen 
regionen leben und arbeiten, stellte das neue Si-
cherheitskonzept die Menschen in den Mittelpunkt.8 
Die Folgen waren beträchtlich. Die chinesische Füh-
rung erachtete es beispielsweise als notwendig, seit 
dem Jahr 2004 mehr als ein Dutzend – kampflose – 
evakuierungen durchzuführen und ihre Bürgerin-
nen und Bürger aus verschiedenen regionen zu-
rückzuholen. Der andauernde Konflikt in Libyen 
machte die rasche evakuierung von etwa 36 000 
Chinesinnen und Chinesen im Jahr 2011 erforder-
lich.9 ein ausschlaggebender Grund für Chinas 
verstärkte Beteiligung an Un-Friedenseinsätzen ist 
also die Stabilisierung von jenen regionen, in de-
nen sich chinesische Staatsbürgerinnen und -bür-
ger einerseits aufhalten und andererseits an denen 
die chinesische regierung interesse hat. China hat 
beispielsweise massiv in die Ölfelder in Südsudan 

investiert. Dies erklärt vielleicht auch, warum die 
chinesische Führung mehr truppen in das Land 
entsandt hat als in andere Un-Missionen.10

Chinas verstärkte Beteiligung an Un-Friedensein-
sätzen hat das internationale ansehen Beijings ver-
bessert und sich sowohl im inland als auch im aus-
land vorteilhaft ausgewirkt. Verschiedene Un- 
Generalsekretäre lobten immer wieder Chinas Be-
reitschaft, die truppenstärke zu erhöhen. ihre Lob-
reden unterstrichen die aussagen der chinesischen 
regierung, dass das Land als eine »verantwortungs-
bewusste Großmacht« agiere, auf der Weltbühne 
einen »friedlichen aufstieg« vollzogen habe und be-
reit sei, seinen Beitrag zum Schutz des Weltfriedens 
und der internationalen Sicherheit zu leisten.11

Chinas Zurückhaltung und Umgestaltung 

China agiert jedoch bei der ausübung seiner rolle 
weiterhin bedacht. Die chinesische regierung re-
agiert auf die dynamische ausrichtung der Frie-
denseinsätze und hinterfragt vor allem deren Um-

  6	 Andrea	Ghiselli,	Diplomatic	Opportunities	and	Rising	Threats:	The	Expanding	Role	of	Non-Traditional	Security	in	Chinese	Foreign	and	Security	
Policy,	Journal	of	Contemporary	China,	27.	Jg.,	112/2018,	S.	611–625.

  7	 Courtney	J.	Fung,	What	Explains	China’s	Deployment	to	UN	Peacekeeping	Operations?	International	Relations	of	the	Asia	Pacific,	16.	Jg.,	3/2016,	
S.	409–441;	Rosemary	Foot,	China,	the	UN,	and	Human	Protection:	Beliefs,	Power,	Image,	Oxford	2020,	S.	70–74.

  8	 Andrea	Ghiselli,	Civil	Military	Relations	and	Organisational	Preferences	Regarding	the	Use	of	the	Military	in	Chinese	Foreign	Policy,	Journal	of	
Strategic	Studies,	43.	Jg.,	3/2020,	S.	429.

  9	Matthieu	Duchatel/Richard	Gowan/Manuel	Lafont	Rapnouil,	Into	Africa:	China’s	Global	Security	Shift,	European	Council	on	Foreign	Relations	
(ECFR)	Policy	Brief,	Juni	2016,	S.	5,	www.ecfr.eu/publications/summary/into_africa_chinas_global_security_shift

10	 Elor	Nkereuwem,	Non-traditional	Actors:	China	and	Russia	in	African	Peace	Operations,	Simson	Organization	Policy	Brief,	März	2017,	S.	25,	 
www.stimson.org/sites/default/files/file-attachments/Nontraditional-Actors-China-Russia-Africa-Peace-Operations.pdf

11	 Siehe	zum	Beispiel	Ban	Ki-moon,	Remarks	at	the	China	Peacekeeping	Military	Training	Centre,	19.6.2013,	www.un.org/sg/en/content/sg/
speeches/2013-06-19/remarks-china-peacekeeping-military-training-centre

Chinesische	UN-Polizeieinheiten	während	einer	Trainingsübung	in	einem	Ausbil-
dungszentrum	in	der	Stadt	Langfang,	nahe	Beijing	im	Jahr	2018.			UN	PHOTO:	YUN	ZHAO
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fang, wann immer sie kann. Sie ist mit der 
Herausforderung ihrer friedenserhaltenden Präfe-
renzen auf drei arten umgegangen: erstens bietet 
China ein gewisses Maß an Flexibilität, aber nie 
die volle Unterstützung. Zweitens versucht die re-
gierung, die normative Debatte auf die Wiederein-
führung der traditionellen Grundsätze der Friedens-

sicherung zu lenken. Und drittens stellt China die 
rolle der amtierenden regierung eines Gastlands 
über die Verpflichtung, einzelpersonen zu schützen.

Chinas Un-Diplomatinnen und -Diplomaten 
betonen zudem immer wieder, dass die Zustim-
mung des Gastlands unerlässlich sei, wobei die re-
gierung in Beijing bereit ist, eine Vereinbarung als 
Zustimmung zu akzeptieren, die erzwungen oder 
widerwillig gegeben wurde.12 in Fällen, in denen 
China überzeugt wurde, der entsendung einer mi-
litärischen eingreiftruppe zuzustimmen, wie bei-
spielsweise im Fall der Demokratischen republik 
Kongo (Dr Kongo) im März 2013, als die Verein-
ten nationen eine interventionsbrigade genehmig-
ten, erklärte der chinesische Un-Vertreter Li Bao-
dong: China habe für die resolution gestimmt, 
denn man sei »ernsthaft besorgt über die sich ver-
schlechternde humanitäre Lage im osten der De-
mokratischen republik Kongo sowie auch darüber, 
wie der Konflikt sich auf die gesamte region aus-
wirkt. [...] [Zudem] legt [die resolution] klar fest, 
dass die einrichtung der spezialisierten interven-
tionsbrigade keinen Präzedenzfall schaffe bezie-
hungsweise die traditionellen Grundsätze der Frie-
denssicherung nicht untergräbt.«13 Bestärkt wurde 
die Position Chinas durch die Stellungnahme des 
außenministers der Dr Kongo raymond tshibanda 
n’tungamulongo.14

anders im Fall von Mali. Beijing hatte Kampf-
truppen in das Land entsandt. anstatt die weitrei-
chende Schutzfunktion zu betonen, begründete die 
chinesische Vertretung die entsendung der trup-
pen mit der begrenzten rolle, die die chinesischen 
Streitkräfte in dem Land spielen würden. ein Spre-
cher des chinesischen Verteidigungsministeriums 
umschrieb die Kontingente wohlüberlegt als ›Wach-
mannschaften‹ und erinnerte daran, dass die Ver-
einten nationen nicht über Kampftruppen verfüg-
ten. Diese Wachmannschaften seien vor ort, um 
die Sicherheit des Un-Standorts sowie der Wohn-
quartiere der Friedenstruppen in Mali zu gewähr-
leisten, so der Vertreter. Mit dieser aussage igno-
rierte er das entscheidende Mandat der Mission: 
die Zivilbevölkerung zu schützen.15 Diese nur ein-
geschränkt wahrgenommene rolle führte im Lager 
in Gao zur Kritik am chinesischen Kontingent: ob-
wohl die chinesischen truppen »beeindruckend aus-
gerüstet« waren, waren sie nicht geneigt, sich der He-
rausforderung direkt zu stellen; stattdessen wagten 
sie sich »nur selten aus ihrem Stützpunkt heraus«.16

ein ähnlich zurückhaltendes Verhalten chine-
sischer truppen hatte im Jahr 2016 in Südsudan 
katastrophale Folgen. Das chinesische Verteidi-
gungsministerium bezeichnete die dort stationier-
ten truppen auf Bataillonsebene als »Sicherheits-
truppen [...], deren aufgabe eher in der Umsetzung 
von Sicherheits- und Schutzmaßnahmen anstatt in 
der Durchführung traditioneller Kampfaufgaben be-
steht«. Der chinesische Sprecher erklärte, dass »die 
Un-Friedenstruppen nicht direkt in die bewaffne-
ten Kampfhandlungen des Missionslands eingrei-
fen werden«.17 Das ergebnis einer unabhängigen 
Untersuchung der grausamen Gewalt, die sich im 
Juli 2016 in Juba ereignete, war, dass Un-trup-
pen- und Polizeikontingente in mehreren Fällen ih-
rer Pflicht, die Zivilbevölkerung zu schützen, nicht 
nachgekommen sind. Darunter waren »mindestens 
zwei Fälle, in denen das chinesische Bataillon ei-
nige seiner Verteidigungspositionen« an einem der 
PoC-Standorte verlassen hatte, für die sie verant-
wortlich waren.18 Dieser Bericht beschädigte die 
bis dahin beeindruckende Bilanz Chinas.

Wenn bereits die friedenserzwingenden Maßnah-
men China bezüglich seiner Prinzipien zur Frie-

12	 UN	Doc.	S/PV.7802	v.	7.11.2016,	S.	24.
13	 UN	Doc.	SC/10964	v.	28.3.2013.
14 Ebd.
15	 Xinhua,	China	to	Send	Security	Forces	for	Peacekeeping	Mission	in	Mali,	28.6.2013,	www.en.people.cn/90786/8303006.html
16	 Duchatel/Gowan/Lafont	Rapnouil,	Into	Africa,	a.a.O.	(Anm.	9),	p.	7.	Die	Autoren	stellen	fest,	dass	Truppenkontingente	aus	anderen	Ländern	oft	

ebenso	vorsichtig	waren.
17	 Zitiert	nach	He	Yin,	China’s	Evolving	Doctrine	on	UN	Peacekeeping,	in:	Cedric	de	Coning/Chiyuki	Aoi/John	Karlsrud	(Eds.),	UN	Peacekeeping	

Doctrine	in	a	New	Era:	Adapting	to	Stabilisation,	Protection	and	New	Threats,	Abingdon,	S.	125.
18	 UN	Doc.	S/2016/924	v.	1.11.2016.

Die Regierung versucht, die normative Debatte 
auf die Wiedereinführung der traditionellen 
Grundsätze der Friedenssicherung zu lenken.
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denssicherung vor ein Dilemma stellten, so gilt dies 
weitgehend auch für die Debatte über die Maßnah-
men zur Konfliktprävention und Friedenskonsoli-
dierung nach Konflikten. Sowohl bei der Konflikt-
prävention als auch bei der Friedenskonsolidierung 
kann das Prinzip der nichteinmischung in innere 
angelegenheiten verletzt werden. in ihrem narra-
tiv versäumen es die chinesischen Vertreter nicht – 
und Chinas Handeln in den Friedensmissionen un-
termauert dies –, zu betonen, dass der aufbau der 
infrastruktur wichtig sei, um die Fähigkeiten des 
Gastlands zu stärken. 

Um nur zwei von vielen Beispielen dafür zu nen-
nen: in einer Debatte zu Konfliktursachen, die im 
november 2015 stattfand, betonte China den Zu-
sammenhang zwischen armut, Unterentwicklung 
und Gewalt. es bekräftigte sein Bekenntnis zur 
staatlichen Souveränität, territorialen Unversehrt-
heit und nichteinmischung und erklärte, dass der 
ansatz des Un-Sicherheitsrats zur Konfliktverhü-
tung auch die Zusammenarbeit mit anderen Un-
organisationen einbeziehen müsse, die auf die ent-
wicklungsziele ausgerichtet sind.19 Ähnlich wie- 
derholte der chinesische Un-Botschafter Wu Hai-
tao im Januar 2017 in reaktion auf die erste rede 
von Un-Generalsekretär antónio Guterres vor dem 
Sicherheitsrat, dass die eigentlichen Konfliktursa-
chen in der Ungleichheit und armut liegen.20

in verschiedenen Debatten zur Friedenskonsoli-
dierung brachten chinesische Vertreterinnen und 
Vertreter immer wieder zum ausdruck, dass der 
Schlüssel zur Konfliktprävention und -lösung da- 
rin liegt, sich bei der Unterstützung der amtieren-
den regierungen auf den aspekt der entwicklung 
zu fokussieren. Beijing argumentierte, dass »die 
eigenverantwortung der betreffenden Staaten« re-
spektiert werden müsse und dass umfassende Stra-
tegien zur Friedenskonsolidierung »in Übereinstim- 
mung mit den landesspezifischen Gegebenheiten 
dieser Staaten« entwickelt werden müssten, denn 
»die Geschichte unserer Länder ist verschieden; all 
unsere Grundvoraussetzungen sind verschieden« 
und »es gibt kein einheitsmodell der Friedenskon-
solidierung«. Der Ständige Un-Vertreter Chinas 
Wang Min bekräftigte auch, dass »die sozioökono-
mische entwicklung der wichtigste Weg zur Schaf-

fung von Frieden sei,« und ergänzte, dass die »in-
ternationale Gemeinschaft« sich nicht »auf die 
Menschenrechte, die rechtsstaatlichkeit und die 
reform des Sicherheitssektors fokussieren« sollte, 
sondern der wirtschaftlichen und sozialen entwick-
lung mehr aufmerksamkeit widmen müsse.21 Chi-
nas Modell des ›auf entwicklung beruhenden Frie-
dens‹ (developmental peace) wurde dargelegt und 
dem Konzept der Vereinten nationen des ›liberalen 
Friedens‹ (liberal peace), das die Verbindung zwi-
schen Frieden und internationaler Sicherheit, ent-
wicklung und Menschenrechten betont, gegen-
übergestellt.22

So sind die Menschenrechtsmechanismen, die 
auf Un-Friedensmissionen ausgerichtet sind, zu ei-
nem besonderen angriffsziel der chinesischen ak-
tivitäten geworden.23 im Fünften ausschuss der 
Un-Generalversammlung für Verwaltungs- und 
Haushaltsfragen schlug China im Jahr 2018 vor, 
rund 35 Posten im Bereich Menschenrechte inner-
halb der Un-Friedensmissionen, darunter in Mali 
und in der Dr Kongo, abzuschaffen oder unbe-

setzt zu lassen. obwohl ein gewisser Stellenabbau 
vereinbart wurde, hat China nicht alles erreicht, 
was es gefordert hatte – kein erfreuliches ergebnis 
für ein Land, das bei der ergreifung von interna-
tional umstrittenen Maßnahmen normalerweise 
sehr vorsichtig handelt.24

ein solcher Vorstoß deutet auf die entschlossen-
heit der regierung in Beijing hin, die ihren Glau-
ben an das Modell des auf entwicklung beruhen-
den Friedens weiter artikulieren wird und bereit ist, 
den Worten taten folgen zu lassen. Dies gilt insbe-
sondere in einer Zeit, in der China innerhalb der 
Vereinten nationen eine einflussreichere Position 
eingenommen hat. einige chinesische Fachleute ar-

19	 UN	Doc.	S/PV.7561	v.	17.11.2015.
20	 UN	Doc.	SC/12673	v.	10.1.2017.
21	 Statement	by	Ambassador	Wang	Min	at	the	Security	Council	Open	Debate	on	the	Post-Conflict	Peacebuilding,	30.4.2013,	www.fmprc.gov.cn/ce/

ceun/eng/chinaandun/securitycouncil/thematicissues/peacebuilding/t1036388.htm
22	 Siehe	beispielsweise	Wang	Xuejun,	Developmental	Peace:	Understanding	China’s	Africa	Policy	in	Peace	and	Security,	in:	Chris	Alden	et	al.	(Eds.),	

China	and	Africa:	Building	Peace	and	Security	Cooperation	on	the	Continent,	Basingstoke	2018,	S.	67–82.
23	 Siehe	dazu	auch	den	Beitrag	von	Katrin	Kinzelbach	in	diesem	Heft.
24	 Jake	Sherman,	With	Peacekeeping	Budget	Approved,	More	Contentious	Negotiations	Lie	Ahead,	13.7.2018,	Global	Observatory,	 

www.theglobalobservatory.org/2018/07/peacekeeping-budget-approved-contentious-negotiations-ahead/

Die Menschenrechtsmechanismen sind zu  
einem besonderen Angriffsziel der  
chinesischen Aktivitäten geworden.
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gumentieren, dass der ›liberale Frieden‹ und der 
auf ›entwicklung beruhende Frieden‹ miteinander 
in Verbindung stehen und sich beide Konzepte ge-
genseitig ergänzen würden. Laut der offiziellen chi-
nesischen Haltung aber stehen beide Modelle in 
Konkurrenz zueinander.25

Chinesische Präferenzen und mögliche 
Konsequenzen

Beijings Priorität liegt darin, die Menschenrechts-
aspekte in den Mandaten der Un-Friedensmissio-
nen zu beschränken. Die chinesische regierung legt 
den Schwerpunkt auf Konfliktvermittlung, lang-
fristige entwicklungsstrategien und die bedeutsa-
me rolle, die das Gastland bei der Festlegung von 
Prioritäten spielt. China ist sich dessen bewusst, 
dass der Schutz von Zivilpersonen in bewaffneten 
Konflikten zu einer zentralen Verpflichtung von 
Un-Friedenseinsätzen geworden ist. Die Volksre-
publik betont jedoch, dass die regierung des jewei-
ligen Gastlands diesen Schutz gewährleisten muss. 
Die rolle der Vereinten nationen solle primär da-
rin bestehen, die Vermittlung zwischen Konflikt-
parteien zu erleichtern und die Präventions- und 
Schutzfähigkeiten der regierungen aufzubauen.

Stattdessen betont China die Bedeutung der 
wirtschaftlichen entwicklung, die einen langfristi-
gen Strukturwandel innerhalb fragiler Gesellschaf-
ten begünstigt. Beijing erachtet es als weniger not-
wendig, dass die Un rasch handeln, um Konflikte 
frühzeitig einzudämmen. ebenso wenig will China 

Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht als in-
ternationale Verbrechen behandeln, die ein ein-
greifen des Un-Sicherheitsrats erfordern. Chinas 
Präferenz, den Gaststaat bei einem Un-Friedensein-
satz allein über seine Prioritäten entscheiden zu las-
sen, hat negative auswirkungen. es fördert die an-
nahme, dass es ausreicht, sich auf die entschei- 
dungen der jewei ligen regierung ohne einbezie-
hung der Vereinten nationen zu verlassen, um Pro-
bleme im Zusammenhang mit der Fragilität des 
Staates zu lösen oder der breiteren Gesellschaft zu 
nutzen. Beijings ansatz ignoriert das Problem, dass 
sich internationale akteure wahrscheinlich nur dann 
auf die Bereitstellung von ressourcen einigen wer-
den, wenn ihnen eine größere als die von China 
vorgegebene rolle zugestanden wird.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Beijings 
konservativer ansatz bei der Gestaltung der Man-
date für Friedenseinsätze möglicherweise nicht aus-
reicht, um zum aufbau von Frieden und internati-
onaler Sicherheit beizutragen. Vielmehr schwächt 
es die rolle der Vereinten nationen in der interna-
tionalen Politik weiter und schafft zusätzliche in-
stabilitäten in einer Welt, in der China zu einem 
wichtigen wirtschaftlichen und politischen akteur 
geworden ist. Diese Folgen würden nicht nur den 
interessen Chinas schaden, sondern auch seinem 
Ziel, als verantwortungsbewusste Großmacht an-
gesehen zu werden. Ferner trägt dies dazu bei, die 
Vereinten nationen in der Weltpolitik zu delegiti-
mieren, obwohl sie mehr denn je gebraucht wer-
den. Dabei sind die Un ein Forum, das der Volks-
republik gegenwärtig den Status eines P5-Mitglieds 
und somit einen bedeutsamen einfluss in der Un-
Generalversammlung einräumt. Gleichzeitig spie-
gelt der Sicherheitsrat gewissermaßen die multipo-
lare globale ordnung wider, die China gerne fester 
verankert sehen würde. China steht also vor einem 
politischen Dilemma, wenn es mit seiner konserva-
tiven, staatszentrierten Haltung versucht, seinen 
politischen einfluss zu erhöhen und mehr einfluss 
auf die Vereinten nationen im Umgang mit den an-
spruchsvollen, globalen Sicherheitsproblemen neh-
men möchte.

Aus dem Englischen von Monique Lehmann
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25	Wang,	Developmental	Peace,	a.a.O.	(Anm.	22).
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Was will China im  
UN-Menschenrechtsrat?
Der	Wiedereinzug	der	Volksrepublik	China	in	den	UN-Menschenrechtsrat	(HRC)	zementiert	ein	
autokratisches	Projekt:	Beijing	verfolgt	schon	lange	keine	defensive	Strategie	mehr,	sondern	ist	
bestrebt,	das	internationale	Menschenrechtssystem	bis	zur	Unkenntlichkeit	zu	verändern.

unterzeichneten, in der sie mit Verweis auf aktuel -
le entwicklungen in China Verfahren zur Überprü-
fung von Menschenrechtsverletzungen anregten 
und alle Un-Mitgliedstaaten aufriefen, in ihren 
Kontakten mit Beijing auf die einhaltung der Men-
schenrechte zu drängen.3

Dass Staaten, die weit von einem vorbildlichen 
Menschenrechtsschutz entfernt sind, einen Sitz im 
höchsten Menschenrechtsgremium der Vereinten 
nationen einnehmen, ist keine neuigkeit. in einer 
multilateralen organisation, in der bei weitem nicht 
nur Demokratien sitzen, lassen sich solche Wahl-
ausgänge auch kaum vermeiden. Wichtiger als die 
Frage nach den Gründen für die Wiederwahl ist da-
her die Frage nach der konkreten rolle der Volks-
republik im rat. Was ist von Chinas nächster amts-
zeit im HrC zu erwarten?

Rhetorische Nebelkerzen

Die entscheidungsprozesse des chinesischen Partei-
staats sind intransparent und es ist praktisch un-
möglich, von chinesischen Diplomatinnen und Di-
plomaten eine ehrliche antwort zu den Hinter- 
gründen und Zielen außenpolitischer Vorhaben zu 
erhalten. Öffentliche Verlautbarungen sind mit stra-
tegischer rhetorik bespickt und daher nur bedingt 
geeignet, die tatsächlichen Ziele chinesischer Poli-
tik zu ergründen. So ließ die chinesische Vertre-
tung bei den Vereinten nationen in Genf anlässlich 
der Wiederwahl verkünden: »China misst der För-
derung und dem Schutz der Menschenrechte stets 
große Bedeutung bei.«4 Mit der Menschenrechts-
lage in China passt diese aussage nicht gut zusam-

Am 13. oktober 2020 stimmten 139 von 193 
Mitgliedern der Un-Generalversammlung in 
geheimer abstimmung für den Wiedereinzug 

der Volksrepublik China in den Un-Menschenrechts-
rat (Human rights Council – HrC). Das ist ein be-
achtliches ergebnis, wenngleich die Zustimmungs-
rate bei der letzten Wahl im Jahr 2016 mit damals 
180 Stimmen noch deutlich höher ausgefallen war.1

Die Wiederwahl glückte trotz der weitreichen-
den Vorwürfe zu systematischen Menschenrechts-
verletzungen in Xinjiang.2 Sie glückte, obwohl chi-
nesische Behörden während der kritischen ersten 
Wochen der Corona-Krise Ärzte wie den mittler-
weile verstorbenen Li Wenliang mundtot machten 
und der Weltgesundheitsorganisation (World Health 
organization – WHo) wichtige informationen vor-
enthielten. Sie glückte, obwohl Beijing ende Mai 
2020 im Schnellverfahren, und am Hongkonger 
Legislativrat vorbei, ein repressives nationales Si-
cherheitsgesetz durchsetzte, das die in der Hong-
konger ›Miniverfassung‹ garantierten Grundrech -
te und die im Un-Zivilpakt niedergelegten Men - 
schenrechte aus den angeln gehoben hat. Die Wie-
derwahl glückte, obwohl 50 Un-Sachverständige 
ende Juni 2020 eine öffentliche Stellungnahme 

  1	 United	Nations,	General	Assembly,	Election	of	the	Human	Rights	Council,	13.10.2020,	www.un.org/en/ga/75/meetings/elections/hrc.shtml	
  2	 The	New	York	Times,	The	Xinjiang	Papers,	16.11.2019,	www.nytimes.com/interactive/2019/11/16/world/asia/china-xinjiang-documents.html
  3	 United	Nations,	Office	of	the	High	Commissioner,	www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26006
  4	 Eigene	Übersetzung	aus	dem	Englischen,	siehe	China.org.cn,	China	elected	to	Human	Rights	Council	for	2021–2023,	14.10.2020,	 

www.china.org.cn/world/2020-10/14/content_76803626.htm
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men. Der autoritäre und zunehmend totalitär re-
gierende Parteistaat ist weder an einem effektiven 
Menschenrechtsschutz, noch an einer konstrukti-
ven Zusammenarbeit mit den Un-Menschenrechts-
gremien interessiert. Zum Beispiel verurteilte China 
umgehend die oben erwähnte Stellungnahme und 
behauptete, dass diese 50 »sogenannten experten« 
ihr Mandat missbraucht hätten, ihre Stellungnahme 
chinafeindlich, voreingenommen und unbegründet 
sei und dass die Mandatsträger »die Souveränität 
Chinas schwer verletzt, sich in innere angelegen-
heiten eingemischt und gegen die Charta der Verein-
ten nationen in eklatanter Weise verstoßen« hätten.5 
tatsächlich haben die Un-Sachverständigen ledig-
lich die ihnen aufgetragene aufgabe erfüllt, nämlich 
Menschenrechtsverletzungen zu erfassen und Vor-
schläge für ihre Überwindung zu unterbreiten.

Die Strategie der Volksrepublik

Beijing verfolgt im Un-Menschenrechtssystem schon 
lange keine rein defensive Strategie mehr. Vielmehr 
mehren sich die anzeichen, dass die Volksrepublik 
auch in multilateralen Gremien mit repressiven tak-
tiken erfolg hat und das internationale Menschen-
rechtssystem bis zur Unkenntlichkeit verändern 

könnte. es handelt sich bei diesem Szenario nicht 
um Zukunftsmusik. in den bisherigen Handlungen 
des Parteistaats lässt sich eine Strategie erkennen.6 
China ist nicht nur der größte geopolitische rivale 
der USa, auch die europäische Union (eU) erkennt 
in der Volksrepublik mittlerweile neben der Ko-
operationspartnerin und wirtschaftlichen Konkur-
rentin auch eine Systemrivalin.7 Diese Systemriva-
lität lässt sich im Un-Menschenrechtssystem gut 
beobachten. Beijing nimmt hier mit zielgerichteter 
Personalpolitik einfluss und nutzt institutionelle 

regeln geschickt für repressive Zwecke. als die 
amerikanische regierung im Juni 2018 bekannt-
gab, aus dem HrC auszusteigen, wurden Chinas 
einflusschancen um einiges besser, denn dieser Schritt 
hinterließ ein Machtvakuum, das die aufstrebende 
Volksrepublik unter der Führung Xi Jinpings zu 
füllen wusste. Dies gelang auch deswegen, weil sich 
die eU-Staaten und andere Demokratien zunächst 
zögerlich und uneinig verhielten. Unter anderem ge-
lang es den Vertretern des Parteistaats, propagan-
distische Floskeln in den Un salonfähig zu machen 
und so die etablierte Sprache des internationalen 
Menschenrechtsschutzes auszuhöhlen sowie – zu-
mindest ansatzweise – zu ersetzen.

Personalpolitik

in mehreren Gremien des Un-Menschenrechtssys-
tems sind (ehemalige) chinesische Diplomaten ver-
treten: So blickt zum Beispiel der stellvertretende 
Vorsitzende des ausschusses für wirtschaftliche, 
soziale und kulturelle rechte (Committee on eco-
nomic, Social and Cultural rights – CeSCr), Chen 
Shiqiu, auf eine bilderbuchartige diplomatische Lauf- 
bahn zurück. Unter anderem war er Botschafter 
Chinas in indonesien und Ständiger Vertreter der 
Volksrepublik bei den Vereinten nationen in Wien. 
Mit den Un hatte er als Diplomat des chinesischen 
außenministeriums seit dem Jahr 1979 zu tun, zu-
nächst als stellvertretender Direktor der für inter-
nationale organisationen zuständigen abteilung in 
Beijing. im Jahr 1982 kam er dann als zweiter Se-
kretär erstmals in Chinas Ständige Vertretung bei 
den Un in Genf. Sein Profil entspricht nicht der 
sonst üblichen thematischen expertise und der für 
Mitglieder eines Vertragsausschusses unerlässlichen 
Unabhängigkeit von Staatsapparaten. Wie alle an-
deren Sachverständigen des Un-Menschenrechts-
systems musste Chen für die Wahl in den Vertrags-
ausschuss die Zustimmung von anderen Mitglied - 
staaten gewinnen und dafür einschlägige expertise 
vorweisen. Sein Lebenslauf nennt eine »teilzeit-
professur« an der Chinesischen Universität für Po-
litikwissenschaft und recht in Beijing und außer-
dem den Posten des stellvertretenden Vorsitzenden 
der im Jahr 1993 gegründeten Chinesischen Ge-
sellschaft für Menschenrechtsstudien.8 es handelt 

  5	 Eigene	Übersetzung,	siehe	Liu	Xin,	UN	Rapporteurs	Abuse	Mandate	on	Biased	China	Human	Rights	Statement:	Experts,	Global	Times,	28.6.2020,	
www.globaltimes.cn/content/1192887.shtml	

  6	 Siehe	Ted	Piccone,	China’s	Long	Game	on	Human	Rights	at	the	United	Nations,	New	York	2018.
  7	 Siehe	Europäische	Kommission/Hohe	Vertreterin	der	Union	für	Außen-	und	Sicherheitspolitik,	Gemeinsame	Mitteilung	an	das	Europäische	

Parlament,	den	Europäischen	Rat	und	den	Rat,	EU-China	–	Strategische	Perspektiven,	12.3.2019,	ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/
files/communication-eu-china-a-strategic-outlook_de.pdf	

  8	 Der	Lebenslauf	von	Chen	Shiqiu	ist	hier	einzusehen,	www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CESCR/CVMembers/CV_ChenShiqiu_EN.doc
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sich dabei um eine organisation, die einst vom 
ehemaligen Direktor der abteilung für auswärtige 
Propaganda, Zhu Muzhi, gegründet worden war. 
Die politische Unabhängigkeit, die die Volksrepu-
blik bei 50 internationalen Sachverständigen ver-
misste, scheint bei diesem chinesischen Vertreter 
im Vertragsausschuss des Sozialpakts tatsächlich 
nicht gegeben zu sein.

Beijing belässt es allerdings nicht dabei, langjäh-
rige Diplomaten ohne erkennbares menschenrecht-
liches engagement als ›unabhängige Menschen-
rechtsexperten‹ zu nominieren, sondern zielt auch 
darauf ab, die ernennung solcher Sachverständiger 
aus anderen Staaten zu beeinflussen. So hat sich die 
Volksrepublik im april 2020 einen von fünf Sitzen 
im Konsultativausschuss des Menschenrechtsrats 
gesichert, der nach regionalem Proporz besetzt wird 
und den nominierungsprozess für Sonderbericht-
erstatterinnen und -erstatter und vergleichbare Pos-
ten im Un-Menschenrechtssystem steuert. Besetzt 
wurde dieser Posten mit einem Ministerialrat aus 
der chinesischen Un-Vertretung in Genf, Jiang 
Duan, der im rat zuvor vor allem durch apologeti-
sche reden aufgefallen war. So verteidigte Jiang 
zum Beispiel die repression in Xinjiang, beurteilte 
die Menschenrechtssituation in irak, Kuba und 
russland positiv und sprach sich außerdem gegen 
Maßnahmen aus, die Menschenrechtsverletzungen 
in nordkorea und Venezuela zum Gegenstand hat-
ten.9 Da die Sachverständigen in Vertragsausschüs-
sen und Sonderverfahren eine große eigenständig-
keit genießen, ist der einfluss auf die auswahl 
dieser Personen ein probates Mittel, um die zu-
künftige ausrichtung des Un-Menschenrechtssys-
tems zu steuern.

Institutionelle Stellschrauben

Die Volksrepublik China drehte in den letzten Jah-
ren auch erfolgreich an institutionellen Stellschrau-
ben des Un-Menschenrechtssystems. Diese Bemü-
hungen reichen noch in die Zeit der Un-Menschen- 
rechtskommission (Commission on Human rights – 
CHr), dem Vorgängerorgan des Menschenrechts-
rats, zurück. Hier waren insbesondere die Länder-
resolutionen Beijing ein Dorn im auge gewesen, 
nicht zuletzt, weil es in der Kommission immer 
wieder Bemühungen gegeben hatte, eine resolution 
zur Menschenrechtslage in China zu verabschie-
den. Chinesische Diplomatinnen und Diplomaten 

hatten daher wiederholt großen aufwand betrei-
ben müssen, um einen reputationsschaden zu ver-
hindern. angesichts der Menschenrechtsverletzun-
gen im eigenen Land war das risiko groß, wieder 
und wieder in die Defensive zu geraten und so gin-
gen Chinas Vertreterinnen und Vertreter in Genf 
dazu über, das instrument der Länderresolution 
selbst anzugreifen. So klagte zum Beispiel der chi-
nesische Botschafter Sha Zukang in einer Stellung-
nahme im März 2005 im namen von 19 Staaten, 
dass sich die Länderresolutionen der Kommission 
fast ausschließlich gegen entwicklungsländer rich-
teten und daher zu einem Privileg der Starken und 
Mächtigen verkommen seien.10 Während der Grün- 
dungsphase des HrC versuchten Beijings Diploma-
tinnen und Diplomaten dann, alle Formen der län-
derspezifischen Beobachtung einzuschränken, so 
auch länderspezifische Sonderberichterstatterinnen 
und -erstatter. andere Staaten wollten an diesen 
instrumenten aber unbedingt festhalten. Letztend-
lich wurden im rat höhere Hürden für Länderre-
solutionen eingeführt und weniger länderspezifische 
Sonderverfahren eingesetzt als es in der Kommis-
sion der Fall gewesen war. Das Verfahren der all-
gemeinen Periodischen Überprüfung (Universal 
Periodic review – UPr) war ebenfalls das ergebnis 
eines Kompromisses, in dem Beijing unter anderem 
darauf gedrängt hatte, die Möglichkeiten für eine 

  9	 Siehe	UN	Watch,	China’s	Jiang	Duan	Praising	Dictatorships,	Attacking	Democracies,	8.4.2020,	unwatch.org/chinas-jiang-duan-praising-dictator-
ships-attacking-democracies/

10	 UN	Doc.	E/CN.4/2005/SR.2	v.	5.7.2005,	Abs.	48.

Die	Generalversammlung	wählte	am	13.	Oktober	2020	während	der	16.	Plenarsitzung	
die	Mitglieder	des	Menschenrechtsrats.	Bolivien,	China,	Côte	d’Ivoire,	Großbritan-
nien,	Kuba,	Frankreich,	Gabun,	Malawi,	Mexiko,	Nepal,	Pakistan,	Russland,	Senegal,	
Ukraine	und	Usbekistan	wurden	für	einen	Zeitraum	von	zwei	Jahren	(2021–2023)	in	
den	Rat	gewählt.					UN	PHOTO:	LOEY	FELIPE



258   Vereinte nationen 6/2020

Was	will	China	im	UN-Menschenrechtsrat?			|		Kinzelbach

Beteiligung von nichtstaatlichen organisationen 
(nGos) weitestgehend zu verhindern. 

Um die Macht der nGos zu brechen, hatte Bei-
jing zunächst auf die Gründung der bereits erwähn-
ten Gesellschaft für Menschenrechtsstudien gesetzt 
– einer parteitreuen ›nGo‹ (government-organized, 
non-governmental organization – GonGo).11 
Diese sollte gegen kritische aktivisten wirken und 
wohlwollende Schattenberichte einreichen. ein ef-

fektiverer Weg, um kritische Stimmen der Zivilge-
sellschaft zu stoppen, war Chinas Mitwirken in 
einem ausschuss des Wirtschafts- und Sozialrats 
(economic and Social Council – eCoSoC), der 
für die akkreditierung von nGos zuständig ist.12 
als dessen Mitglied blockierte China zahlreiche 
nGos, insbesondere solche, die zu China arbeiten 
oder chinesische Dissidentinnen und Dis sidenten 
unterstützen. ebenfalls von dieser Blockadehaltung 
betroffen waren nGos, die in ihren internetauf-
tritten Landkarten zeigten, auf denen taiwan nicht 
als teil Chinas dargestellt wird, oder die nicht die 
offizielle Un-terminologie nutzten, die taiwan als 
›Provinz Chinas‹ bezeichnet.13 angeblich hat es 
auch Vorfälle gegeben, in denen Personal der chi-
nesischen Botschaft in einzelgesprächen außerhalb 
der offiziellen anhörungen Drohungen gegen nGo-
aktivistinnen und aktivisten formulierte, sollten 
sie ihre ›chinafeindlichen‹ aktivitäten nicht been-
den.14 Die im Un-Sekretariat angesiedelte Haupt-
abteilung Wirtschaftliche und Soziale angelegen-

heiten (United nations Department of economic 
and Social affairs – Un DeSa) wird von einem 
ehemaligen chinesischen Diplomaten geleitet, Liu 
Zhenmin. Menschenrechtsorganisationen in Genf 
halten es nicht für einen Zufall, dass unter seiner 
Zuständigkeit zum Beispiel uighurische aktivisten 
wie Dolkun isa ohne Begründung angewiesen wur-
den, das Un-Gelände zu verlassen.15

Die Volksrepublik China ist nach den USa mitt-
lerweile die zweitgrößte Beitragszahlerin zum ordent-
lichen Un-Haushalt. Mit dieser Position gehen 
weitere einflussmöglichkeiten einher, obwohl sich 
das Un-Sekretariat gemäß Un-Charta eigentlich 
nicht nach den Präferenzen einzelner Mitgliedstaa-
ten richten darf. Die agenda Beijings, das Men-
schenrechtssystem der Vereinten nationen zurück- 
und umzubauen, zeigt sich auch in Budgetfragen. 
So arbeiteten China und russland im Jahr 2017 
zum Beispiel erfolgreich im Fünften ausschuss der 
Un-Generalversammlung für Verwaltungs- und 
Finanzfragen zusammen, um einem für die soge-
nannte ›Human rights up Front‹-agenda zuständi-
gen Büro die Finanzierung zu entziehen.16 Und im 
rahmen von Un-Friedensmissionen, die China 
maßgeblich mitfinanziert, geht China – wieder ge-
meinsam mit russland – gegen Menschenrechts-
posten vor.17

als ständiges Mitglied im Sicherheitsrat verfügt 
die Volksrepublik darüber hinaus über eine Macht, 
die nur wenige andere Un-Mitgliedstaaten genie-
ßen. auch im Sicherheitsrat lässt sich beobachten, 
dass Beijing diese Macht nutzt, um multilaterales 
Handeln bei schweren Menschenrechtsverletzungen 
zu unterbinden. im Februar 2020 verhinderten Chi-
na, Myanmar und Vietnam in einer geschlossenen 
Sitzung des Sicherheitsrats eine gemeinsame erklä-
rung zum Schutz der rohingya vor einem Geno-
zid.18 Bereits im Jahr 2018 blockierte China auf 
initiative russlands eine öffentliche Sitzung des 
Sicherheitsrats, in der der damalige Hohe Kommis-

11	 Siehe	dazu	Geoffrey	Roberts,	One	Chinese	GONGO’s	War	against	Global	Human	Rights,	China	Change,	1.5.2020,	chinachange.org/2020/04/30/
one-chinese-gongos-war-against-global-human-rights/

12	 Siehe	UN	Doc.	E/RES/1996/31	v.	25.7.1996.	
13	 Siehe	International	Service	for	Human	Rights,	A	Practical	Guide	to	the	UN	Committee	on	NGOs,	Genf,	2015,	S.	45,	www.ishr.ch/sites/default/files/

article/files/ishr_ngo_handbook_eng_web.pdf
14	 Diese	Aussage	beruht	auf	unüberprüfbaren	aber	glaubwürdigen	Aussagen	betroffener	Personen.	Siehe	dazu	auch	Patrick	Zoll,	Wie	China	versucht,	

die	Uno	nach	seinen	Vorstellungen	umzuformen,	Neue	Zürcher	Zeitung,	23.9.2020,	www.nzz.ch/international/uno-generalversammlung-china-
schreibt-die-werte-der-uno-um-ld.1577845

15	 Siehe	Sarah	M.	Brooks,	Will	the	Future	of	Human	Rights	Be	›Made	in	China‹?,	in:	Ivan	Franceschini	et	al.	(Eds.),	Dog	Days:	Made	in	China	Yearbook	
2018,	Canberra	2019.

16	 Siehe	Colum	Lynch,	At	the	U.N.,	China	and	Russia	Score	Win	in	War	on	Human	Rights,	Foreign	Policy,	26.3.2018,	foreignpolicy.com/2018/03/26/
at-the-u-n-china-and-russia-score-win-in-war-on-human-rights/	

17	 Siehe	Rick	Gladstone,	China	and	Russia	Move	to	Cut	Human	Rights	Jobs	in	U.N.	Peacekeeping,	The	New	York	Times,	27.6.2018,	 
www.nytimes.com/2018/06/27/world/africa/china-russia-un-human-rights-cuts.html	sowie	den	Beitrag	von	Rosemary	Foot	in	diesem	Heft.	

18	 Siehe	Aljazeera,	UN	fails	to	take	action	on	order	against	Myanmar	on	Rohingya,	5.2.2020,	www.aljazeera.com/news/2020/02/05/un-fails-to-take-
action-on-order-against-myanmar-on-rohingya/

Auch im Sicherheitsrat nutzt Beijing seine 
Macht, um multilaterales Handeln bei schweren 
Menschenrechtsverletzungen zu unterbinden.
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sar für Menschenrechte, Zeid ra’ad al-Hussein, 
über die Menschenrechtslage in Syrien hätte spre-
chen sollen. Der chinesische Vertreter Shen Bo 
machte dabei deutlich, dass aus Sicht Chinas der 
Sicherheitsrat keine Menschenrechtsfragen disku-
tieren dürfe, dafür sei allein der Menschenrechts-
rat zuständig.19

Machtvakuum und Kräfteverschiebung

Die zunehmende Gestaltungsmacht Chinas im Un-
Menschenrechtssystem hat mehrere Gründe. ein 
nicht unerheblicher ist, dass sich die USa im Jahr 
2018 entschlossen, den Menschenrechtsrat zu ver-
lassen. Der US-außenminister Mike Pompeo und 
die Ständige Vertreterin der USa bei den Un nikki 
Haley begründeten diesen Schritt damit, dass der 
rat ein »Sündenpfuhl der politischen Voreingenom-
menheit« sei und die USa nicht mit schlimmsten 
Menschenrechtsverbrechern, darunter China, zu-
sammenarbeiten wollten.20 Der rückzug hinter-
ließ ein Machtvakuum, das für Beijing ein strategi-
sches Geschenk war.

Wie stark sich das Kräfteverhältnis mittlerweile 
verschoben hat, lässt sich gut am austausch von 
öffentlichen Stellungnahmen zur Menschenrechts-
lage in Xinjiang und in Hongkong ablesen. im Falle 
Xinjiangs unterzeichneten 22 Staaten im Juli 2019 
einen Brief, der Beijing kritisierte, aber 37 Staaten 
unterzeichneten eine antwort, die China verteidig-
te.21 Dasselbe Spiel wiederholte sich in reaktion 
auf die Verabschiedung des repressiven nationalen 
Sicherheitsgesetzes für Hongkong. Der deutsche 
Botschafter Christoph Heusgen verlas am 6. okto-
ber 2020 im Dritten ausschuss der Un-Generalver-
sammlung für soziale, humanitäre und kulturelle 
Fragen eine Stellungnahme, die im namen von 39 
Staaten Kritik an der Menschenrechtssituation in 
Xinjiang und Hongkong übte.22 Die deutsche eU-

ratspräsidentschaft hatte sich hinter den Kulissen 
sehr um diese Stellungnahme bemüht und die Liste 
der Unterzeichnerstaaten bis zur letzten Minute ge-
heim gehalten, sodass Beijing die Unterstützer im 
Vorfeld nicht unter Druck setzen konnte. Dass Chi-
na in der Lage ist, ein geschlossenes europäisches 
Vorgehen zu blockieren, hatte die eU spätestens 
im Juni 2017 gelernt, als Griechenland in letzter 
Minute eine gemeinsame Stellungnahme der eU 
verhinderte. es dürfte kein Zufall sein, dass diese 
Blockadehaltung von einem Land kam, dessen größ-
ter Hafen, der Hafen von Piräus, größtenteils vom 
chinesischen Staatsunternehmen CoSCo SHiP-
PinG Ports Limited kontrolliert wird.23

im oktober 2020 blieb die von der eU unter 
deutscher ratspräsidentschaft geschmiedete alli-
anz intakt, worauf sich der chinesische Botschafter 
Zhang Jun in einer verärgerten reaktion die ein-
mischung in Chinas innere angelegenheiten ver-

bat.24 in den folgenden tagen gelang es Beijing, 53 
Staaten zu mobilisieren, die das Hongkonger Si-
cherheitsgesetz verteidigten.25 Dass Zhang auf die 
staatliche Souveränität verwies und eine Stellung-
nahme im multilateralen rahmen zur Menschen-
rechtslage als »einmischung« darstellte, ist nicht 
verwunderlich, denn dieses narrativ hat die Volks-
republik über Jahre aufgebaut. tatsächlich prägt es 
die chinesische Position in Un-Menschenrechts-
gremien schon seit zwei Jahrzehnten.26

19	 Siehe	United	Nations,	Procedural	Vote	Blocks	Holding	of	Security	Council	Meeting	on	Human	Rights	Situation	in	Syria,	Briefing	by	High	
Commissioner,	19.3.2018,	www.un.org/press/en/2018/sc13255.doc.htm

20	 Siehe	Michael	Pompeo/Nikki	Haley,	Remarks	on	the	UN	Human	Rights	Council,	US	Department	of	State,	19.6.2018,	www.state.gov/remarks-on-
the-un-human-rights-council/

21	 Siehe	Catherine	Putz,	Which	Countries	Are	For	or	Against	China’s	Xinjiang	Policies?,	The	Diplomat,	15.7.2019,	thediplomat.com/2019/07/
which-countries-are-for-or-against-chinas-xinjiang-policies/

22	 Siehe	Christoph	Heusgen,	Statement	on	behalf	of	39	Countries	in	the	Third	Committee	General	Debate,	6.10.2020,	new-york-un.diplo.de/un-en/
news-corner/201006-heusgen-china/2402648	

23	 Siehe	Robin	Emmott/Angeliki	Koutantou,	Greece	Blocks	EU	Statement	on	China	Human	Rights	at	U.N.,	Reuters,	18.6.2017,	www.reuters.com/
article/us-eu-un-rights-idUSKBN1990FP

24	 Siehe	Bastian	Hartig,	China	Furious	With	Global	Outcry	Over	Xinjiang	and	Hong	Kong,	Deutsche	Welle,	8.10.2020,	www.dw.com/en/china-angry-
with-outcry-over-xinjiang-hong-kong/a-55200999

25	 Siehe	Dave	Lawler,	The	53	Countries	Supporting	China’s	Crackdown	on	Hong	Kong,	Axios,	3.7.2020,	www.axios.com/countries-supporting-china-
hong-kong-law-0ec9bc6c-3aeb-4af0-8031-aa0f01a46a7c.html

26	 Vgl.	Katrin	Kinzelbach,	Will	China’s	Rise	lead	to	a	New	Normative	Order?	An	Analysis	of	China’s	Statements	on	Human	Rights	at	the	United	
Nations	(2000–2010),	Netherlands	Quarterly	of	Human	Rights,	30.	Jg.,	3/2012.	S.	299–332.

Der Rückzug der USA aus dem Menschen-
rechtsrat war für Beijing ein strategisches 
Geschenk.
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Propagandafloskeln

neu ist, dass es dem chinesischen Parteistaat in der 
Ära Xi Jinping zunehmend gelingt, ein eigenes nar-
rativ für die Zukunft der Vereinten nationen zu 
entwickeln und zunächst harmlos erscheinende, 
aber politisch aufgeladene Propagandaphrasen in 
Un-resolutionen unterzubringen. Die Kommunis-
tische Partei Chinas kennt die Macht der ideen und 
ihre abteilung für Propaganda sucht seit geraumer 
Zeit nach einem Gegennarrativ zu den Menschen-
rechten. im September 2015 stellte Chinas Staats-
oberhaupt Xi Jinping in der Un-Generalversamm-
lung die idee einer »Schicksalsgemeinschaft der 
Menschheit« vor. in der Folge wurde diese Formu-
lierung in resolutionen des eCoSoC, des Sicher-
heitsrats, der Generalversammlung und des Men-
schenrechtsrats aufgenommen. Hinter dieser ver- 
meintlich harmlosen Floskel verbirgt sich eine Visi-
on für eine globale ordnung, in der Staaten wieder 
absolute Souveränität genießen und multilaterale 
Überprüfungen von Menschenrechtsverletzungen 
der Vergangenheit angehören. im Jahr 2018 brachte 
China dann die sogenannte ›Win-Win‹-resolution 
in den HrC ein, die für mehr Dialog statt Über-
prüfung warb.27 nach einigen Veränderungen am 
text wurde die resolution mit nur einer Gegen-
stimme – die Stimme der USa – angenommen. 
aufbauend auf diese resolution machte Beijing die 
eigene Position dann sehr deutlich, nämlich dass 
Kritik an Menschenrechtsverletzungen eine illegi-
time und nicht hinnehmbare einmischung in inne-

re angelegenheiten sei. Dabei beruht das Un-Men-
schenrechtssystem maßgeblich auf der völkerrecht- 
lich verankerten, gegenseitigen Beobachtung von 
Staat zu Staat unter einbindung der Zivilgesell-
schaft – wenn dieser Konsens wegbricht, ist das 
System ernsthaft in Gefahr.

Langsam regt sich im Menschenrechtsrat Wi-
derstand gegen die agenda der Volksrepublik. Die 
letzte, im Juni 2020 von China vorgebrachte reso-
lution zur »Förderung einer für beide Seiten vor-
teilhaften Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 
Menschenrechte«, wurde im rat zwar wieder an-
genommen, aber diesmal gab es immerhin 16 Ge-
genstimmen.28

Bedrohung für das UN-
Menschenrechtssystem

Das bisherige Vorgehen der Volksrepublik China 
in Menschenrechtsgremien der Vereinten nationen 
zeigt deutlich: Beijing versucht mit strategischer 
Personalpolitik, dem Drehen an institutionellen 
Stellschrauben, mit mehr oder weniger subtilen 
Drohungen und mit einem Gegennarrativ das in-
ternationale Menschenrechtssystem aus den an-
geln zu heben. Die Zustimmungsraten, die der Par-
teistaat in den Vereinten nationen für diese agenda 
mobilisieren kann, sind weiterhin groß. Gleichzei-
tig zeigt die Zunahme an Gegenstimmen bei ab-
stimmungen zu von China initiierten resolutionen 
im HrC sowie die abnahme an Unterstützung für 
die Volksrepublik in der letzten Wiederwahl, dass 
es in den Vereinten nationen weiterhin akteure 
gibt, die gegen diese autokratische agenda kämp-
fen. Würden alle Demokratien vereint auftreten, 
hätte der chinesische Parteistaat mit seinen Vorstö-
ßen zum rück- und Umbau des multilateralen Men-
schenrechtsschutzes keine Chance.

Die Un-Sonderverfahren und die Zivilgesell-
schaft zeigen mit ihren öffentlichen aktionen im-
mer wieder eindrucksvoll, dass gravierende Men-
schenrechtsverletzungen intolerabel sind und eine 
›Schicksalsgemeinschaft der Menschheit‹, in der 
die Menschenrechte keinen Platz haben, mit der 
Charta der Vereinten nationen und den geltenden 
Menschenrechtsverträgen unvereinbar ist. Der jüngs-
te Wiedereinzug der Volksrepublik China in den 
Menschenrechtsrat eröffnet Beijing Möglichkeiten 
zur weiteren Umgestaltung des internationalen 
Menschenrechtssystems – alternativlos ist diese 
Zukunft allerdings nicht.

English Abstract
Prof.	Dr.	Katrin	Kinzelbach
What Is China Striving for in the UN Human Rights Council?    
pp.	255–260

On	the	occasion	of	the	People’s	Republic	of	China’s	return	to	the	 
UN	Human	Rights	Council	(HRC),	this	article	argues	that	Beijing	has	long	
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absolute	state	sovereignty	and	castigates	human	rights	criticism	as	
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27	 Siehe	John	Fisher,	China’s	›Win-Win‹	Resolution	is	Anything	but,	Human	Rights	Watch,	Genf,	5.3.2018,	www.hrw.org/news/2018/03/05/
chinas-win-win-resolution-anything

28	 Siehe	Sophie	Richardson,	China’s	Influence	on	the	Global	Human	Rights	System,	New	York	2020,	S.	2–3.
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Chinas Finanzierung des 
UN-Entwicklungssystems
Die	chinesischen	Beiträge	zum	Entwicklungssystem	der	Vereinten	Nationen	(UNDS)	sind	in	den	
letzten	zehn	Jahren	deutlich	gestiegen.	Finanzielle	Beiträge	sind	für	China	zu	einem	wichtigen	
Instrument	geworden,	um	weltweit	mehr	Einfluss	auszuüben.	Allerdings	sieht	sich	die	Volksrepublik	
China mit unterschiedlichen Erwartungen konfrontiert.

afrika.1 Das UnDS umfasst 43 Fonds und Pro-
gramme, Sonderorganisationen und andere ein- 
richtungen, die im Bereich entwicklung und huma-
nitäre Maßnahmen tätig sind. Sein aufgabenbereich 
reicht von der Bereitstellung eines Forums für De-
batten, entscheidungsfindung und normsetzung bis 
hin zu Forschung, anwaltschaft für die Schwächs-
ten, sowie technischer und humanitärer Hilfe.2

Chinas wachsendes engagement in den Berei-
chen Global Governance und entwicklung trifft auf 
weltweites interesse. insbesondere in europa und 
den USa wird debattiert, inwieweit China seinen 
einfluss im Un-System konsolidiert, welche Ziele  
es verfolgt und ob beziehungsweise wie dies die 
internatio nale, auf regeln basierende ordnung ver-
ändern wird.3 Bis heute gibt es keine systematische 
analyse zu den Merkmalen und Gründen des chi-
nesischen engagements im UnDS.4

Der Anstieg chinesischer Beiträge 

in der Vergangenheit wurde die entwicklungszu-
sammenarbeit der Volksrepublik hauptsächlich auf 
bilateralem Wege geleistet. im Laufe der Jahre hat 
China damit begonnen, verstärkt auch multilate-
rale organisationen hinzuzuziehen, wie in seinem 
Weißbuch zur entwicklungshilfe hervorgehoben 

Die Gesamtbeiträge der Volksrepublik China 
zum entwicklungssystem der Vereinten na-
tionen (United nations Development System 

– UnDS) sind zwar absolut betrachtet immer noch 
bescheiden, sie haben sich jedoch in den letzten 
zehn Jahren fast vervierfacht. China ist damit der 
größte Geldgeber aus der Gruppe der BriCS-Staa-
ten Brasilien, russland, indien, China und Süd-

  1	Wenn	die	lokalen	Mittel	in	die	Berechnungen	einbezogen	werden,	ist	Brasilien	der	größte	Beitragszahler.	Lokale	Mittel	werden	von	einer	 
Regierung	für	UN-Aktivitäten	innerhalb	der	eigenen	Staatsgrenzen	beigesteuert.	Alle	Zahlen	und	Berechnungen	für	das	Jahr	2018	basieren	auf	
dem	statistischen	Anhang	des	Berichts	des	Generalsekretärs	über	die	Umsetzung	der	Resolution	A/RES/71/243	v.	1.2.2017	zur	vierjährlichen	
umfassenden	Grundsatzüberprüfung	der	operativen	Entwicklungsaktivitäten	des	Systems	der	Vereinten	Nationen.	 
Siehe	www.un.org/ecosoc/sites/www.un.org.ecosoc/files/files/en/qcpr/Statistical-Annex-QCPR-2017data-final_21Jun2019.xlsx

  2	 Eine	aktuelle	Einführung	in	das	UNDS	findet	sich	bei	Stephen	Brown/Thomas	G.	Weiss	(Hrsg.),	Routledge	Handbook	on	the	UN	and	Development,	
London 2020. 

  3	 Siehe	dazu	auch	den	Beitrag	von	Courtney	Fung	und	Lam	Shing-hon	in	diesem	Heft.
  4	 Eine	ausführlichere	Version	dieses	Beitrags	wurde	unter	dem	Titel	Mao	Ruipeng,	China’s	Growing	Engagement	with	the	UNDS	as	an	Emerging	

Nation:	Changing	Rationales,	Funding	Preferences	and	Future	Trends,	Deutsches	Institut	für	Entwicklungspolitik	(DIE),	Discussion	Paper	2/2020,	
veröffentlicht.	
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wird.5 China würdigt ausdrücklich die rolle der 
Vereinten nationen bei der Umsetzung der agenda 
2030 für nachhaltige entwicklung (agenda 2030).6 
nach Un-angaben erreichten Chinas Gesamtbei-
träge zu entwicklungspolitischen und humanitä-
ren Maßnahmen des UnDS im Jahr 2018, dem 
letzten Jahr mit verfügbaren UnDS-Daten, ein Vo-
lumen von 279 Millionen US-Dollar. Sie setzten 
sich zusammen aus 155,3 Millionen US-Dollar 
Pflichtbeiträgen (obligatorische Mitgliedsbeiträge), 
37,2 Millionen US-Dollar freiwilligen Kernbeiträ-
gen (freiwillige Beiträge ohne Zweckbindung, de-
ren Verwendung im alleinigen ermessen der jewei-
ligen UnDS-einheit und ihres Verwaltungsrats 
liegt), und 86,4 Millionen US-Dollar freiwilligen 
zweckgebundenen Beiträgen (zur Verwendung in 
bestimmten Ländern, für bestimmte themen oder 
aktivitäten). aus der letzten Kategorie wurden 
rund zehn Millionen US-Dollar als lokale Mittel 
für Un-Projekte innerhalb Chinas verwendet. 
China ist nach wie vor auch empfänger von Un-

Hilfe. im Jahr 2018 verwendeten Un-organisatio-
nen insgesamt rund 149 Millionen US-Dollar aus 
Kern-, zweckgebundenen und lokalen chinesischen 
Beiträgen für aktivitäten innerhalb Chinas. Wich-
tigste Durchführungsorganisationen waren die or-
ganisation der Vereinten nationen für industrielle 
entwicklung (United nations industrial Develop-
ment organization – UniDo), das entwicklungs-
programm der Vereinten nationen (United nations 
Development Programme – UnDP) und das Kinder-
hilfswerk der Vereinten nationen (United nations 
Children’s Fund – UniCeF).

Wie abbildung 1 zeigt, erreichte Chinas ge- 
samte UnDS-Finanzierung im Jahr 2017 einen 
Höchststand und ging ein Jahr später leicht zurück 
– hauptsächlich aufgrund von Kürzungen im Be-
reich zweckgebundener Mittel.7 im Zeitraum zwi-
schen 2009 und 2018 stiegen Chinas Beiträge um 
243 Prozent und wuchsen jährlich im Durchschnitt 
um 17,7 Prozent. im Vergleich dazu stiegen die Ge-
samteinnahmen des UnDS im gleichen Zeitraum 
nur um durchschnittlich 5,6 Prozent pro Jahr. Seit 
dem Jahr 2015 ist die Volksrepublik zum größten 
Geldgeber unter den BriCS-Staaten und zu einem 
der größten Beitragszahler geworden, der nicht Mit-
glied im entwicklungshilfeausschuss der organisa-
tion für wirtschaftliche Zusammenarbeit und ent-
wicklung (oeCD/DaC) ist. alles in allem ist der 
finanzielle Beitrag Chinas jedoch immer noch ge-
ring. Die Finanzierung des UnDS wird nach wie 
vor von einigen wenigen europäischen Staaten und 
den USa dominiert.8 im Jahr 2018 machten Chi-
nas finanzielle Beiträge nur 1,04 Prozent aller Bei-
träge von Un-Mitgliedstaaten aus. Damit lag Chi-
na auf Platz 16 der Geberländer (ohne lokale Beiträ- 
ge). Das Volumen seiner derzeitigen UnDS-Finan-
zierung ist vergleichbar mit dem von Finnland, ir-
land, Luxemburg und Spanien. 

Charakteristika der chinesischen 
Finanzierung 

im Vergleich zu den traditionellen Geberländern 
weist die chinesische Finanzierung des UnDS zwei 
Merkmale auf: eine Präferenz für entwicklungsbe-

  5	 Information	Office	of	the	State	Council	of	the	People’s	Republic	of	China,	China’s	Foreign	Aid	(2014),	Juli	2014,	www.scio.gov.cn/zfbps/
ndhf/2014/document/1375014/1375014.htm

  6	 The	Ministry	of	Foreign	Affairs	of	the	People’s	Republic	of	China,	Position	Paper	of	the	People’s	Republic	of	China	On	the	75th	Anniversary	of	the	
United	Nations,	10.9.2020,	www.fmprc.gov.cn/web/zyxw/W020200910425553975697.pdf

  7	 Der	Anstieg	der	chinesischen	Finanzierung	im	Jahr	2017	ist	vor	allem	auf	die	deutliche	Erhöhung	der	zweckgebundenen	Beiträge	Chinas	zum	
Welternährungsprogramm	(World	Food	Programme	–	WFP)	zurückführen	–	fast	57,4	Millionen	US-Dollar	mehr	als	im	Jahr	2016.	Hintergrund	war	
das	erste	Forum	für	internationale	Zusammenarbeit	der	Seidenstraßen-Initiative,	das	im	April	2017	in	Beijing	stattfand	und	bei	dem	die	
Volksrepublik	umfangreiche	Nahrungsmittelhilfe	in	Aussicht	stellte.

  8	Max-Otto	Baumann/Silke	Weinlich:	Funding	the	UN:	Support	or	Constraint?,	in:	Brown/Weiss	(Eds.),	Routledge	Handbook,	a.a.O.	(Anm.	2),	S.	151–164.

Abbildung 1: Beiträge Chinas zum UNDS in den Jahren 2010 bis 2018

Einschließlich	lokaler	Finanzmittel.	Quelle:	Basierend	auf	Daten	der	UN-Hauptabteilung	
Wirtschaftliche	und	Soziale	Angelegenheiten	(UN	DESA).
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zogene gegenüber humanitären Maßnahmen und 
einen höheren anteil an Kernbeiträgen. 

China tendiert dazu, entwicklungsmaßnahmen 
Vorrang vor humanitärer Hilfe einzuräumen und 
sich auf Bereiche wie armutsbekämpfung, Bil-
dung, Gesundheit und Umweltschutz zu konzen-
trieren. im Jahr 2018 flossen rund 71,3 Prozent der 
Gesamtbeiträge Chinas an das UnDS in entwick-
lungsmaßnahmen – weit mehr als die durchschnitt-
lichen 49,1 Prozent der Mitgliedstaaten. Diese Pri-
oritäten kommen auch in Chinas eintreten für die 
reform des UnDS und in seiner Politik gegenüber 
einzelnen Un-organisationen zum ausdruck. in 
ihrem Positionspapier zum 75. Jahrestag der Ver-
einten nationen betonte die chinesische regierung, 
dass die entwicklung im Mittelpunkt der interna-
tionalen Zusammenarbeit stehen und die armuts-
bekämpfung bei der Umsetzung der agenda 2030 
Vorrang haben sollte.9 China hat jedoch auch er-
kannt, dass das UnDS für die Bereitstellung hu-
manitärer Hilfe von großem nutzen ist. Die Bei-
träge der Volksrepublik stiegen von 5,1 Millionen 
US-Dollar im Jahr 2010 auf 80,1 Millionen US-
Dollar im Jahr 2018, wobei der anteil der humani-
tären Hilfe an der Gesamtfinanzierung von 5,3 auf 
28,7 Prozent anstieg. 

ein Großteil der chinesischen Beiträge fließt in 
die Kernfinanzierung, die für multilaterale organi-
sationen besonders wertvoll ist. tatsächlich ist der 
anteil der Kernfinanzierung an der gesamten chi-
nesischen UnDS-Finanzierung mit 69 Prozent hö-
her als jener der traditionellen Geberländer, die ten-
denziell mehr zweckgebundene Mittel bereitstellen. 
Deutschland und die USa leisten sogar weniger als 
15 Prozent ihrer Beiträge in Form von Kernfinan-
zierungen.10 es ist allgemein unbestritten, dass die 
Zweckbindung viele negative auswirkungen auf 
multilaterale organisationen hat. Dies gilt insbe-
sondere für das UnDS, wo der größte teil der Mit-
tel für vorab festgelegte Zwecke verwendet wird 
und ausdruck eines zunehmenden ›Multilatera-
lismus à la carte‹ ist.11 Die aktuelle UnDS-re-
formrunde sieht daher eine ausgewogenere Finan-
zierungsstruktur vor, die den Un-organisationen 
mehr Flexibilität ermöglicht. Dass China seine Mit-
tel für das UnDS stark erhöht hat und gleichzeitig 
bei der Gesamtfinanzierung weiterhin vorwiegend 

auf die Bereitstellung von Kernmitteln setzt, ist ein 
begrüßenswertes Modell. Zwei Vorbehalte sind je-
doch angebracht: erstens muss abgewartet wer-
den, ob dieses Modell beibehalten wird. im Jahr 
2017 betrug der anteil der freiwilligen Zusatzbei-
träge zum ersten Mal mehr als die Hälfte der Ge-
samtfinanzierung Chinas. Zweitens handelte es 
sich bei mehr als 80 Prozent der chinesischen Kern-
beiträge um Pflichtbeiträge an den regulären Haus-
halt der Vereinten nationen und einiger Sonder- 
organisationen. Parallel zu Chinas Wirtschafts-
wachstum ist sein anteil gemäß Beitragsschlüssel 
gestiegen – von 3,2 Prozent im Jahr 2006 auf zwölf 
Prozent im Jahr 2019.12 China ist jetzt nach den 
USa der zweitgrößte Beitragszahler von Pflichtbei-
trägen. Der anteil freiwilliger Kernbeiträge und so 
genannter ›Quasi-Kernbeiträge‹ für thematische 
Fonds einzelner organisationen und Fonds, die die 
Zusammenarbeit mehrerer organisationen finan-
zieren, ist in der chinesischen Finanzierungszusam-
mensetzung eher gering.

  9	 The	Ministry	of	Foreign	Affairs	of	the	People’s	Republic	of	China,	Position	Paper,	a.a.O.	(Anm.	6).
10	 Zur	Analyse	der	aktuellen	UN-Finanzierung	siehe	Dag	Hammarskjöld	Foundation/UN	Multipartner	Trust	Fund	Office,	Financing	the	UN	

Development	System:	Time	to	Walk	the	Talk,	September	2020,	www.daghammarskjold.se/wp-content/uploads/2020/09/dhf-financial-report-
time-to-walk-the-talk-2020-interactive.pdf

11	 Silke	Weinlich	et	al.,	Earmarking	in	the	Multilateral	Development	System:	Many	Shades	of	Grey,	German	Development	Institute	(DIE),	DOI:	
10.23661/s101.2020,	S.	47f.

12	 Ronny	Patz,	Beitragsschlüssel	für	den	Haushalt	der	Vereinten	Nationen	2019	bis	2021,	VEREINTE	NATIONEN	(VN),	5/2019,	S.	231f.

Abbildung 2: Die UNDS-Hauptbeitragszahler und  
deren Kernfinanzierungsanteil im Jahr 2018 

Ohne	lokale	Finanzmittel.	Quelle:	Basierend	auf	Daten	von	UN	DESA.
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Verteilung auf verschiedene 
Organisationen

Freiwillige Beiträge gewähren einblick in detail-
liertere Prioritäten, die China im rahmen des 
UnDS setzt – auch wenn in der regel eine Vielzahl 
von regierungsstellen diese Finanzmittel vergibt. 
Zweckgebundene Mittel gehen an einige wenige 
UnDS-organisationen. im Jahr 2018 stellte China 
insgesamt 123,6 Millionen US-Dollar an freiwil-
ligen Beiträgen für 28 UnDS-organisationen be-
reit, was 0,36 Prozent aller freiwilligen UnDS-Fi-
nanzierungen entspricht. Gemäß der Fokussierung 
Chinas auf ernährung und Landwirtschaft und 

seiner langjährigen vertrauensvollen Beziehung 
zum Welternährungsprogramm (World Food Pro-
gramme – WFP) war diese Un-organisation mit 
26,4 Prozent der größte Mittelempfänger, gefolgt 
vom internationalen Fonds für landwirtschaftliche 
entwicklung (international Fund for agricultural 
Development – iFaD) mit 20,2 Prozent. iFaD ist 
ein langjähriger Partner Chinas im Bereich armuts-
bekämpfung und ernährungssicherheit in ländli-
chen Gegenden. im Jahr 2018 richtete die Volks-
republik gemeinsam mit iFaD die erste ausbil- 
dungseinrichtung für Süd-Süd- und Dreiecksko-
operation ein. an dritter Stelle steht das UnDP 
(9,2 Prozent), das ebenfalls ein wichtiger Partner 
für Chinas inländische entwicklung ist. 

Vergleicht man den anteil, den eine organisa-
tion an freiwilligen chinesischen Mitteln erhält, 
mit dem durchschnittlichen anteil dieser organi-
sation bei allen anderen Mitgliedstaaten in den 
Jahren 2017 und 2018, wird deutlich, dass China 
einige Un-organisationen in besonderem aus-
maß unterstützt: Die Un-Hauptabteilung Wirt-
schaftliche und Soziale angelegenheiten (Un De-
partment of economic and Social affairs – Un 
DeSa), die teil des Un-Sekretariats ist, die Wirt-
schafts- und Sozialkommission für asien und den 
Pazifik (economic and Social Commission for asia 
and the Pacific – eSCaP), iFaD, UniDo, die or-

ganisation der Vereinten nationen für Bildung, Wis-
senschaft und Kultur (Un educational, Scientific 
and Cultural organization – UneSCo), die inter-
nationale Fernmeldeunion (international telecom-
munication Union – itU), die internationale See-
schifffahrts-organisation (international Maritime 
organization – iMo) und die Weltorganisation für 
geistiges eigentum (World intellectual Property 
organisation – WiPo).

im allgemeinen gehen mehr chinesische Mit- 
tel an UnDS-organisationen mit relativ geringer 
Finanzausstattung, wie etwa die iMo, itU und 
eSCaP, die zu den kleinsten UnDS-organisa-
tionen gehören. Chinas Beiträge machen dadurch 
den größten anteil an der relativ begrenzten Ge-
samtfinanzierung aus, auch weil traditionelle Ge-
berländer diese organisationen tendenziell igno-
rieren oder sie bei ihrer entwicklungszusammen- 
arbeit nicht berücksichtigen.13 China finanziert ten-
denziell auch eher organisationen mit chinesischen 
Staatsbürgern in leitenden Positionen, die dazu bei-
tragen können, gute Beziehungen zur chinesischen 
regierung zu pflegen. Die chinesischen Beiträge zei-
gen, dass China die rolle seiner Bürgerinnen und 
Bürger in diesen organisationen nachdrücklich 
unterstützt. als Li Yong beispielsweise im Jahr 
2013 zum Generaldirektor der UniDo gewählt 
wurde, verpflichtete sich China, für deren akti-
vitäten im Zeitraum 2013 bis 2016 jährlich fünf 
Mil lionen US-Dollar bereitzustellen. China ist 
heute nach Japan der zweitgrößte Geldgeber der 
UniDo. auch die Un DeSa erhielt zusätzliche 
finanzielle Unterstützung von China. in den Jahren 
2017 und 2018 machten die chinesischen Beiträge 
im Durchschnitt 20,8 Prozent der gesamten frei-
willigen Finanzierung für die Un DeSa durch die 
Mitgliedstaaten aus. 

Wichtigste Gründe für die Aufstockung

Der beträchtliche Zuwachs bei der UnDS-Finan-
zierung ist hauptsächlich auf Chinas entscheidung 
zurückzuführen, ab dem Jahr 2012 – als Xi Jinping 
Staatsoberhaupt wurde – eine aktivere rolle in der 
Global Governance zu spielen. 

in erster Linie bemüht sich China intensiv, seine 
außenpolitik zu stärken und seine diskursive Macht 
auf der internationalen Bühne zur Geltung zu brin-
gen. Die aktive außenpolitische Beteiligung wird in 
vielen offiziellen chinesischen Dokumenten als ins-
trument zur Förderung der entwicklung und des 

13	 Dan	Runde,	China’s	Li	Yong	Wins	UNIDO	Elections:	Implications	From	an	American	Perspective,	Center	for	Strategic	and	International	Studies,	
27.6.2013,	www.csis.org/analysis/china’s-li-yong-wins-unido-elections-implications-american-perspective

China unterstützt zwar relativ wenige  
UN-Organisationen, diese dafür aber in  
besonderem Maße.
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internationalen Status der Volksrepublik genannt.14 
neben der entwicklung von Konzepten und initi-
ativen für reformen im Bereich Global Gover-
nance, investitionen in Forschung und in einen 
talentpool für internationale angelegenheiten sind 
finanzielle Beiträge für China zu einem wichtigen 
instrument geworden, um seinen einfluss in der 
Welt auszuweiten. 

Zweitens verändert sich Chinas Sichtweise in 
Bezug auf seine nationalen interessen und ent-
wicklungszusammenarbeit. Wurde in der Vergan-
genheit entwicklungszusammenarbeit als zuvor-
derst wirtschaftliche aktivität im ausland begriffen 
und dem Zuständigkeitsbereich des Handelsminis-
teriums zugeordnet, besteht nun eine umfassendere 
Perspektive auf das thema.15 Langfristig soll die 
chinesische entwicklungshilfe dazu beitragen, die 
nationale Sicherheit aufrechtzuerhalten, globale und 
regionale öffentliche Güter bereitzustellen sowie 
›chinesische Weisheit‹ und erfahrung bei wichtigen 
globalen entwicklungsfragen einzubringen. 

Drittens nimmt in China das Bewusstsein für 
die Bedeutung der Vereinten nationen in der glo-
balen entwicklungszusammenarbeit zu. Die Un 
repräsentieren eine multilaterale, universelle und 
regelbasierte Weltordnung; ihre Legitimation in 
der globalen entwicklungszusammenarbeit erlaubt 
es den Vereinten nationen, sich in bestimmten Be-
reichen stärker zu engagieren, als es die bilaterale 
Zusammenarbeit vermag. China hofft, dass durch 
Dreieckskooperation mit den Un seine entwick-
lungszusammenarbeit wirksamer und effizienter 
wird.16

Viertens möchte China seinen ruf in der Öf-
fentlichkeit verbessern. Daher ist ein wichtiges Kri-
terium für die Finanzierung internationaler orga-
nisationen, wie dadurch die öffentliche Meinung 
über China weltweit positiv beeinflusst und das 
erscheinungsbild Chinas als ›verantwortungsvolle 
große nation‹ gefördert werden kann. China hat es 
sich aus ähnlichen erwägungen zudem zur Priori-
tät gemacht, den Vereinten nationen seine Pflicht-
beiträge rechtzeitig und in vollem Umfang zur Ver-
fügung zu stellen.17

Und schließlich will China seine Seidenstraßen-
initiative (›Belt and road initiative‹) vorantreiben. 
Bisher hat China mit Un-organisationen absichts-
erklärungen über den aufbau der initiative unter-

zeichnet – unter anderem mit dem UnDP, dem 
Un-Umweltprogramm (United nations environ-
ment Programme – UneP), der Weltgesundheits-
organisation (World Health organization – WHo), 
der eSCaP und der ernährungs- und Landwirt-
schaftsorganisation der Vereinten nationen (Food 
and agriculture organization –  Fao). Die Unter-
stützung der Un für die Seidenstraßen-initiative 
und ihre Beteiligung daran wird als entscheidender 
Faktor für deren Legitimation und nachhaltigkeit 
angesehen und trägt zu einer stärkeren institutio-
nalisierung der initiative bei.

Chinas Dilemma: mehr oder weniger 
Engagement? 

Vielleicht im Kontrast zu den erwartungen, die in 
der Diskussion über Chinas einfluss auf die Un 
geweckt werden, sind die chinesischen finanziellen 
Beiträge zum UnDS noch immer relativ unbedeu-
tend. obwohl China der zweitgrößte Beitragszah-
ler zum regulären Un-Haushalt ist – aus dem aller-
dings weniger als 25 Prozent der gesamten Un- 
aktivitäten finanziert werden –, sind seine freiwil-
ligen Beiträge bisher eher bescheiden, ungeachtet 
gewisser ausnahmen in Bezug auf UniDo, Fao 
oder Un DeSa. 

angesichts der tatsache, dass China seinen ein-
fluss in den Vereinten nationen kontinuierlich aus-

baut, sieht sich die Volksrepublik mit unterschied-
lichen erwartungen sowohl von industrie- als auch 
von entwicklungsländern konfrontiert: es gibt vie-
le erwartungen an die Volksrepublik bezüglich ei-
nes größeren finanziellen und politischen engage-
ments in den Un. als zweitgrößte Volkswirtschaft, 
als einziges BriCS-Land, das die CoViD-19-Pan-
demie wirtschaftlich einigermaßen gut zu meistern 
scheint, als bevölkerungsreichstes Land der Welt 

14	 Zum	Beispiel:	Bulletin	of	the	5th	Plenary	Meeting	of	the	18th	CPC	National	Congress,	29.10.2015,	www.xinhuanet.com/
politics/2015-10/29/c_1116983078.htm

15	 China	International	Development	Cooperation	Agency	(CIDCA),	Guidelines	for	Management	of	China’s	Foreign	Aid	(Draft	for	Comments),	
13.11.2018,	www.cidca.gov.cn/2018-11/13/c_129992970.htm

16	 Siehe	auch	Mao	Ruipeng,	Consultation	and	Joint	Endeavor	Among	All	Stakeholders:	China’s	Stance	on	Multilateralism	and	the	United	Nations,	
China	Quarterly	of	International	Strategic	Studies,	4/2019,	S.	1–22.

17	 Yang	Jiechi,	China	to	Undertake	More	International	Responsibilities	and	Obligations,	People’s	Daily,	23.11.2015,	S.	A6.

Die chinesischen Beiträge zum UNDS sind  
noch immer relativ unbedeutend.
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und als ständiges Mitglied im Sicherheitsrat wird 
von China erwartet, dass es entsprechend seinen 
wachsenden Möglichkeiten und seinem geopoliti-
schen Gewicht zur Lösung globaler Probleme bei-
trägt. Dies bezieht sich nicht nur auf kollektives 
Handeln im Hinblick auf globale Bedrohungen wie 
den Klimawandel, die reaktion auf die CoViD-
19-Pandemie oder Friedens- und Sicherheitsbe- 
lange. Das UnDS benötigt durchaus eine Diversifi-
zierung der Finanzierungsquellen sowie eine auf-
stockung der Mittel, um sich glaubwürdig an der 
Umsetzung der agenda 2030 zu beteiligen.

Da China finanziell immer mehr in die Verein-
ten nationen investiert, könnten sich seine inte-
ressen im Hinblick auf Kosteneffizienz und ausga-
benbegrenzung tatsächlich denen anderer großer 
Beitragsländer angleichen. Dies birgt die Gefahr 
einer zunehmenden entfremdung von ärmeren ent-
wicklungsländern, die von China erwarten, dass es 
sich bei den Un im Gegenzug für ihre Unterstüt-
zung und die assoziierung mit der Gruppe der 77 
(G77) für ihre interessen einsetzt. Der Verlust des 
Status als entwicklungsland und des rückhalts der 
G77 könnte nicht nur finanzielle, sondern auch 
schwerwiegende politische Folgen haben. 

Gleichzeitig wird Chinas zunehmendes engage-
ment mit Besorgnis und Misstrauen betrachtet. 
Statt der im ersten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts 
häufig geäußerten Kritik18, China würde in Bezug 
auf globale öffentliche Güter unterdurchschnittli-
che Leistungen erbringen und als trittbrettfahrer 
agieren, wird nun befürchtet, dass China die Ver-
einten nationen und damit auch die multilaterale 
ordnung von innen heraus verändern wird. Das 
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chinesische engagement wird nicht nur vom geo-
politischen rivalen USa, sondern auch von euro-
päischen und anderen Ländern infrage gestellt. 
auch im direkten Gegensatz zur US-regierung un-
ter Donald trump positioniert sich die Volksrepu-
blik als Verteidigerin und Gestalterin der internati-
onalen ordnung, wie Xi Jinping in seiner rede bei 
der diesjährigen Generaldebatte betonte. Zwar un-
terscheidet sich China nicht von anderen Mächten, 
wenn es um Versuche der einflussnahme innerhalb 
der Un geht. es stellt sich jedoch die Frage, inwie-
fern Chinas verstärkte finanzielle und politische 
aktivitäten zu einer Veränderung der Werte, nor-
men und institutionen, die den Kern des Multilate-
ralismus ausmachen, führen. insbesondere Chinas 
auffassung vom Grundsatz der nichteinmischung 
und von individuellen Menschenrechten unterschei-
det sich vor allem von jener meist westlicher De-
mokratien. 

China steht also vor einem Dilemma, das die 
Gewichtung der optionen, wo und wie es in Glo-
bal Governance investieren soll, komplexer macht. 
Die Volksrepublik China gerät in die Kritik, wenn 
es sich nicht ihrem Status und ihren Möglichkeiten 
entsprechend im UnDS politisch und finanziell 
stärker engagiert. tut sie es jedoch, riskiert sie eine 
entfremdung von den entwicklungsländern und 
konfliktreiche auseinandersetzungen mit demo-
kratischen Staaten. Dies könnte zu einer gewissen 
einschränkung des engagements Chinas in den Un 
führen. Langfristig ist es jedoch sehr wahrschein-
lich, dass China sein verstärktes engagement im 
rahmen des UnDS fortsetzen und eventuell auch 
mehr zweckgebundene Beiträge bereitstellen wird. 
Dies ermöglicht eine direkte thematische Fokussie-
rung und mehr Sichtbarkeit – wie von vielen 
oeCD/DaC-Geberländern unter Beweis gestellt. 
Gleichzeitig wird die Volksrepublik auch andere 
multilaterale Kanäle außerhalb der Vereinten nati-
onen nutzen, wie etwa das neueingerichtete Multi-
laterale Kooperationszentrum für entwicklungsfi-
nanzierung (Multilateral Cooperation Center for 
Development Finance). ob und inwieweit es China 
gelingt, den normativen Kern der Un im Bereich 
der nachhaltigen entwicklung und darüber hinaus 
zu verändern, ist nicht nur eine Frage seiner politi-
schen, diskursiven und finanziellen investitionen. 
es wird auch vom engagement und einsatz ande-
rer Staaten bei der multilateralen entwicklungszu-
sammenarbeit und bei multilateralen Verhand-
lungsprozessen abhängen.

Aus dem Englischen von Angela Großmann

18	 Siehe	Robert	B.	Zoellick,	Remarks	to	the	National	Committee	on	US-China	Relations,	New	York	City,	21.9.2005,	2001-2009.state.gov/s/d/former/zoellick/
rem/53682.htm
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Auf abseh-
bare Zeit 
bleibt  
UNRWA 
unersetzlich. 

Dr.	René	Wildangel,	geb.	1973,	war	bis	zum	Jahr	2015	Leiter	des	Büros	der	Heinrich-Böll-Stiftung	 
im	Staat	Palästina.	Er	fordert	eine	anhaltende	politische	Unterstützung	für	das	Hilfswerk	der	Verein-
ten	Nationen	für	Palästinaflüchtlinge	im	Nahen	Osten	(UNRWA).

Es gibt kaum eine andere Un-organisation, die 
so stark angefeindet wird wie das im Jahr 1949 
gegründete Hilfswerk der Vereinten nationen 

für Palästinaflüchtlinge im nahen osten (United 
nations relief and Works agency for Palestine re-
fugees in the near east – UnrWa). obwohl sich 
UnrWa in der Definition des Flüchtlingsstatus 
kaum vom UnHCr und dem abkommen über die 
rechtsstellung der Flüchtlinge (Genfer Flüchtlings-
konvention) unterscheidet, wird ihm immer wieder 
vorgeworfen, den Status der Flüchtlinge von Gene-
ration zu Generation weiterzugeben und so zu per-
petuieren. entsprechend stellte die US-regierung 
unter Präsident Donald trump im august 2018 
ihre Finanzbeiträge ein. Könnte UnrWa jedoch 
die rund zwei Millionen Flüchtlinge allein in Gaza 
und im Westjordanland nicht mehr versorgen, wäre 
israel als Besatzungsmacht mit den Folgen kon-
frontiert. 

nach vier Jahren trump-regierung, die dem is-
raelischen Premierminister Benjamin netanyahu 
grünes Licht für dessen Siedlungspolitik bis hin zu 
annexionsplänen signalisiert hat, ist die Zweistaa-
tenlösung und damit eine regelung der Flüchtlings-
frage in weite Ferne gerückt. Die palästinensischen 
Flüchtlinge zahlen den Preis dafür – umso mehr in 
Zeiten von CoViD-19, regionalen Krisen und aku-
ten Finanzierungslücken der Hilfsorganisationen. 
Daher sollten folgende kurz- und langfristige an-
sätze verfolgt werden:
n auf absehbare Zeit bleibt UnrWa für die Ver-

sorgung der palästinensischen Flüchtlinge uner-
setzlich. Die europäische Union (eU) als verblie-
bene Verfechterin der Zweistaatenlösung sollte 
ihre Hilfszusagen erhöhen und sich bei dem neuen 
US-Präsidenten für ein erneutes engagement der 
USa einsetzen, um die massiven Finanzierungs-
lücken zu schließen.

n es ist und war viel von einer reform von UnrWa 
die rede. tatsächlich ist die effektivität und 
transparenz der organisation vor allem nach 
der jüngsten Vertrauenskrise wegen des Miss-
managements unter dem ehemaligen General-

kommissar Pierre Krähenbühl grundlegend. Kri-
tikerinnen und Kritiker sehen darin die Chance, 
UnrWa zu schwächen oder gar abzuschaffen. 
Zehntausende Jobs, die UnrWa bietet, sowie 
die Bildung und Gesundheit von Millionen Men-
schen wären gefährdet.

n auch ohne umfassende regelung des Konflikts 
ist mehr gefordert als humanitäre interventio-
nen, um die Lage der Flüchtlinge zu verbessern. 
ein ende der Gaza-Blockade wäre die wirksams-
te Maßnahme für die Versorgung von einer Mil-
lion Flüchtlingen im Gazastreifen. im rahmen 
der internationalen aufbauhilfen in Libanon muss 
sich die internationale Gemeinschaft dafür ein-
setzen, dass die palästinensische Bevölkerung 
genauso wie Flüchtlinge aus Syrien Zugang zu 
Bildung, Gesundheitsversorgung und dem ar-
beitsmarkt erhalten.

n Mit der formalen ›normalisierung‹ der Bezie-
hungen arabischer Staaten mit israel sind die 
opportunitätskosten für Besatzung und an-
nexion gesunken. es ist kein Zufall, dass die 
Staaten, die diese einigung geschlossen haben, 
keine nennenswerten Zahlen von palästinen-
sischen Flüchtlingen beherbergen. Diese Staa-
ten sollten gedrängt werden, ihren Beitrag zur 
Versorgung der Flüchtlinge durch UnrWa zu 
leisten.

n Mit einer schleichenden einstaatenrealität vor ort 
geht auch eine dauerhafte entrechtung von Flücht-
lingen einher, die in israel und dem Staat Paläs-
tina wie den nachbarländern viel Potenzial für 
gewaltsame Konflikte birgt. neben finanzieller 
Unterstützung ist daher die rückkehr zu ernst zu 
nehmenden Verhandlungen grundlegend. Zahl-
reiche regelungsansätze, zum Beispiel die ›Gen-
fer initiative‹, hatten bereits gangbare Lösungen 
in der Flüchtlingsfrage gefunden, die nicht mit 
einer umfassenden rückkehr, sondern entschä-
digungsleistungen einhergehen sollten. Mit dem 
künftigen US-Präsidenten Joe Biden besteht die 
Chance, dem Völkerrecht als Grundlage für Ver-
handlungen wieder mehr Geltung zu verschaffen.

Ein Hilfswerk braucht Hilfe 

Foto:	Privat
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Eine UN-Reform für die 
nächsten 75 Jahre
Zum	75.	Gründungsjubiläum	der	Vereinten	Nationen	befindet	sich	die	Welt	inmitten	einer	unvorstell-
baren	Krise.	Ist	es	möglich,	das	durch	die	Pandemie	entstandene	weltweite	Gefühl	der	Solidarität	in	
die	Arbeitsweise	der	UN	für	die	nächsten	75	Jahre	einfließen	zu	lassen?

sowie in der Öffentlichkeit kaum auf interesse stieß 
und nur mit wenig engagement verfolgt wurde. 
Wenn wir uns dieser Herausforderung stellen, gibt 
es eine reihe zentraler Fragen: Welches sind die ak-
tuellen reformvorschläge für die wichtigsten Un-
organe und welche ideen sind am sinnvollsten? 
Wie kann der gegenwärtige ›Geist‹ der multilatera-
len Zusammenarbeit erhalten bleiben, um die ar-
beitsweise der Un zu verändern und das System 
effizienter und repräsentativer zu machen? Welche 
rolle sollten die Vereinten nationen bei der Ge-
staltung und Verwirklichung verschiedener Mo-
delle der künftigen Weltordnung spielen? im Zen-
trum der Debatte steht die grundlegende Frage, wie 
oder ob es möglich ist, das gegenwärtige weltweite 
Gefühl der Solidarität und die rückbesinnung auf 
Fachleute und institutionen zu bewahren und in 
eine reihe grundlegender reformen einfließen zu 
lassen. Diese könnten die arbeitsweise der Un für 
die nächsten 75 Jahre verändern.

Vom Krieg zum Frieden 

Das Un-System wurde im Jahr 1945 am ende des 
Zweiten Weltkriegs in einer Phase des optimismus 
und des Vertrauens in die multilaterale Zusammen-
arbeit geschaffen. Die siegreichen Verbündeten wa-
ren sich bewusst, dass eine tragfähige architektur 
der internationalen Zusammenarbeit aufgebaut wer-
den musste, um Frieden und Sicherheit in der Welt 
zu gewährleisten. Sie begannen bereits im Jahr 1942 
mit der Diskussion von Vorschlägen in diesem Sin-
ne.2 Federführend bei dieser Planung waren in ers-

Als die Generalversammlung der Vereinten 
nationen im Juni 2019 eine resolution zum 
75. Jahrestag der organisation verabschie-

dete, konnten die Mitgliedstaaten nicht ahnen, dass 
ihre erklärung ›Die Zukunft, die wir wollen, die 
Vereinten nationen, die wir brauchen‹ eine so tiefe 
Bedeutung haben würde – jetzt, im Jahr 2020, in 
dem eine globale Pandemie die Welt heimsucht.1 
Die CoViD-19-Krise erschüttert die nationalen 
Gesundheitssysteme, die Weltwirtschaft und die 
Strukturen des Krisenmanagements bis ins Mark. 
Da diese neue Situation eine starke Führung, ver-
besserte Global-Governance-Mechanismen und eine 
engere Zusammenarbeit zwischen Staaten und nicht-
staatlichen akteuren erfordert, bietet sie auch eine 
Gelegenheit, das Vertrauen in internationale insti-
tutionen und deren Glaubwürdigkeit wiederherzu-
stellen. 

Daher ist jetzt ein günstiger Zeitpunkt, um Vor-
schläge für eine reform der Un zu prüfen – ein 
thema, das noch im vergangenen Jahr in der diplo-
matischen, politischen und wissenschaftlichen Welt 

  1	 UN-Dok.	A/RES/73/299	v.	14.6.2019.	
  2	 Siehe	Stephen	Wertheim,	Instrumental	Internationalism:	The	American	Origins	of	the	United	Nations,	1940–1943,	Journal	of	Contemporary	

History,	54.	Jg.,	2/2019,	S.	265–283.	Zum	75-jährigen	Bestehen	der	UN	siehe	auch	VEREINTE	NATIONEN	(VN),	4/2020.
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ter Linie das amerikanische und britische außen-
ministerium, die versuchten, die Zusammenarbeit 
verschiedener Bereiche aus Kriegszeiten zu insti- 
tu tionalisieren: angefangen von der gemeinsamen 
nutzung von ressourcen über die diplomatische 
Kommunikation bis hin zur nachrichtendienstli-
chen tätigkeit. es wurden Diskussionsrunden auf 
verschiedenen regierungsebenen organisiert: Zu-
nächst kamen in Dumbarton oaks, einem anwe-
sen in Washington, D.C., im Herbst 1944 Funktio-
näre zusammen, um die ersten Pläne zu besprechen. 
einer der wesentlichen aspekte der neu vorge-
schlagenen ›Vereinten nationen‹ betraf die Frage 
der Struktur des Sicherheitsrats und inwiefern die-
ser die globalen Machtverhältnisse widerspiegeln 
sollte – vor allem in solchen Fällen, in denen von 
den größeren Mächten eher Zusammenarbeit statt 
Konkurrenz verlangt wurde. im Hintergrund der 
Debatten lauerte das Schreckgespenst des Völker-
bunds, des Vorgängers der Vereinten nationen, der 
die embryonalen institutionen der Weltordnungs-
politik in den Bereichen Menschenrechte, Sozial-
schutz und entwicklung geschaffen hatte. Dabei 
war es ihm jedoch nicht gelungen, den Weltfrieden 
und die internationale Sicherheit zu wahren. 

es war daher zwingend erforderlich, dass die 
neue organisation eine Machtstruktur erhielt, die 
Frieden und Sicherheit wirksam gewährleisten konn-
te. Gleichzeitig sollten in Krisenausbrüchen, die an-
lass zu unilateralem Handeln boten, Staaten vom 
automatischen Handeln abgehalten werden.

Diesem anliegen lagen weitergehende Fragen 
zugrunde, nämlich, wie sowohl die Souveränität 
gewahrt als auch gleichzeitig der Multilateralis-
mus gefördert und der Weltfrieden wirksam gesi-
chert werden können. Das ergebnis war eine ab-
geschwächte Version der Machtstruktur des Völ- 
kerbunds: Jede nation sollte eine gleichberechtigte 
Stimme in der Generalversammlung erhalten. Der 
Sicherheitsrat sollte jedoch nur fünf ständige Mit-
glieder (Permanent Five – P5) umfassen, zusätzlich 
sollten zehn nichtständige Mitglieder turnusmä-
ßig rotieren. ebenfalls von entscheidender Bedeu-
tung war ein Vetosystem: Jedes P5-Mitglied konn-
te einen Punkt von der tagesordnung des rates 
streichen, wenn dieser den interessen des entspre-
chenden Mitgliedstaats zuwiderlief. Dies gewähr-
leistet ein kontinuierliches engagement der P5 selbst 
dann, wenn ihre interessen kollidieren. Befürwor-
terinnen und Befürworter haben darauf hingewie-
sen, dass dies ein stabilisierendes Merkmal der Un, 
ein wirksames Mittel gegen unilaterale Militärak-
tionen und ein Schutz gegen die Vorherrschaft der 

USa ist. Das Vetorecht wird auch stark – und zu 
recht – als Hauptursache für die Untätigkeit der 
Un in reaktion auf globale Konflikte und Verbre-
chen gegen die Menschlichkeit kritisiert, insbeson-
dere, wenn die P5-Mitglieder selbst daran beteiligt 
sind. außerdem ist der Sicherheitsrat durch diesen 
Mechanismus weitestgehend undemokratisch und 
in höchstem Maße unrepräsentativ. es ist daher 
nicht verwunderlich, dass sich die Diskussionen 
über die reform der Vereinten nationen größten-
teils, wenn auch nicht ausschließlich, um die Frage 
des Vetorechts und das Fehlen von demokratischer 
Kontrolle, Legitimität und repräsentativität des 
Sicherheitsrats drehen. 

Neuester Stand der Reformdebatten 

in anbetracht der tatsache, dass der Sicherheitsrat 
nach wie vor als das zentrale instrument betrachtet 
wird, mit dem die Vereinten nationen eine wichtige 
rolle bei der Gestaltung der Weltordnung spielen 
können, ist es sinnvoll, kurz auf einige der wich-
tigsten reformvorschläge einzugehen.3 Von den Vor-
schlägen, die in den letzten Jahren von Mitglied-
staaten, politischen entscheidungsträgerinnen und 
-trägern und Fachleuten unterbreitet wurden, sind 
drei besonders interessant. 

Die erste reforminitiative wurde im Jahr 2015 
von Frankreich und Mexiko mit der ›Politischen 

  3	 Siehe	auch	Sophie	Eisentraut,	Stillstand	und	Dynamik	–	Realitäten	der	Sicherheitsratsreform,	VN,	3/2017,	S.	99–103.

Architekten	begutachten	im	Mai	1947	ein	Modell	des	UN-Geländes	in	New	York	City.	
V.l.n.r.:	C.A.	Soilleux,	Gaston	Brunfault,	John	Antoniades,	Wallace	K.	Harrison,	
Ernest	Cormier,	Julio	Vilamajo,	Oscar	Niemeyer	und	Josef	Havlicek.			UN	PHOTO
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erklärung über die aussetzung des Vetos im Falle 
von Massengräueltaten‹ ergriffen. Diese wurde zwar 
der Generalversammlung vorgelegt, richtet sich aber 
an die P5-Mitglieder.4 Der Vorschlag der initiative 
besteht darin, die inanspruchnahme des Vetos im 
Falle von Massengräueltaten einzuschränken. Da-
für wäre keine Änderung der Charta erforderlich, 
sondern lediglich eine öffentliche politische Ver-
pflichtung seitens der P5-Mitglieder. Sie sollten sich 
demnach bereiterklären, unter außergewöhnlichen 
Umständen nicht von ihrem Vetorecht Gebrauch zu 

machen.5 obwohl 100 der 193 Un-Mitgliedstaa-
ten die erklärung und die initiative unterstützten, 
kam von den anderen Vetomächten, selbst von tra-
ditionell engen Verbündeten wie Großbritannien 
und den USa, keine formelle Unterstützung. in der 
initiative kommen jedoch die zunehmenden Be-
mühungen um eine reform der Vereinten nationen 
zum ausdruck, die sich auch in einer reihe von 
initiativen des Generalsekretärs im Zusammen-
hang mit dem Konflikt in Syrien widerspiegeln. 
Diese zielen darauf ab, möglichst schnell auf die 
durch den Konflikt verursachten humanitären Kri-
sen zu reagieren. 

Die zweite reforminitiative ist der Vorschlag 
für einen Verhaltenskodex, der von der Gruppe 
für rechenschaftspflicht, Kohärenz und transpa-
renz (accountability, Coherence and transparen-
cy Group – aCt) vorgebracht wurde. Sie ähnelt 
insofern der initiative Frankreichs und Mexikos, 
als sie keine Änderung oder reform der Charta er-
fordert. Der Vorschlag betrifft allerdings alle Mit-
glieder des Sicherheitsrats und nicht nur die P5. im 

Jahr 2015 schlug die aCt-Gruppe in einem Brief 
an den Generalsekretär einen ›Verhaltenskodex 
für das Vorgehen des Sicherheitsrats gegen Völker-
mord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder 
Kriegsverbrechen‹ vor.6 Dieser Kodex zielt mehr auf 
das Prozedere als auf die Politik ab und soll die 
reaktion des Sicherheitsrats auf Kriegsverbrechen 
und Völkermord beschleunigen. Dazu müssten die 
ständigen und nichtständigen Mitglieder des Si-
cherheitsrats ihre absicht erklären, nicht gegen 
resolutionsentwürfe zu stimmen, die auf Maßnah-
men in diesen Bereichen abzielen. Unter Federfüh-
rung westeuropäischer Mächte – insbesondere 
Belgiens, Deutschlands, Frankreichs, Großbritan-
niens und der niederlande – wird der Vorschlag 
der aCt bisher von 119 Mitgliedstaaten und von 
zwei Beobachtern unterstützt. noch ist er jedoch 
nicht umgesetzt worden.7 Ähnlich wie der Vor-
schlag Frankreichs und Mexikos stützt er sich auf 
die moralischen argumente des Konzepts der 
Schutzverantwortung (responsibility to Protect – 
r2P). Dabei wird das argument geltend gemacht, 
dass die Staaten verpflichtet sind, kein Veto ge- 
gen resolutionen einzulegen, die darauf abzielen, 
menschliches Leid im Kontext von Massengräuel-
taten zu verhindern. Der aCt-Vorschlag wird von 
den meisten Un-Mitgliedstaaten unterstützt. er 
zielt darauf ab, die P5 daran zu hindern, von ihrem 
Vetorecht Gebrauch zu machen, indem er die nor-
men auf dessen anwendung neu definiert. Wäh-
rend die initiative Frankreichs und Mexikos eher 
auf politischen Druck unter den P5 setzt, nutzt der 
aCt-Vorschlag das normative Potenzial des Un-
Umfelds und versucht gezielt, durch kollektives 
Handeln aller Mitgliedstaaten eine Änderung des 
Verhaltenskodexes für den Sicherheitsrat zu er-
zwingen. 

Der dritte reformvorschlag ist das ›8+8+8-Mo-
dell zur reform des Sicherheitsrats‹, das der Wis-
senschaftler Vesselin Popovski vorgelegt hat.8 er 
argumentiert, dass der Sicherheitsrat eine völlig 
neue Struktur braucht. Der rat sollte sich aus acht 
ständigen Mitgliedern, acht Mitgliedern, die wie-

  4	 Coalition	for	the	International	Criminal	Court	(ICC),	70th	General	Assembly	of	the	United	Nations,	Political	Statement	on	the	Suspension	of	the	
Veto	in	the	Case	of	Mass	Atrocities	Presented	by	France	and	Mexico,	iccnow.org/documents/ENG_Mexico_Francepoliticaldeclaration_veto_NGO_
translation_circa_Aug_21_2015.pdf

  5	 Die	Initiative	stützt	sich	auf	einen	früheren	Vorschlag	Frankreichs	aus	dem	Jahr	2013,	der	vorsah,	den	Gebrauch	des	Vetos	unter	gewissen	
Umständen	einzuschränken,	siehe	UN	Doc.	SC/11164	v.	29.10.2013.	

  6	 Accountability,	Coherence	and	Transparency	(ACT)	Group,	Submission	to	the	United	Nations,	UN	Doc.	A/70/621–S/2015/978	v.	14.12.2015.
  7	Wichtig	ist,	dass	dieser	Vorschlag	aus	der	erweiterten	ACT-Gruppe	hervorgeht,	die	sich	aus	21	kleineren	Staaten	zusammensetzt,	etwa	Irland,	

Liechtenstein,	Peru,	Schweiz	und	Uruguay,	und	die	sich	auf	die	Verbesserung	der	Arbeitsmethoden	des	Sicherheitsrats	insgesamt	konzentriert.	
Zur	Liste	der	Unterzeichnerstaaten	der	ACT-Gruppe	siehe	Global	Centre	for	the	Responsibility	to	Protect,	www.globalr2p.org/wp-content/
uploads/2019/08/2019-June-ACT-Supporters.pdf	

  8	 Professor	und	stellvertretender	Dekan	der	Jindal	Global	Law	School	an	der	O.P.	Jindal	Global	University	in	Indien,	jgu.edu.in/jgls/faculty/
dr-vesselin-popovski/

Eine Reihe von Initiativen zielt darauf ab,  
möglichst schnell auf humanitäre Krisen zu 
reagieren.
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dergewählt werden können, und acht Mitgliedern, 
deren amtszeit nicht verlängert werden kann, zu-
sammensetzen. Bei der Verabschiedung von reso-
lutionen müssten 14 von maximal 24 Stimmen für 
die resolution abgegeben werden.9 ein ausgewo-
genes Verhältnis zwischen großen und mittleren 
Mächten, einschließlich der einbindung von regi-
onalgruppen, würde nach Popovskis ansicht mehr 
raum für kleinere Mitgliedstaaten schaffen, die 
dann häufiger für eine nicht verlängerbare zwei-
jährige amtszeit im rat vertreten sein könnten. 
Dies würde ihnen bessere Mitwirkungsmöglich-
keiten bieten und hätte weniger Konkurrenz un-
tereinander zur Folge. Der reiz dieses reformvor-
schlags besteht darin, dass er auf eine Vielzahl von 
Bedenken aller Mitgliedstaaten hinsichtlich der 
Zusammensetzung des Sicherheitsrats eingeht und 
ein klares Modell zur Beseitigung des größeren 
Dilemmas, der gegenwärtigen einseitigen reprä-
sentation bietet. Dieses Modell ermöglicht einer 
breiteren anzahl von Staaten eine stärkere Beteili-
gung an Diskussionen und abstimmungen über re-
solutionen. Da es jedoch über die deklaratorische 
ebene der früheren Vorschläge hinausgeht, würde 
es eine Charta-reform voraussetzen, was ihre bal-
dige einführung unwahrscheinlicher macht. Dar-
über hinaus bedeutet eine solche reform nicht un-
bedingt, dass die Funktionalität und effizienz des 
rates erweitert oder beschleunigt wird, da eine grö-
ßere Zahl von Mitgliedstaaten eine einigung über 
resolutionen erzielen müsste. Der Vorschlag ist 
ähnlich formuliert wie die anderen Vorschläge und 
beruft sich auf den aspekt der Verantwortung der 
Mitgliedschaft im Sicherheitsrat und nicht so sehr 
auf das damit assoziierte Privileg. 

Die Zukunft im ›Geist‹ des 
Multilateralismus gestalten

Jeder dieser Vorschläge könnte sicherlich dazu bei-
tragen, strukturelle, normative und verfahrenstech-
nische reformen des Sicherheitsrats zu beschleuni-
gen. Damit jedoch einer der Vorschläge erfolgreich 
ist, müsste der ›Geist‹ des Multilateralismus, der 
derzeit von tag zu tag und von thema zu thema 
stark variiert, konsolidiert werden und in klare 

aktionspläne einfließen, die Veränderungen bewir-
ken. Für alle Mitgliedstaaten, von denen sich viele 
inmitten einer zweiten CoViD-19-Welle befinden, 
könnte die ausweitung der Zusammenarbeit in 
diesem Forum eine attraktive Perspektive sein. Um 
die Solidarität trotz der widrigen Umstände zu fes-
tigen, müssen jedoch zwei zusätzliche Herausfor-
derungen angegangen werden: Das betrifft zum ei-
nen das negative erscheinungsbild des Un-Systems, 
zum anderen das allgemeine Gefühl der Gleichgül-
tigkeit, das die Weltbevölkerung hinsichtlich der 
relevanz und Bedeutung den Un entgegenbringt. 
Damit eine der reformen möglich wird, muss poli-
tische energie erzeugt werden und zwar, indem 
diese Herausforderungen gleichzeitig und offensiv 
angegangen werden. 

Zum Problem des erscheinungsbilds: nach wie 
vor leiden die Vereinten nationen unter der Fehl-
einschätzung, dass sie mit ausnahme des Sicher-
heitsrats ›fast nichts‹ tun würden und nicht mehr 
als ein ›veralteter, bürokratischer Debattierclub‹ seien. 

tatsächlich erfährt die Öffentlichkeit nur selten 
von den Maßnahmen, die die Un und ihre Sonder-
organisationen und Fachabteilungen erfolgreich 
durchführen. So wurde beispielsweise jüngst das 
Welternährungsprogramm (World Food Program 
– WFP) für seine arbeit mit dem Friedensnobel-
preis ausgezeichnet. Das WFP versorgt in 83 Län-
dern der Welt fast 100 Millionen Menschen, die 
keinen Zugang zu angemessener ernährung ha-
ben.10 Diese art von Statistiken über die soziale 
und wirtschaftliche entwicklung sind jedoch sel-
ten Gegenstand des trivialen Diskurses, der über 
die Vereinten nationen und ihre Funktionsweise 
geführt wird. Die CoViD-19-Krise hat dies weiter 
verschärft. trotz zahlreicher Medienberichte und 
obwohl die öffentliche aufmerksamkeit auf die 

  9	 Die	neuen	ständigen	Mitglieder	würden	sich	aus	der	Afrikanischen	Union	(AU),	der	Europäischen	Union	(EU),	Brasilien,	China,	Indien,	Japan,	
Russland	und	den	USA	zusammensetzen	–	eine	leichte	Veränderung	gegenüber	den	bisherigen	P5.	Er	schlägt	vor,	dass	die	Gruppe	der	
Mitgliedstaaten,	die	wiedergewählt	werden	können,	aus	Ländern	wie	Argentinien,	Australien,	Ägypten,	Deutschland,	Frankreich,	Großbritannien,	
Indonesien,	Italien,	Kanada,	Mexiko,	Nigeria,	Pakistan,	Südafrika,	Südkorea	und	anderen	bestehen	könnte,	die	entweder	in	der	Vergangenheit	
einen	ständigen	Sitz	angestrebt	haben	oder	sich	aktiv	für	Reformen	einsetzen.	Siehe	dazu	Vesselin	Popovski,	Renovating	the	Principal	Organs	of	
the	United	Nations,	in:	William	Durch/Joris	Larik/Richard	Ponzio	(Hrsg.),	Just	Security	in	an	Undergoverned	World,	Oxford	2018,	S.	391–413.	

10	World	Food	Programme	Overview,	www.wfp.org/overview

Für alle Mitgliedstaaten könnte die  
Ausweitung der Zusammenarbeit eine  
attraktive Perspektive sein.
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Politik des Sicherheitsrats und der Weltgesund-
heitsorganisation (World Health organization – 
WHo) gerichtet ist,11 gibt es kaum Berichterstat-
tung darüber, wie die organisationen zur Lösung 
der Herausforderungen der Pandemie konkret bei-
tragen.12 Durch eine neuausrichtung der öffentli-
chen Diskussion hin zu einer kritischen Bewertung 

dessen, was die Un tun, anstatt zu bewerten, was 
sie nicht tun, sollte es möglich sein, die Wahrneh-
mung ihres Handlungspotenzials allmählich zu ver-
ändern. Darüber hinaus wird der rat durch die 
konsequente Betonung dieser Fragen nicht nur mit 
ermüdender Kritik überhäuft, sondern es wird 
auch eine produktive Debatte über reformen ver-
hindert. Das Potenzial der organisation bleibt so-
mit verborgen.  

als antwort auf die Frage, wie die rolle der 
Vereinten nationen in der Weltordnung aussehen 
sollte, werden drei aspekte aufgegriffen, die allen 
Vorschlägen gemeinsam sind: 

Die normative Funktion der Un sollte weiter-
entwickelt und die rolle und Handlungsfähigkeit 
kleinerer Staaten gestärkt werden. Gleichzeitig soll-
te der humanitäre impuls der Mitgliedstaaten als 
eine Verpflichtung und nicht als eine Wahlmög-
lichkeit verstanden werden. Dies sind Schlüssel-
elemente der reform des Sicherheitsrats, die aller-
dings auf das gesamte Un-System ausgeweitet 
werden sollten. ein solcher ansatz der Förderung 
eines normativen Wandels hat sich in der Vergan-
genheit als wirksam erwiesen, um prozedurale und 
strukturelle Veränderungen herbeizuführen.13

Ferner sollte in diesem Zusammenhang die rol-
le der akteure des Globalen Südens – sowohl der 
staatlichen als auch der nichtstaatlichen – stärker 
ins Blickfeld gerückt werden. Wenn man bedenkt, 

dass diese Gruppe in verschiedenen ausprägungen 
– von der ›afroasiatischen Gruppe‹ bis zur Gruppe 
der 77 (G77) – seit dem Jahr 1960 in der General-
versammlung numerisch die Mehrheit hat, ist es 
unerlässlich, dass sie innerhalb des Un-Systems 
eine wichtigere rolle spielt. Dies ist entscheidend, 
damit das erscheinungsbild der Un als instrument 
westlicher Mächte diversifiziert wird, aber auch 
deswegen, weil es genau diese Gruppe ist, die das 
normative Umfeld der Un am nachhaltigsten ge-
prägt hat. Was in den gegenwärtigen Debatten weit-
gehend fehlt, ist die Berücksichtigung dieser Pers-
pektiven und die entwicklung von integrativen 
Vorschlägen für eine reform der Un, die sich aus 
diesen Positionen ableiten und nicht nur auf deren 
einbeziehung abzielen. repräsentativere Debatten 
darüber, was die Un sind und was sie sein könn-
ten, sind ein wesentlicher ansatzpunkt, um Men-
schen zu einem anderen Denken über die organi-
sation insgesamt zu veranlassen. 

ein weiterer wichtiger Schritt zur Überwindung 
des negativen erscheinungsbilds der organisation 
besteht darin, eine genauere, umfassendere und 
gründlichere analyse des Un-Systems in den Me-
dien und in der Öffentlichkeit vorzunehmen, um 
dem empfinden der allgemeinen Gleichgültigkeit 
der Weltöffentlichkeit den Un gegenüber entge-
genzuwirken. Darüber hinaus ist jedoch auch mehr 
politische energie erforderlich, um diese Probleme 
direkt vom Un-Sekretariat selbst aus anzugehen. 
Diesbezüglich sind einige anstrengungen unter-
nommen worden, insbesondere mit der ernennung 
von Fabrizio Hochschild-Drummond zum Sonder-
berater des Generalsekretärs für die Feierlichkeiten 
zum 75-jährigen Bestehen der Vereinten nationen. 
Sein Programm, die Jugend als wichtigen, aber bis-
her weitgehend ignorierten internationalen akteur 
durch eine reihe globaler Dialoge zum thema ›Die 
Zukunft, die wir wollen, die Vereinten nationen, 
die wir brauchen‹ einzubeziehen, ist ein wichtiger 
Schritt in die richtige richtung. ein innovativer 
ansatz ist, dass einzelpersonen ermutigt werden, 
kollektive Diskussionen auf lokaler ebene über 
eine reihe von Schlüsselfragen zur Un-reform zu 
veranstalten und die antworten dann über einen 
Feedback-Mechanismus direkt an die Vereinten na-

11	 Zum	Beispiel	Rick	Gladstone,	UN	Security	Council	Missing	in	Action	in	Coronavirus	Fight,	New	York	Times,	2.4.2020,	www.nytimes.com/2020/04/ 
02/world/americas/coronavirus-united-nations-guterres.html

12	 Zum	Beispiel	Maryam	Zarnegar	Deloffre,	Failed	or	Failsafe?	Global	Pandemic	Response	as	Polycentric	Governance,	Global	Cooperation	Research,	
A	Quarterly	Magazine,	1/2020,	S.	6–8,	www.gcr21.org/fileadmin/website/publications/Quarterly_Magazine/GCR21_Quarterly_Magazine_1-2020_
April-online.pdf

13	 Zu	diesen	strukturellen	Veränderungen	gehören	die	Einsetzung	des	Sonderausschusses	für	Entkolonialisierung	im	Jahr	1961	und	die	Entwick-
lung	der	normativen	Agenda	rund	um	die	Kampagne	für	eine	neue	internationale	Wirtschaftsordnung	in	den	späten	1960er	Jahren.	Für	weitere	
Informationen	darüber,	wie	die	UN	in	der	Vergangenheit	verändert	und	erneuert	wurden,	siehe	Alanna	O’Malley,	The	Diplomacy	of	Decolonisation,	
America,	Britain	and	the	United	Nations	during	the	Congo	Crisis	1960–1964,	Manchester	2018.	

Die Rolle der Akteure des Globalen Südens 
sollte stärker ins Blickfeld rücken.
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In	June	2019,	when	the	United	Nations	declared	the	intention	to	create	a	
dialogue	around	‘The	Future	we	want,	the	UN	we	need’,	it	was	impossible	
to	imagine	that	the	world	would	be	in	a	global	pandemic	in	2020.	Now,	it	is	
important	to	ask:	what	can	the	UN	do	to	shape	the	future	world	order?	At	
its	core,	this	is	a	fundamental	question	of	how	–	or	whether	or	not	–	it	is	
possible	to	sustain	the	current	global	sense	of	solidarity	and	turn	back	to	
experts	and	institutions	to	facilitate	a	series	of	fundamental	reforms	that	
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tionen weiterzuleiten. Dies ermöglicht es den Men-
schen, mit den Un zu kommunizieren.14 Wichtig 
ist auch, dass dieser ansatz die organisation in 
einen Modus des Zuhörens versetzt, indem er die 
ideen verschiedener lokaler akteure in unterschied-
lichen Kontexten aufgreift. Dadurch wird in vielen 
Fällen das Bollwerk der Politik auf nationaler ebe-
ne umgangen und gleichzeitig die Legitimation und 
reichweite der organisation gefördert. im rahmen 
der Dialoge wird eine reihe von Vorschlägen und 
initiativen für eine reform der Vereinten nationen 
in Schlüsselbereichen erarbeitet. Diese werden sich 
insofern erheblich von den im vorliegenden Beitrag 
erörterten Vorschlägen unterscheiden, als sie nicht 
in die nationale oder regionale politische agenda ein-
fließen werden, sondern von lokalen akteuren und 
akteuren aus abgelegenen regionen stammen, die 
gemeinsam davon betroffen sind, im gegenwärtigen 
Global-Governance-System nicht wahrgenommen 
zu werden. Die genauen ergebnisse und Vorschlä-
ge liegen zwar noch nicht vor, dennoch kann diese 
initiative als ein bahnbrechender Schritt in die 
richtige richtung interpretiert werden. Die Un kön-
nen so mehr eigenverantwortung für ihr eigenes 
Schicksal übernehmen, indem sie sich gemäß der 
Präambel der Un-Charta an ›Wir, die Völker‹ wen-
den, die in ihrer rhetorik so oft beschworen wer-
den. andererseits bietet die initiative auch der Welt-
öffentlichkeit die Möglichkeit, sich aktiv mit der 
organisation auseinanderzusetzen, anstatt abseits 
zu stehen und die Politik den Mitgliedstaaten zu 
überlassen. aus dieser doppelten Perspektive könn-
te die initiative eine einmalige Gelegenheit sein, 
den ›Geist‹ des Multilateralismus, der gegenwärtig 
verströmt wird, auszuweiten und zu fördern. 

Die UN im Zentrum der Weltordnung 

aktuell zeigt sich, dass es wichtiger denn je ist, die 
Vereinten nationen wieder stärker in die Pflicht zu 
nehmen. Gleichzeitig muss der Weltbevölkerung, 
die in den letzten Jahrzehnten von der organisa-
tion ignoriert wurde, wieder mehr rechte einge-
räumt werden. Für die Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler ist es unabdingbar, eine öffentli-
che, akademische Diskussion über die Vereinten 
nationen zu führen, die ausgewogen, aber auch 
innovativ ist. Diese Diskussionen müssen über die 
Parameter ermüdender Debatten bezüglich einer 
revision der Charta und einer reform des Sicher-
heitsrats hinausgehen. im Mittelpunkt steht dabei 
die Frage, die beides überlagert: Wie kann die Wis-

senschaft für diese Debatten am besten politische 
energie erzeugen und diese nutzen und fördern? 
Wenn die Fachleute in einen direkten Dialog mit 
den Un eintreten und die nächste Generation 
dazu anleiten, anders über das Potenzial und die 
Probleme der organisation zu denken, wird dies 
positive nebeneffekte auf politischer ebene haben, 
sowohl für jeden einzelnen als auch innerhalb der 
Mitgliedstaaten. 

ein letzter Vorschlag besteht darin, die hochge-
steckten Ziele und Programme der Vereinten nati-
onen in konkrete Maßnahmen auf lokaler ebene 
umzusetzen. Dies ist bei der humanitären arbeit 
der Un bereits gängige Praxis. Wenn jedoch Mo-
delle und Simulationen entwickelt würden, um die 
Umsetzung der Un-ideen und die Logik ihrer Maß-
nahmen zu demonstrieren, könnte dadurch die so-
genannte ›Black Box‹ der arbeitsweise der Un ge-
öffnet werden. Vielleicht ist es möglich, die Welt 
der hohen Diplomatie klarer von der Welt der Un-
Maßnahmen zu trennen. Mit einem solchen an-
satz könnten die Möglichkeiten zur Umsetzung der 
Ziele für nachhaltige entwicklung (Sustainable 
Development Goals – SDGs) verbessert werden. 
Damit würde nicht nur ›Die Zukunft, die wir wol-
len, die Vereinten nationen, die wir brauchen‹ ge-
schaffen werden, sondern auch eine gerechtere, aus-
gewogenere Weltordnung mit gleichen Chancen für 
alle – mit den Vereinten nationen im Zentrum und 
nicht am rande der internationalen Beziehungen.

Aus dem Englischen von Angela Großmann

14	 United	Nations,	UN75,	Join	the	Conversation,	www.un.org/en/un75/join-conversation
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Aus dem Bereich 
der Vereinten Nationen

Das Übereinkommen zur Beseiti-
gung jeder Diskriminierung der 
Frau (Frauenrechtskonvention) 

wurde am 18. Dezember 1979 von der 
Un-Generalversammlung angenommen. 
im Jahr seines 40-jährigen Bestehens blieb 
die Zahl der Vertragsstaaten bei 189. Das 
Fakultativprotokoll zur Frauenrechts-
konvention, das individualbeschwerden 
ermöglicht, wurde im Jahr 2019 von 
Benin, Malta, den Marshallinseln und 
dem Staat Palästina ratifiziert. Mit 113 
Vertragsstaaten ist es einer der am wei-
testen verbreiteten Beschwerdemecha-
nismen unter den Un-Menschenrechts-
übereinkommen.

Der Ausschuss zur Beseitigung je- 
der Form der Diskriminierung der Frau 
(Committee on the Elimination of Dis-
crimination against Women – CEDAW) 
überwacht die einhaltung der Frauen-
rechtskonvention. im Berichtszeitraum 
hielt er drei tagungen ab, prüfte 22 
Staatenberichte und behandelte 17 in-
dividualbeschwerden. Des Weiteren gab 
der ausschuss drei gemeinsame Stel-
lungnahmen ab.

Individualbeschwerden

im 20. Jahr nach der Verabschiedung 
des Fakultativprotokolls in der Un-Ge-
neralversammlung stellte der ausschuss 

in sechs der 17 behandelten individual-
beschwerden Verstöße gegen das Überein-
kommen fest. Drei der Verfahren wur-
den beendet, weil der Kontakt zur Be- 
schwerdeführerin abgebrochen (o.D.a. 
gegen Dänemark) oder der Beschwerde-
grund weggefallen war (n.a.S. gegen Dä-
nemark und r.M. et al. gegen die Schweiz). 

Der CeDaW erklärte acht Verfah -
ren für unzulässig, weil der nationale 
rechtsweg nicht ausgeschöpft worden 
war oder aufgrund der vorgebrachten 
Beweise keine Verletzung der Frauen-
rechtskonvention festgestellt werden 
konnte. Dies umfasste Beschwerden zur 
Verharmlosung von Vergewaltigung in 
einem Buch zur englischen Grammatik 
(Polish Society of anti-Discrimination 
Law gegen Polen), einen Sorgerechtsfall 
(K.B. gegen Großbritannien) sowie eine 
Beschwerde zu Diskriminierung auf-
grund der sexuellen orientierung (K.K. 
gegen russland). Des Weiteren wurde die 
Beschwerde von aktivistinnen behan-
delt (a.J. et al. gegen Großbritannien), 
deren Partner sich als verdeckte Polizei-
ermittler herausstellten, die sie ausspio-
niert hatten. Die Beschwerde wurde auf-
grund bereits vereinbarter und ange- 
nommener Kompensationszahlungen im 
nationalen rechtsverfahren für unzuläs-
sig erklärt. im Fall J.D. et al. gegen tsche-
chien, in dem es um die Sterilisation von 
sechs roma-Frauen ohne ihre einver-

ständniserklärung ging, befand der aus-
schuss, dass der nationale rechtsweg nicht 
voll ausgeschöpft worden sei, und erklärte 
die Beschwerde deshalb für unzulässig.

in den Fällen a.r.i., a.n.a., K.i.a. 
gegen Dänemark ging es um Beschwer-
den abgelehnter asylbewerberinnen, die 
ihre rechte nach der Frauenrechtskon-
vention verletzt sahen. Der ausschuss 
wies die Beschwerden mit dem Hinweis 
ab, dass er die entscheidungen von asyl-
verfahren in den Vertragsstaaten nicht 
bewerten könne, sondern lediglich die 
Übereinstimmung mit der Konvention. 
Der Fall r.S.a.a. et al. gegen Dänemark 
hatte hingegen erfolg. Der ausschuss 
befand, dass die Behörden die von der 
Beschwerdeführerin und ihren töchtern 
vorgebrachten risiken, die mit einer ab-
schiebung nach Jordanien für sie ver-
bunden seien, nicht ausreichend und vor-
urteilsfrei geprüft hätten. 

im Fall Ciobanu gegen die republik 
Moldau folgte der CeDaW der Beschwer-
de einer Mutter, die sich von der staatli-
chen Sozialversicherung in ihren ren-
tenansprüchen aufgrund der Pflege ihrer 
schwerbehinderten tochter benachteiligt 
sah. Da es aufgrund geschlechtsspezifi-
scher Stereotype vor allem Frauen seien, 
die sich in der republik Moldau um ihre 
schwerbehinderten Kinder kümmerten, 
sei es eine indirekte Diskriminierung, 
dass die Pflege schwerbehinderter Kin-
der in den Jahren 1999 bis 2016 bei der 
Sammlung von rentenansprüchen nicht 
berücksichtigt worden sei.

Bei vier weiteren erfolgreichen Be-
schwerden ging es um geschlechtsbasier-
te und häusliche Gewalt gegen Frauen 
(X. und Y., S.t. gegen russland, S.L. ge-
gen Bulgarien, o.M. gegen die Ukraine). 
in den zwei Fällen gegen russland be-
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fand der ausschuss, dass die Behörden 
ihrer Pflicht nicht nachgekommen seien, 
angesichts der Beweislage Strafverfahren 
einzuleiten. außerdem sei den opfern ei -
ne Mitschuld am Verhalten der täter 
gegeben worden. auch im Fall S.L. ge-
gen Bulgarien stellte der CeDaW Ver-
stöße gegen die Frauenrechtskonvention 
fest, da der Staat opfer von häuslicher 
Gewalt nicht ausreichend schütze. 

im Fall o.M. gegen die Ukraine ging 
es um eine ukrainische Mutter christli-
chen Glaubens in Jordanien, die ihren 
jordanischen ehemann wegen häuslicher 
Gewalt angezeigt und das Sorgerecht für 
ihre beiden töchter beantragt hatte. Sie 
verlor den Sorgerechtsstreit gegen den 
jordanischen Vater. Der CeDaW be-
fand, dass die ukrainische Botschaft ih-
rer Pflicht nicht nachgekommen sei, 
o.M. als opfer geschlechtsbasierter Ge-
walt zu unterstützen und ihr in anbe-
tracht des auf arabisch stattfindenden 
Sorgerechtsstreits nach dem Gesetz der 
Scharia beizustehen.

Gemeinsame Stellungnahmen

anlässlich des 40. Jubiläums der Frauen-
rechtskonvention gaben der CeDaW und 
die interparlamentarische Union (iPU) am 
internationalen Frauentag eine gemein-
same Stellungnahme zu Frauen in politi-
schen Führungspositionen ab. Für die De-
mokratie, Friedensprozesse und das er- 
reichen der agenda 2030 für nachhaltige 
entwicklung (agenda 2030) sei die gleich-
berechtigte Beteiligung von Frauen an po-
litischen entscheidungsprozessen zentral.

Zum Un-Klimagipfel im September 
2019 in new York erarbeitete der aus-
schuss eine gemeinsame Stellungnahme 
zum thema Menschenrechte und Klima-
wandel mit fünf weiteren Un-ausschüs-
sen. in der Stellungnahme hoben die aus-
schüsse die besondere Gefahr des Kli- 
mawandels für verwundbare Gruppen 
hervor. Frauen, Kinder, Personen mit Be-
hinderung und indigene Bevölkerungs-
gruppen seien durch bestehende Benach-
teiligungen disproportional negativ vom 
Klimawandel betroffen. Staaten sollten 
alle betroffenen Gruppen einbeziehen. 

am internationalen Mädchentag ver-
öffentlichten der CeDaW und der aus-
schuss für die rechte des Kindes (Com-

mittee on the rights of the Child – CrC) 
eine gemeinsame Stellungnahme, in der 
sie mehr aufmerksamkeit für die wei-
terhin bestehenden Diskriminierungen 
– häufig mit Gewalt verbunden – von 
Mädchen forderten.

Tagungen 2019

Der CeDaW traf sich im Jahr 2019 zu 
drei tagungen in Genf: 72. tagung: 
18.2.–8.3.; 73. tagung: 1.–19.7. und 74. 
tagung: 21.10.–8.11.2019. im Berichts-
zeitraum befasste sich der ausschuss 
mit 22 Staatenberichten. im Folgenden 
werden einige abschließende Beobach-
tungen beispielhaft dargestellt.

72. Tagung

auf seiner Frühjahrstagung prüfte der 
CeDaW die Staatenberichte aus angola, 
antigua und Barbuda, Äthiopien, Botsu-
ana, Großbritannien, Kolumbien, Myan-
mar und Serbien. 

Der Bericht von Myanmar wurde im 
rahmen des außergewöhnlichen Melde-
verfahrens angefordert. Der ausschuss 
zeigte sich tief besorgt über die Lage der 
rohingya in nord-rakhine. insbesonde-
re Frauen und Mädchen seien im Zu-
sammenhang mit den Militäroperationen 
systematisch zum Ziel von geschlechts-
spezifischer Gewalt, sexuellen Übergrif-
fen, Vergewaltigungen und Verstümme-
lungen geworden. Das ausmaß der Ge- 
walt habe seit august 2017 zur Vertrei-
bung von über 745 000 rohingya ge-
führt, die nach Bangladesch geflohen 
seien. Ungefähr 596 000 weitere staaten-
lose rohingya seien in nord-rakhine wei-
terhin Verfolgung und Gewalt ausgesetzt. 
Der CeDaW kritisierte, dass Menschen-
rechtsverletzungen von den Behörden in 
Myanmar nicht verfolgt würden.

73. Tagung

auf seiner zweiten tagung im Berichts-
zeitraum behandelte der CeDaW die 
Staatenberichte aus Côte d’ivoire, der 
Demokratischen republik Kongo, Gu-
yana, Kap Verde, Katar, Mozambik und 
Österreich.

Der ausschuss begrüßte die von Côte 
d’Ivoire erlassenen Gesetze zur Verbes-
serung der Lage von Frauen in den Be-
reichen Bildung, recht und bei der Be-
kämpfung von Menschenhandel. eben - 
so wurde die ratifizierung verschiede-
ner internationaler Konventionen posi-
tiv hervorgehoben. Der CeDaW wür-
digte außerdem die einführung ver- 
schiedener Programme zur Vermeidung 
und Verfolgung sexualisierter und ge-
schlechtsspezifischer Gewalt sowie zur 
Verbesserung der Gesundheit von Mut-
ter und Kind. Der ausschuss kritisierte, 
dass Fälle sexualisierter Gewalt trotz der 
eingeleiteten Maßnahmen häufig straf-
los blieben. es fehle außerdem an der 
nötigen medizinischen Versorgung so-
wie an Maßnahmen zur rehabilitation 
und inklusion der opfer. Der ausschuss 
forderte die regierung auf, für die Prä-
sidentschaftswahl ende oktober 2020 
Vorkehrungen zum Schutz von Frauen 
und Mädchen vor geschlechtsspezifischer 
Gewalt zu treffen und sich internationa-
le Unterstützung zu holen.

74. Tagung 

auf der Herbsttagung betrachtete der 
CeDaW Staatenberichte aus andorra, 
Bosnien und Herzegowina, irak, Kam-
bodscha, Kasachstan, Litauen und den 
Seychellen. 

Der ausschuss lobte Litauen für seine 
Fortschritte in der Gesetzgebung zur 
Gleichbehandlung und Gleichstellung von 
Frauen. er hob die Klarstellung und er-
weiterung der Definition von Diskrimi-
nierung in der arbeitswelt positiv her-
vor. Gleichzeitig empfahl der ausschuss 
den anwendungsbereich des Gesetzes 
auf den privaten Bereich auszuweiten, 
um geschlechtsspezifischer Diskriminie-
rung entgegenzuwirken. außerdem for-
derte der CeDaW die regierung auf, 
intersektionale Formen der Diskrimi-
nierung in der Gesetzgebung zu berück-
sichtigen.
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Der Ausschuss für die Beseitigung 
der Rassendiskriminierung (Com-
mittee on the Elimination of Ra-

cial Discrimination – CERD) tagte im 
Jahr 2019 dreimal am amtssitz der Ver-
einten nationen in Genf: 98. tagung: 
23.4.–10.5.; 99. tagung: 5.–29.8. und 
100. tagung: 25.11.–13.12.2019.

Hauptaufgabe des ausschusses ist die 
Überwachung der Umsetzung des Inter-
nationalen Übereinkommens zur Besei-
tigung jeder Form von Rassendiskri-
minierung (International Convention on 
the Elimination of all Forms of Racial 
Discrimination – ICERD). Mit abschluss 
der 100. tagung stieg durch den Beitritt 
angolas, Dominicas und der Marshall-
inseln die Zahl der Vertragsstaaten auf 
182. Der CerD hat seit dem Jahr 1984 
die aufgabe, Mitteilungen gemäß arti-
kel 14 des Übereinkommens zu prüfen. 
Sie ermöglichen es einzelpersonen, eine 
Verletzung des Übereinkommens durch 
jene Vertragsstaaten zu rügen, die die 
Prüfungskompetenz des ausschusses an-
erkannt haben. insgesamt lassen jedoch 

nur 58 Staaten dieses individualbe- 
schwer deverfahren zu.

Frühwarnverfahren

Der ausschuss nutzte außerdem die Mög-
lichkeit, im rahmen des Frühwarnver-
fahrens auf drohende oder bereits be-
stehende Übereinkommensverletzungen 
unabhängig vom erwähnten Kontrollzy-
klus zu reagieren. auf seiner 100. ta-
gung verabschiedete er eine entschei-
dung zum Umgang Kanadas mit Groß- 
bauprojekten, die auf traditionell von 
indigenen bewohnten Landflächen ge-
plant werden. Der CerD zeigte sich be-
sorgt, dass sich trotz mehrfacher er-
mahnung Kanada weigerte, für derartige 
Bauprojekte die freie, vorherige und in-
formierte Zustimmung aller betroffenen 
indigenen Bevölkerungsgruppen einzu-
holen. Der Bau zweier Fracking-Gas-
Pipelines wird von vielen Protesten be-
gleitet. Der CerD forderte die kanadi- 
sche regierung auf, den Bau an den Pipe-

lines teilweise auszusetzen, bis die Zu-
stimmung der indigenen Bevölkerung ein-
geholt worden ist. Generell empfahl der 
ausschuss dem kanadischen Staat, einen 
rechtlichen und institutionellen rahmen 
zu schaffen, um bei Großbauprojekten 
stets eine angemessene Konsultation mit 
indigenen Völkern zu ermöglichen. 

Staatenbeschwerden

am ende seiner 99. tagung traf der aus-
schuss eine historische entscheidung 
über ihm zugetragene Staatenbeschwer-
den, denn zum ersten Mal seit seiner 
Gründung erklärte er sich selbst für ju-
ristisch zuständig und die Beschwerden 
für zulässig. Katar hatte sowohl gegen 
Saudi-arabien als auch gegen die Verei-
nigten arabischen emirate Beschwerde 
erhoben und Konventionsverletzungen 
derart geltend gemacht, dass die beiden 
Länder eine reihe diskriminierender 
Maßnahmen gegen Katar ergriffen hät-
ten. Hierunter fielen die kollektive aus-
weisung aller Katarerinnen und Katarer 
aus ihrem Gebiet, ein einreiseverbot so-
wie die umfangreiche Verletzung ihrer 
Grundrechte im Bereich des eherechts, der 
Meinungsfreiheit, der ausbildung oder 
auch der gesundheitlichen Versorgung. 

in seiner 100. tagung entschied der 
ausschuss über seine Zuständigkeit be-
züglich einer Beschwerde des Staates Pa-
lästina gegen israel. Diese wurde von 
israel bestritten, da es den Staat Paläs-
tina völkerrechtlich nicht als Staat und 
dementsprechend auch nicht als Ver-
tragsstaat der Konvention anerkenne. 
Hingegen wolle man etwaige Konflikte 
im direkten Dialog mit der palästinen-
sischen autonomiebehörde ansprechen. 
Der ausschuss entschied auch hier zu-
stimmend über seine Zuständigkeit. Zwar 
sei es nach dem allgemeinen internatio-
nalen Vertragsrecht anerkannt, dass ein 
Mitgliedstaat eines multilateralen Ver-
trags durch eine einseitige erklärung ver-
tragliche Beziehungen mit einem rechts-
träger, den er nicht anerkennt, ausschlie- 
ßen könne. Jedoch entbinde dieser aus-
schluss den Staat nicht von seinen Erga-
omnes-Verpflichtungen. Um solche han-
dele es sich jedoch bei den Verpflichtun - 
gen der nichtdiskriminierung auf rassis-
tischer Grundlage, da sie das Gemein-
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Die	Wet’suwet’en	und	ihre	Unterstützer	demonstrierten	am	8.	Februar	2020	in	Toronto	und	
weiteren	kanadischen	Städten	gegen	den	Bau	einer	670	Kilometer	langen	Pipeline	durch	die	
Firma	Coastal	GasLink.	Mit	der	Pipeline	soll	Erdgas	durch	den	Norden	Kanadas	und	damit	durch	
das	Land	der	›First	Nations‹	befördert	werden.			FOTO:	JASON	HARGROVE,	FLICKR.COM/PHOTOS/SALTY_SOUL/
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wohl aller und nicht die individuellen 
interessen einzelner Staaten zum Ziel 
haben.

Staatenberichte

im rahmen seiner Frühjahrstagung be-
fasste sich der ausschuss mit den Staa-
tenberichten der Länder andorra, Gua-
temala, Litauen, Sambia und Ungarn. im 
rahmen seiner Sommertagung setzte sich 
der ausschuss mit den Staatenberichten 
von el Salvador, island, Mexiko, der 
Mongolei, dem Staat Palästina, Polen 
sowie tschechien auseinander. in seiner 
100. tagung standen die Staatenberich-
te irlands, israels, Kambodschas, Ko-
lumbiens und Usbekistans zur Überprü-
fung an. Von den 17 abgegebenen ab - 
schließenden Bemerkungen wird im Fol-
genden auf vier näher eingegangen.

Der ausschuss zeigte sich in Bezug 
auf Ungarn besorgt darüber, dass die in 
den Jahren 2002 und 2003 beschlosse-
nen antidiskriminierungsgesetze nicht 
vollständig umgesetzt wurden. in Bezug 
auf Hasskriminalität besorgte den CerD 
das konstant hohe Vorkommen im gan-
zen Land. Vor allem die mangelnde Ver-
folgung sowie die falsche Klassifizierung 
solcher Fälle verhindere einen wirksamen 
Schutz verwundbarer Gruppen. insbe-
sondere wurde bemängelt, dass Geset-
ze, die gegen Hasskriminalität schützen 
sollen, überwiegend zum Schutz der 
Mehrheitsgesellschaft angewandt wur-
den. ebenso bemängelte er, dass härte-
re Strafen verhängt wurden, wenn die 
täterinnen und täter einer ethnischen 
Minderheit angehören. Zutiefst alar-
miert war der ausschuss über die weite 
Verbreitung von Hassreden – selbst auf 
regierungsebene – gegen roma, Mi-
grantinnen und Migranten, Flüchtlinge, 
asylsuchende sowie anderen Minder-
heiten.

Der ausschuss bedauerte zunächst, 
dass der Staatenbericht von Sambia mit 
einer Verspätung von neun Jahren ein-
gereicht wurde. er hob die Verabschie-
dung eines Gesetzes positiv hervor, das 
die Beendigung eines arbeitsverhältnis-
ses aufgrund von ethnizität, Hautfarbe 
oder ›Stammeszugehörigkeit‹ verbiete. Der 
ausschuss kritisierte jedoch, dass die in-
digenen Volksgruppen der San und der 

Khoe, die die ersten Bewohnerinnen und 
Bewohner Sambias waren, nicht als na-
tionale Minderheiten anerkannt seien. 
Sie lebten vielfach in armut und hätten 
keinen Zugang zu guter Bildung, ange-
messenem Wohnraum, Gesundheitsver-
sorgung, politischer Partizipation oder 
ihren traditionellen Gebieten. ebenfalls 
beunruhigt war der ausschuss über die 
Situation von Menschen mit albinismus. 
Diese seien in Sambia, trotz staatlicher 
Bemühungen, in den Bereichen arbeit, 
Gesundheit und ausbildung immer noch 
der Stigmatisierung und Diskriminie-
rung ausgesetzt. So gingen etwa 25 Pro-
zent der Kinder mit albinismus nicht zur 
Schule. Vor allem besorgten den aus-
schuss Berichte über entführungen oder 
gar Morde an den betroffenen Menschen. 
im Bereich Menschenrechte und Wirt-
schaft zeigte sich der ausschuss über 
Menschenrechtsverletzungen beunruhigt, 
die gegen schwarze angestellte sowie 
Migrantinnen und Migranten im Be-
reich der Landwirtschaft sowie des Berg-
baus stattfänden.

Der ausschuss zeigte sich im Fall von 
Mexiko besorgt über die Menschenrechts-
situation von indigenen Menschen, Men-
schen afrikanischer abstammung sowie 
Migrantinnen und Migranten. er war 
alarmiert durch Berichte über Hass-
kriminalität von angehörigen dieser 
Gruppe bis hin über das Verschwinden-
lassen von Menschenrechtsaktivistinnen 
und -aktivisten. er äußerte insbesonde-
re Besorgnis über intersektionale For-
men der Diskriminierung speziell gegen 
indigene Frauen, die in Gefängnissen 
überrepräsentiert und von Zwangssteri-
lisierung bedroht seien. Während der 
ausschuss begrüßte, dass Mexiko afro-
mexikanische Menschen als eigene iden-
tität anerkannt habe, beklagte er die 
mangelnde Klarheit darüber, welche Be-
deutung diese identität letztlich mit sich 
bringe. afromexikanische Menschen sei-
en ebenso wie indigene Mexikanerinnen 
und Mexikaner besonders stark von den 
Folgen des Klimawandels sowie von struk-
tureller Diskriminierung und Zwangs-
vertreibung betroffen. Der ausschuss 
ermutigte den Vertragsstaat, disaggre-
gierte Daten über Diskriminierung be-
reitzustellen.

Zu Kambodscha begrüßte der aus-
schuss eine reihe von neuen politischen 

Maßnahmen und nationalen Strategien 
zur Beseitigung von Diskriminierung. 
Hierzu zählt der Beschluss eines natio-
nalen aktionsplans zur mehrsprachigen 
ausbildung und die Verleihung von Land-
rechten an kommunalem Land für indi-
gene Bevölkerungsgruppen. ebenso be-
grüßte er die graduelle Umsiedlung viet- 
namesischstämmiger Menschen auf ge-
eignete Flächen. Der ausschuss bedau-
erte jedoch, dass der Staat keine umfas-
senden informationen zur nationalen 
Umsetzung des iCerD geliefert habe. 
Beunruhigt war der CerD über die 
Lage der in Kambodscha lebenden Viet-
namesinnen und Vietnamesen, die neben 
struktureller Benachteiligung auch op-
fer von Gewalt wurden. alarmiert zeigte 
sich der ausschuss über die Situation der 
Volksgruppe der Khmer Krom, die auf-
grund struktureller Diskriminierung so-
gar der Gefahr der Staatenlo sigkeit aus-
gesetzt seien. Zutiefst besorgt zeigte sich 
der ausschuss über die tatsache, dass 
Kambodscha nach wie vor eine Quelle, 
ein Ziel und ein Durchgangsort für Men-
schenhandel, insbesondere Frauenhandel 
mit dem Ziel der sexuellen ausbeutung 
sowie der ausbeutung der arbeitskraft 
darstelle. ebenfalls Grund zur Sorge bö-
te die Diskriminierung von Menschen 
christlichen oder muslimischen Glau-
bens sowie die sehr niedrige rate bei 
der anerkennung von Flüchtlingen.

Wahlen

am 21. Juni 2019 fand am Un-amtssitz 
in new York das 28. treffen der Vertrags-
staaten der Konvention statt, auf der die 
neue Zusammensetzung des ausschusses 
gewählt wurde. Hierbei ist auch die Wahl 
des deutschen Verfassungs- und Völker-
rechtlers Mehrdad Payandeh bestätigt 
worden. Die neuen Mitglieder des 18 
Personen umfassenden ausschusses tra-
ten am 19. Januar 2020 ihr amt an. 

Damaris Uzoma
(Dieser	Beitrag	setzt	den	Bericht	von	
Alexandra	Steinebach,	Ausschuss	für	
die Beseitung der Rassendiskrimi-
nierung:	95.	bis	97.	Tagung	2018,	VN	
6/2019,	S.	278f.,	fort.)
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Stärkung des Privatsektors 
und von Kleinst-, Klein- und 
mittelständischen Unterneh-
men durch investitionsförde-
rung ein. Sie bringt ein tiefes 
Verständnis für die Heraus-
forderungen mit, denen sich 
anfällige Volkswirtschaften 
wie die kleinen inselstaaten 
unter den entwicklungslän-
dern (SiDS) und die am 
wenigsten entwickelten 
Länder (LDCs) gegenüber-
sehen. Sie gilt als starke 
Verfechterin der Gleichstel-
lung der Geschlechter im 
Handel und engagiert sich 
für die Gleichberechtigung 
von Frauen beim Zugang zu 
den Märkten. angesichts der 
auswirkungen, die die 
CoViD-19-Pandemie auf 
das globale Handelssystem 
ausgelöst hat, wird die itC 
bei der Unterstützung des 
aufbaus stärkerer und 
widerstandsfähigerer 
Unternehmen und Länder 
eine entscheidende rolle 
spielen. 

Entwicklung

Die Kenianerin Alice 
Wairimu Nderitu 
wurde am 10. novem-

ber 2020 von Un-General-
sekretär antónio Guterres 
zur Sonderberaterin für die 
Verhütung von Völkermord 
ernannt. Sie folgt dem 
Senegalesen adama Dieng, 
der den Posten seit Juli 2012 
bekleidete (vgl. Personalien, 
Vn, 4/2012, S. 183). 
nderitu erfuhr bisher aner- 
kennung für ihre arbeit in 
den Bereichen Friedenskon-
solidierung und Gewaltprä-
vention. als Mediatorin 
leitete sie Versöhnungspro-
zesse in Kenia sowie in 
anderen afrikanischen 
Ländern. Sie war Kommis-
sarin der nationalen Kohä- 
sions- und integrationskom-
mission in Kenia (2009–
2013) und engagierte sich 
unter anderem als Gründerin 
von ›Community Voices for 
Peace and Pluralism‹, einem 
netzwerk afrikanischer 
Frauen für die Verhinderung 
von gewalttätigen, ethni-
schen, rassistischen und 
religiösen Konflikten. 

Die Mexikanerin María 
Eugenia (Gina) Casar 
wurde am  

23. September 2020 zur 
Beigeordneten exekutiv-
direktorin und Hauptbera-
terin des Welternährungs-
programms (WFP) für 
arbeitsplatzkultur durch 
Un-Generalsekretär 
antónio Guterres, den 
exekutivdirektor des 
Welternährungsprogramms 
(WFP) David Beasley und 
den Generaldirektor der 

die von September 2020 bis 
September 2021 dauert. Der 
Diplomat und rechtswissen-
schaftler bekleidete in seiner 
39-jährigen Karriere 
mehrere hochrangige Posten. 
er war unter anderem 
Ständiger Vertreter der 
türkei bei der europäischen 
Union (eU) und Berater der 
Ständigen Vertretung bei der 
organisation für wirtschaft-
liche Zusammenarbeit und 
entwicklung (oeCD). in der 
Zeit von 2014 bis 2016 war 
er Minister für eU-angele-
genheiten und Chefunter-
händler. als Präsident der 
Generalversammlung setzt 
sich der Diplomat besonders 
für die Bekräftigung des 
kollektiven engagements für 
den Multilateralismus, die 
rechte der Frauen, Geschlech-
tergerechtigkeit und die er- 
reichung der Ziele für  
nachhaltige entwicklung 
(SDGs) ein. 

Wirtschaft

Un-Generalsekretär 
antónio Guterres er- 
nannte die Jamaikane-

rin Pamela Coke-Hamilton 
im Juli 2020 zur exekutiv-
direktorin des internationa-
len Handelszentrums (itC). 
Sie nahm ihr amt am 1. ok - 
tober 2020 auf. Das itC ist 
eine gemeinsame agentur 
der Handels- und entwick-
lungskonferenz der Verein-
ten nationen (UnCtaD) 
und der Welthandelsorgani-
sation (Wto). als exekutiv-
direktorin der Karibischen 
agentur für exportentwick-
lung setzte sich die rechts-
wissenschaftlerin für die 

ernährungs- und Landwirt-
schaftsorganisation (Fao) 
Qu Dongyu ernannt. Casar 
verfügt über umfangreiche 
Managementerfahrung 
sowohl in nationalen und 
internationalen organisatio-
nen sowie im akademischen 
Bereich. Zuvor war sie 
Untergeneralsekretärin und 
stellvertretende administra-
torin im entwicklungspro-
gramm der Vereinten 
nationen (UnDP), davor 
stellvertretende Generalse-
kretärin und rechnungsprü-
ferin im Un-Sekretariat 
sowie als stellvertretende 
exekutivdirektorin und 
Finanzleiterin des WFP in 
rom tätig. in ihrer neuen 
aufgabe ist sie für die 
Bemühungen des WFP  
zur Stärkung des Personal-
managements verantwort-
lich. 

UN-General- 
versammlung

Am 17. Juni 2020 
wählte die General-
versammlung der 

Vereinten nationen Volkan 
Bozkir aus der türkei zum 
Präsidenten ihrer 75. Sit zung, 

Zusammengestellt	von	 
Carolin	Funcke	und	 
Monique	LehmannVolkan	Bozkir			UN	PHOTO:	MARK	GARTEN

Pamela Coke-Hamilton    
FOTO:	TIMOTHY	SULLIVAN	(UNCTAD)



Vereinte nationen 6/2020          279

Buchbesprechungen

Station eines  
langen Weges

Gerd Kaminski

Rosemary	Foot

China, the UN, and 
Human Protection. 
Beliefs, Power, Image

Oxford:	Oxford	
University	Press	2020,	
336	S.,	 
25,00 Brit. Pfund

am anfang ihres Werkes schreibt rose-
mary Foot: »Der tiefpunkt der Beur-
teilung der Vereinten nationen durch die 
Volksrepublik China kam wahrschein-
lich im Jahr 1965«. Sie zitiert dabei eine 
Charakterisierung der Beijinger Volks-
zeitung mit »schmutzige internationa-  
le Börse im Griff einiger weniger Mäch-
te.«

Vielleicht wäre dem nicht auf China 
spezialisierten Publikum ein Hinweis 
dienlich gewesen, dass Politik und Dok-
trin der Volksrepublik in den ersten Jah-
ren der Un keineswegs negativ gegen-
übergestanden waren. in seinem artikel 
»Über die Koalitionsregierung« begrüß-
te das frühere Staatsoberhaupt Mao tse-
tung die Beschlüsse über die Gründung 
und Ziele der Vereinten nationen. Die-
ser bewog den amerikanischen Präsi-
denten Franklin D. roosevelt, der Dele-
gation tschiang Kai Scheks mit dem 
späteren Präsidenten des obersten Ge-
richtshofs und danach Parlamentspräsi-
denten Dong Biwu einen Vertreter der 
kommunistischen Partei aufzuzwingen. 
in einer reihe von Verträgen der Volks-
republik China aus den 1950er Jahren 
wurde auf die Un-Charta Bezug ge-
nommen.

Foots Buch zeigt mit akribischen De-
tails, wie die Vereinten nationen nach 
anfänglicher Skepsis zum Vehikel der 
Politik der Volksrepublik China gewor-
den sind. Die autorin macht deutlich, 
wie sich Chinas fundamentales Bekennt-
nis zum allgemein gültigen Vorrang des 
Staates zu einer Kombination der Priori-
täten Staat, Sicherheit und entwicklung 
gewandelt hat. Sie zeigt auch, wie China 
– trotz nachweisbarer Berücksichtigung 
von eigeninteressen – sich heute nicht 
als revolutionärer Veränderer der Un 
sieht, sondern sich vielmehr als ortho-
doxen Verteidiger der Weltorganisation 

gegen die Unterminierung von Grund-
prinzipien begreift.

Mit recht misst rosemary Foot der 
erforschung der sehr aktiven Doktrin 
auf staatliche Positionen eine Bedeutung 
zu. Hinsichtlich ihrer Deutung der neu-
esten Zeit unter dem Staatsoberhaupt Xi 
Jinping räumt sie ein, dass Menschen-
rechte in Xis reden eher selten vorkom-
men. Vielleicht sollte man dem hinzufü-
gen, dass in Xis ›Chinesischem traum‹ 
Menschenrechte gar nicht vorkommen, 
sondern von der chinesischen Doktrin 
hineininterpretiert werden. Foot erwähnt 
als Positivum des chinesischen ansat zes 
zu humanen aktionen das historische 
tianxia-System einer Staatengemeinschaft 
mit einem wohlwollenden chinesischen 
Kaiser an der Spitze. anzumerken ist 
dazu, dass wichtige Vertreter der tian-
xia-Schule wie Zhao tingyang meinen, 
die Vereinten nationen seien bloß »ein 
politischer Markt für nationen« und 
besser durch das chinesische tianxia- 
System zu ersetzen.

aufgrund des erscheinungsdatums 
ihres Buches konnte Foot nicht mehr auf 
das von Xi neu formulierte »Menschen-
recht auf Glück« eingehen, das auch im 
letzten chinesischen Weißbuch zu den 
Menschenrechten nachzulesen ist. Ver-
treterinnen und Vertreter der chinesi-
schen Doktrin haben betont, dass in die-
sem »Glück« auch die politischen rechte 
enthalten sein müssen.

Foots Werk verzichtet auf die bei 
Studien über China üblich gewordenen 
Schwarz-Weiß-Zeichnungen, stattdes-
sen zeigt sie mit viel beeindruckender 
Detailinformation die positiven und we-
niger positiven Seiten des chinesischen 
en gagements bei friedenssichernden ak-
tionen der Un auf. Sie entspricht damit 
einhellig dem chinesischen idiom »ein 
Buch öffnen schafft Vorteile«.
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Ein Begriff im Fokus
Tina Rosner-Merker

Matthias Lindhof

Internationale 
Gemeinschaft. Zur 
politischen Bedeu-
tung eines wirkmäch-
tigen Begriffs

Nomos:	Baden-Baden	
2019,	401	S.,	 
79,00	Euro

auf Basis der existenz der ›internatio-
nalen Gemeinschaft‹ rekonstruiert Mat-
thias Lindhof in seiner überarbeiteten 
Dissertation die Frage nach der politi-
schen Bedeutung dieses als allgegenwär-
tig angenommenen Begriffs. Sein Beitrag 
zur außenpolitikforschung überwindet 
dabei sowohl disziplinäre als auch me-
thodologische Grenzen, in dem er aspek -
te der Wissenssoziologie, Völkerrechts-
bezüge sowie die objektive Hermeneu - 
tik integriert. Mit einem realistisch-
konstruktivistischen ansatz unter sucht 
er mittels Sequenzanalyse dreier reden, 
aufgrund welcher Logik der Begriff zur 
Legitimation politischen Handelns ge-
eignet ist.

nach einer Herleitung der Problem-
stellung wird im zweiten Kapitel eine 
abgrenzung sowie eine Darstellung von 
vier Verwendungsvarianten vorgenom-
men. Dieser theorieteil nimmt im Ver-
gleich zu den anderen Kapiteln großen 
raum ein. es folgt eine Darstellung von 
Methodologie und Methode, in welcher 
auch Begriffe wie ›Krise‹, ›routine‹ und 
›Wissen‹ reflektiert werden. Das vierte 
Kapitel beinhaltet eine Lesefassung der 
analyse, bevor im Schlusskapitel die er-
gebnisse zusammengeführt werden. Zu-
dem ist die detaillierte Sequenzanalyse 
in einem anhang nachvollziehbar.

Für die gesamte arbeit, die eine Viel-
zahl theoretischer Bezüge aufweist, gilt, 
dass sie für unterschiedliche Zielgrup-
pen gleichermaßen gut lesbar und inte-
ressant ist. Getrübt wird der Lesefluss 
allein durch einzelne Querbezüge und 
redundanzen.

auf Basis der maximalen Unterschied-
lichkeit analysiert Lindhof je eine rede 
des ehemaligen britischen Premierminis-
ters tony Blair, des russischen Präsiden-
ten Wladimir Putin und des früheren 
und mittlerweile verstorbenen serbischen 
Präsidenten Slobodan Miloševic. Dabei 
stellt er drei Fragen: die nach dem Motiv 
der Sprecher, die nach der Funktion des 
Begriffs und die nach der Gestalt der je-
weiligen Gemeinschaft.

Für die (ehemaligen) Staatschefs gäl-
te, dass sie sich als im Dienste der ›inter-
nationalen Gemeinschaft‹ stehend dar-
stellen und selbige als etwas charakte - 
risieren, dessen wünschenswerter Zu-
stand wiederherzustellen sei. Dabei näh-
me Blair eine Hierarchisierung der Mit-
glieder der ›internationalen Gemein- 
schaft‹ vor und spräche menschenrechts-
missachtenden Mitgliedern des Sicher-
heitsrats legitime Mitgestaltung ab. Pu-
tin und Miloševic hingegen unterstrichen 
staatliche Souveränität. Putin höbe zu-
dem die relevanz von bewährten bezie-
hungsweise mächtigen Mitgliedstaaten 
– darunter die BriC-Staaten Brasilien, 
russland, indien und China – hervor. 
Miloševic wiederum kritisiere Mitglie-
der, die seines erachtens andere täusch-
ten. anders als für ihn erwartet, spräche 
er aber nicht der gesamten ›internatio-
nalen Gemeinschaft‹ die Legitimation 
ab. alle drei identifizierten allerdings un-
terschiedliche Mitglieder dieser Gemein-
schaft, darunter Staaten und die Verein-
ten nationen.

Lindhof stellt fest, dass die Legitimi-
tätslogik des Begriffs in seinem Doppel-
charakter begründet sei. er beschreibt 
dabei einen ›omnibus-‹ sowie einen ›Wäh-
rungscharakter‹. erstgenannter eröffne, 
dass der Begriff ein übergeordnetes Ziel 
unter integration verschiedener, poten-
ziell widersprüchlicher Wissensinhalte 
anstreben kann. Letztgenannter wieder-
um beschreibe, dass der Begriff offen 
genug sei, auch divergierende Ziele zu 
legitimieren.

Die arbeit bestätigt die bekannte 
argumentation, wonach geteiltes Wis-
sen nicht zwangsläufig auch zu einer 
Kooperation führen muss, sondern statt-
dessen auch Konfliktgrundlage sein kann. 
Die Übertragbarkeit der ergebnisse auf 
Begriffe wie ›Souveränität‹ wird dabei 
von Lindhof angedeutet. offen bleibt, 
inwiefern es sich bei der ›internationa-
len Gemeinschaft‹ um ein zur Beschrei-
bung der Welt geeignetes Konzept han-
delt.
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Den Teufelskreis  
durchbrechen

Peter Conze

David	Remmert

The Effects of 
International Peace 
Missions on 
Corruption. How 
Multinational Peace 
Missions Enable and 
Constrain Good 
Governance in 
Post-Conflict 
Societies

Nomos:	Baden-Baden	
2019,	410	S.,	 
84,00	Euro

Korruption schwächt staatliche Struk-
turen. Je mehr diese ihre Funktion nicht 
ausfüllen können, umso größer wird die 
Gefahr, dass Korruption weiter zunimmt. 
Dieser teufelskreis findet sich in vielen 
Staaten, insbesondere auf der südlichen 
Halbkugel der erde. Vor allem die für 
Verteidigung und Sicherheit verantwort-
lichen institutionen sind wegen hoher 
Finanzvolumen für Beschaffungen, Ge-
hälter sowie der begrenzten transparenz 
aufgrund nationaler Sicherheitsinteres-
sen besonders korruptionsanfällig. Kor-
ruption ist ein risiko für Sicherheit, 
Stabilität und Frieden, insbesondere in 
Konfliktgebieten und in solchen mit be-
grenzter Staatlichkeit.

Vor diesem Hintergrund untersucht 
David remmert die Frage, wie sich in-
ternationale Friedensmissionen (iPMs) 
auf gute regierungsführung und insbe-
sondere die Bekämpfung von Korrup-
tion auswirken. remmert stellt fest, dass 
die bisherige Forschung sich zum einen 
mit der Frage beschäftigt, wie effektiv 
iPMs zu ihrem eigentlichen Ziel – die 
Wiederherstellung oder aufrechterhal-
tung von Stabilität – beitragen. Zum an-
deren gibt es ausführliche Untersuchun-
gen und Literatur zur Bekämpfung von 
Korruption in fragilen Staaten oder Be-
reichen mit begrenzter Staatlichkeit. Die-
ses Buch setzt sich zum Ziel, die Brücke 
zwischen der wissenschaftlichen Dis-
kussion in den beiden Gebieten zu 
schlagen.

nach einer analyse der bisher vorlie-
genden Untersuchungen zum thema 
Korruption, Konflikte und externe in-
terventionen entwickelt remmert zu-
nächst ein theoretisches Konzept für die 
analyse und einordnung von iPMs, das 
den Begriff der ›intrusivity‹ in den Mit-

telpunkt stellt, der wohl am besten als 
›eingriffstiefe‹ der einsätze zu überset-
zen ist. als Fallbeispiele werden dann 
jeweils zwei Missionen in Westafrika und 
auf dem Balkan – in Sierra Leone und 
Côte d’ivoire, in Kosovo und Kroatien 
– geschildert und analysiert.

remmert kommt zu dem ergebnis, 
dass Missionen mit einer begrenzten ein-
griffstiefe eher das vorrangige Ziel, also 
Stabilität zu bewahren oder herzustellen, 
mit dem Ziel, die regierungsführung zu 
verbessern und Korruption zu bekämp-
fen, verbinden können. Der autor stellt 
fest, dass umfangreichere Missionen oft 
mit Zielen überladen sind und mehr un-
ter dem Druck stehen, korrupte eliten 
eines Landes einzubinden, um erfolgreich 
zu sein. insbesondere in Staaten, in denen 
das regierungssystem auf Korruption 
aufbaut, besteht die Gefahr, dass effek-
tive Maßnahmen zur Korruptionsbe-
kämpfung Konflikte und instabilität eher 
verstärken und damit das eigentliche Ziel 
der Mission gefährden.

Das Buch ist in erster Linie ein wis-
senschaftlicher Beitrag zur Forschung 
über internationale Friedenseinsätze und 
ihre gezielten und unbeabsichtigten aus-
wirkungen auf Korruption. es überzeugt 
durch seinen logischen aufbau, die prä-
zise und solide analyse der Situationen 
und die klare, verständliche Sprache. 
auch es wenn in erster Linie für Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftler 
gedacht ist, sind insbesondere die Be-
schreibungen der vier Missionen und die 
Formulierung politischer Handlungsvor-
schläge für an dem thema Stabilität 
und Sicherheit in den internationalen Be-
ziehungen interessierte sowie entschei-
dungsträgerinnen und -träger eine span-
nende Lektüre.
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Kein Recht auf  
Straflosigkeit?

Mayeul Hiéramente

Johanna	Horsthemke

Immunitäten für 
Staatsoberhäupter 
und hochrangige 
Regierungsmitglieder 
vor dem IStGH

Berlin:	Duncker	&	
Humblot	2019,	366	S.,	
99,00 Euro

Besteht der Verdacht, dass ein Staats-
oberhaupt für Völkermord, Verbrechen 
gegen die Menschlichkeit oder Kriegs-
verbrechen Verantwortung trägt, ist es 
ein intuitives Bedürfnis, diese Person ei-
ner gerechten Strafe zuzuführen. es mag 
insofern viele verwundern, dass jedoch 
neben machtpolitischen Hindernissen re-
gelmäßig auch völkerrechtliche Gründe 
dagegen sprechen können, ein (amtieren-
des) Staatsoberhaupt vor ein Strafge-
richt zu stellen. So genießen die höchs-
ten staatlichen Würdenträgerinnen und 
-träger im Grundsatz völkerrechtliche 
immunität. Der Schutzschild der staat-
lichen Souveränität erstreckt sich auch 
auf ihre wichtigsten repräsentanten, um 
den Missbrauch des Strafrechts als Druck-
mittel in den internationalen Beziehun-
gen zu verhindern. Die völkerrechtliche 
immunität von Staatsoberhäuptern ver-
liert im 21. Jahrhundert indes an Bedeu-
tung. Mit der internationalisierung der 
internationalen Strafjustiz geht auch ein 
Bedeutungsverlust der staatlichen Sou-
veränität einher. 

Diese entwicklung zeichnet das Werk 
von Johanna Horsthemke am Beispiel 
des internationalen Strafgerichtshofs 
(international Criminal Court – iCC) 
nach. So haben sich die Mitgliedstaaten 
des römischen Statuts in artikel 27 da-
rauf verständigt, dass für Verfahren vor 
dem iCC die immunität unbeachtlich 
ist. Horsthemke widmet sich der span-
nenden Frage, ob dies auch im Verhält-
nis zu Staaten gilt, die den Gerichtshof 
nicht anerkannt und sich der Strafge-
walt nicht unterworfen haben. am Bei-
spiel des Verfahrens gegen den – nun-
mehr ehemaligen – sudanesischen Prä si- 
denten omar al-Bashir illustriert sie eine 
entwicklung der völker(straf)rechtlichen 
rechtsprechung. Diese kann trotz auf-
rechterhaltung einer persönlichen immu-
nität vor nationalen Gerichten anderer 
Staaten eine ausnahme zulassen, wenn 

das Verfahren durch ein interna tionales 
Gericht geführt wird. Hintergrund die-
ser ausnahme ist, dass »ein Missbrauch 
nationaler Strafverfolgungsmacht und die 
Gefährdung zwischenstaatlicher Bezie-
hungen […] vor dem iStGH nicht im Mit-
telpunkt« stehe. treffend weist die auto-
rin darauf hin, dass der iCC zwar durch 
die Mitgliedstaaten gegründet wurde, 
aber keine staatlichen Souveränitätsin-
teressen verfolge. Sie kommt daher zu 
dem Schluss, dass sich Staatsoberhäup-
ter von nichtvertragsstaaten weder ge-
genüber dem Gerichtshof, noch einem 
Staat, der das Staatsoberhaupt im auf-
trag des iCC festnimmt, auf eine immu-
nität berufen können. 

Mit diesem ergebnis befindet sich 
Horsthemke in guter Gesellschaft. Mit 
ganz ähnlicher argumentation hat die 
Berufungskammer des internationalen 
Strafgerichtshofs im Sommer 2019 fest-
gestellt, dass Jordanien gegen das Völker-
recht verstoßen habe, weil es sich ge-
weigert hatte, den damals amtierenden 
sudanesischen Präsidenten festzunehmen 
und nach Den Haag zu überstellen. auch 
der Sondergerichtshof für Sierra Leone 
hatte im Verfahren gegen den damaligen 
Präsidenten Liberias, Charles taylor, die 
Besonderheit der Strafverfolgung durch 
internationale oder internationalisierte 
tribunale betont. 

es bleibt abzuwarten, ob sich diese 
ansicht auch in der Staatenwelt durch-
setzen wird. Des einen ›internationaler 
Gerichtshof‹ ist des anderen »illegitimes 
Gericht«, wie es erst kürzlich die US-
regierung in reaktion auf ermittlun-
gen des iCC zu afghanistan erklärte. 
Hinter der kämpferischen rhetorik ver-
birgt sich eine zentrale Frage: Wann ist 
die Schwelle überschritten, die ein Ge-
richt zu einem ›neutralen‹ Gericht macht, 
das von den Gründerstaaten und finan-
ziellen Unterstützern losgelöst agieren 
kann?
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In	der	folgenden	Übersicht	sind	die	Resolutionen	und	Erklärungen des	Sicherheitsrats	der	Vereinten	Nationen	mit	
einer	kurzen	Inhaltsangabe	und	den	Abstimmungsergebnissen	von	September	bis	November	2020	aufgeführt.	
Die	Dokumente	sind	alphabetisch	nach	Ländern,	Regionen	oder	Themen	sortiert.	In	der	jeweiligen	Rubrik	erfolgt	
die	Auflistung	chronologisch	(das	älteste	Dokument	zuerst).	Alle	Dokumente	sind	im	Volltext	über	die	Webseite	
des	Deutschen	Übersetzungsdienstes	zu	finden:	www.un.org/Depts/german

Dokumente der Vereinten Nationen

Sicherheitsrat

UN-Dok.-Nr. Datum Gegenstand Abstimmungs-
ergebnis

Bosnien und 
Herzegowina

S/RES/2549(2020) 5.11.2020 Der	Sicherheitsrat	ermächtigt	die	Mitgliedstaaten,	die	durch	die	
Europäische	Union	oder	in	Zusammenarbeit	mit	ihr	tätig	werden,	
für	einen	weiteren	Zeitraum	von	zwölf	Monaten	eine	multinationale	
Stabilisierungstruppe	(EUFOR	ALTHEA)	als	Rechtsnachfolgerin	der	
SFOR-Stabilisierungstruppe	unter	gemeinsamer	Führung	
einzurichten.	Er	beschließt,	die	in	Resolution	2183(2014)	erteilte	
Ermächtigung	bis	zum	5.	November	2021	zu	verlängern.

einstimmige  
Annahme

Haiti S/RES/2547(2020) 15.10.2020 Der	Sicherheitsrat	beschließt,	das	Mandat	des	Integrierten	Büros	
der	Vereinten	Nationen	in	Haiti	(BINUH)	unter	der	Leitung	einer	
Sonderbeauftragten	des	Generalsekretärs	der	Vereinten	Nationen	
und	mit	den	in	Resolution	2476(2019)	festgelegten	Berichterstat-
tungspflichten	bis	zum	15.	Oktober	2021	zu	verlängern.

+13;
–0;
=2	(China, Russland)

Kolumbien S/RES/2545(2020) 25.9.2020 Der	Sicherheitsrat	beschließt,	das	Mandat	der	Verifikationsmission	
unter	der	Leitung	einer	oder	eines	Sonderbeauftragten	des	General- 
sekretärs	der	Vereinten	Nationen	und	die	bestehenden	Berichter-
stattungspflichten	bis	zum	25.	September	2021	zu	verlängern.

einstimmige  
Annahme

Libyen S/RES/2546(2020) 2.10.2020 Der	Sicherheitsrat	verurteilt	alle	Handlungen	zum	Zweck	der	
Migrantenschleusung und des Menschenhandels in, durch und aus 
dem	Hoheitsgebiet	Libyens	und	vor	seiner	Küste.	Er	beschließt,	 
die	in	der	Resolution	2240(2015)	erteilten	Ermächtigungen	bis	zum	
2.	Oktober	2021	zu	verlängern.

einstimmige  
Annahme

Mali S/PRST/2020/10 15.10.2020 Der	Sicherheitsrat	begrüßt	die	Festlegung	der	Übergangsregelun-
gen	in	Mali,	einschließlich	der	Ernennung	eines	Übergangspräsi-
denten,	-Vizepräsidenten,	-Premierministers	und	einer	Übergangs-
regierung	und	des	Erlasses	einer	Übergangscharta.	Ferner	fordert	
der Rat die rasche Ernennung eines Nationalen Übergangsrats.

Somalia S/RES/2551(2020) 12.11.2020 Der	Sicherheitsrat	beschließt,	das	Mandat	der	Sachverständigen-
gruppe	für	Somalia	bis	zum	15.	Dezember	2021	zu	verlängern.

+13;
–0;
=2	(China, Russland)

Sudan/Südsudan S/RES/2550(2020) 12.11.2020 Der	Sicherheitsrat	beschließt,	das	Mandat	der	Interims-Sicherheits-
truppe	der	Vereinten	Nationen	für	Abyei	(UNISFA)	bis	zum	15.	Mai	2021	
zu	verlängern.	Er	beschließt	ferner,	dass	dies	die	letztmalige	Verlän- 
gerung	des	Mandats	ist,	dass	die	Unterstützung	des	Gemeinsamen	
Mechanismus	zur	Verifikation	und	Überwachung	der	Grenze	durch	
die	UNISFA	vorsieht,	sofern	nicht	die	Parteien	die	in	Ziffer	3	be- 
schriebenen	konkreten	Maßnahmen	treffen.

einstimmige  
Annahme

Westsahara S/RES/2548(2020) 30.10.2020 Der	Sicherheitsrat	beschließt,	das	Mandat	der	Mission	der	
Vereinten	Nationen	für	das	Referendum	in	Westsahara	(MINURSO)	
bis	zum	31.	Oktober	2021	zu	verlängern.

+13;
–0;
=2	(Russland,	Südafrika)

Zypern S/PRST/2020/9 9.10.2020 Der	Sicherheitsrat	bekundet	seine	tiefe	Besorgnis	darüber,	dass	am	
6.	Oktober	2020	in	Ankara	die	Öffnung	der	Küstenlinie	Varoshas	
angekündigt	wurde.	Er	fordert,	dass	diese	Maßnahme	rückgängig	
gemacht	und	alle	einseitigen	Maßnahmen	vermieden	werden,	die	
die	Spannungen	auf	der	Insel	verschärfen	könnten.	Der	Rat	betont,	
wie	wichtig	es	ist,	dass	alle	seine	Resolutionen	uneingeschränkt	
geachtet und durchgeführt werden.
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